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VERORDNUNG (EU) Nr. .../2014
DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 15. Mai 2014

iiber den Européischen Meeres- und Fischereifonds
und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003,
(EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates
und der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Europiischen Parlaments und des Rates

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION,

gestlitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf
Artikel 42, Artikel 43 Absatz 2, Artikel 91 Absatz 1, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 173 Absatz 3,
Artikel 175 und 188, Artikel 192 Absatz 1, Artikel 194 Absatz 2, Artikel 195 Absatz 2 und
Artikel 349,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahmen des Europidischen Wirtschafts- und Sozialausschusses’,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen?,

gemiB dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren®,

! ABI. C 299 vom 4.10.2012, S. 133 und ABI. C 271 vom 19.9.2013, S. 154.

2 ABI. C 391 vom 18.12.2012, S.84.

Standpunkt des Europdischen Parlaments vom 16. April 2014 (noch nicht im Amtsblatt
veroffentlicht) und Beschluss des Rates vom 6. Mai 2014.
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1

Die Mitteilung der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Europédischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 13. Juli 2011
"Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik" legt die potenziellen Herausforderungen,
Zielsetzungen und Ausrichtungen der Gemeinsamen Fischereipolitik (im Folgenden
"GFP") fiir die Zeit nach 2013 dar. Ausgehend von den Erdrterungen infolge dieser
Mitteilung wurde die GFP durch die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Européischen
Parlaments und des Rates' reformiert. Die Reform der GFP deckt alle wesentlichen
Bestandteile der GFP einschlieflich ihrer finanziellen Aspekte ab. Um die Zielsetzungen
dieser Reform zu erreichen, sollten die Verordnung (EG) Nr. 2328/20037 des Rates, die
Verordnung (EG) Nr. 861/2006 des Rates®, die Verordnung (EG) Nr. 1198/2006* des
Rates sowie die Verordnung (EG) Nr. 791/2007° des Rates aufgehoben und durch diese

Verordnung ersetzt werden. .

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europidischen Parlaments und des Rates vom

11. Dezember 2013 iiber die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Anderung der
Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Authebung
der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des
Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 22).

Verordnung (EG) Nr. 2328/2003 des Rates vom 22. Dezember 2003 {iber eine Regelung
zum Ausgleich der durch die dulerste Randlage bedingten Mehrkosten bei der Vermarktung
bestimmter Fischereierzeugnisse der Azoren, Madeiras, der Kanarischen Inseln und der
franzosischen Departements Guayana und Réunion (ABI. L 345 vom 31.12.2003, S. 34).
Verordnung (EG) Nr. 861/2006 des Rates vom 22. Mai 2006 iiber finanzielle Ma3nahmen
der Gemeinschaft zur Durchfiihrung der Gemeinsamen Fischereipolitik und im Bereich des
Seerechts (ABI. L 160 vom 14.6.206, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates vom 27. Juli 2006 iiber den Europiischen
Fischereifonds (ABI. L 223 vom 15.8.2006, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 791/2007 des Rates vom 21. Mai 2007 iiber eine Regelung zum
Ausgleich der Mehrkosten bei der Vermarktung bestimmter Fischereierzeugnisse aus den
Gebieten in duBBerster Randlage, den Azoren, Madeira und den Kanarischen Inseln sowie aus
Guayana und Réunion (ABI. L 176 vom 6.7.2007, S. 1).
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2

3)

In der Erkenntnis, dass alle Angelegenheiten in Zusammenhang mit den europdischen
Ozeanen und Meeren eng miteinander verbunden sind, sollte diese Verordnung auch die
Weiterentwicklung der integrierten Meerespolitik (IMP) unterstiitzen, die in der
Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Européischen Parlaments und des Rates' genannt

wird.

Der Anwendungsbereich des Europédischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) sollte die
Unterstiitzung der GFP fiir die Erhaltung der lebenden Meeresressourcen, fiir die
Bewirtschaftung von Fischereien und Flotten, die diese Ressourcen befischen, sowie fiir
lebenden SiiBwasserressourcen und Aquakultur, sowie fiir die Verarbeitung und
Vermarktung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen umfassen, soweit diese
Tétigkeiten im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, von Fischereifahrzeugen der Union oder
von Staatsbiirgern der Mitgliedstaaten ausgeiibt werden, unbeschadet der vorrangigen
Zustiandigkeit des Flaggenstaats gemal3 Artikel 117 des Seerechtsiibereinkommens der
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (SRU).

Der Erfolg der GFP steht und féllt mit einem wirksamen Kontroll-, Inspektions- und
Durchsetzungssystem sowie der Verfligbarkeit von zuverldssigen und vollstdndigen Daten
sowohl fiir wissenschaftliche Gutachten als auch fiir Durchfiihrungs- und Kontrollzwecke.

Der EMFF sollte daher diese Bereiche unterstiitzen.

Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom

30. November 2011 zur Schaffung eines Programms zur Unterstiitzung der
Weiterentwicklung der integrierten Meerespolitik (ABI. L 321 vom 5.12.2011, S. 1).
Seerechtsiibereinkommen der Vereinten Nationen und Ubereinkommen zur Durchfiihrung
des Teils XI des Seerechtsiibereinkommens (ABI. L 179 vom 23.6.1998, S. 3).
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(4) Der Anwendungsbereich des EMFF sollte die Unterstiitzung der IMP umfassen,
einschlieBlich der Entwicklung und Umsetzung koordinierter Vorhaben und
Entscheidungsfindung in Bezug auf die Ozeane, Meere, Kiistengebiete und
meeresbezogenen Sektoren, unter Ergdnzung der verschiedenen Unionspolitiken, die damit
in Zusammenhang stehen, insbesondere die GFP sowie die Bereiche Verkehr, Industrie,
territorialer Zusammenhalt, Umwelt, Energie und Tourismus. In den verschiedenen
Meeresrdumen von Ostsee, Nordsee, Keltischer See, Biskaya und Iberischer Kiiste, dem
Mittelmeer und dem Schwarzen Meer sollten politische Entscheidungen in verschiedenen

Bereichen kohérent und integrativ sein.

&) Begiinstigte des EMFF im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 des Européischen Parlaments und des Rates' konnen Betreiber im Sinne
von Artikel 4 Nummer 30 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, Fischer oder
Zusammenschliisse von Fischern sein, sofern in der vorliegenden Verordnung nichts

anderes bestimmt ist.

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europidischen Parlaments und des Rates vom

17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen iiber den Europdischen Fonds fiir
regionale Entwicklung, den Europiischen Sozialfonds, den Kohésionsfonds, den
Européischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums und den
Européischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen iiber den
Européischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Europdischen Sozialfonds, den
Kohisionsfonds und den Européischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufthebung der
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABI. 347 vom 20.12.2013, S. 320).
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(6)

(7

Im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Europdischen Rates vom 17. Juni 2010, mit
denen die neue Strategie der Union fiir Beschiftigung und fiir ein intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum gemif3 der Mitteilung der Kommission vom

3. Mirz 2010 mit dem Titel "Europa 2020 - Eine Strategie fiir ein intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum" (im Folgenden "Strategie Europa 2020")
angenommen wurde, sorgen die Union und die Mitgliedstaaten fiir ein intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum und fordern die harmonische Entwicklung in der
Union. Die Ressourcen sollten gebiindelt werden, um die Ziele und Vorsétze im Rahmen
der Strategie Europa 2020 zu erreichen, besonders in Bezug auf Beschéftigung,
Klimawandel, Nachhaltigkeit der Energie, Bekdmpfung von Armut sowie soziale
Inklusion; und um durch eine stirkere Konzentration auf Ergebnisse die Effizienz zu
erhohen. Die Aufnahme der IMP in den EMFF trédgt ebenfalls zu den in der Strategie
Europa 2020 dargelegten Hauptzielen bei und stimmt mit den im Vertrag iiber die
Européische Union (EUV) und im Vertrag iiber die Arbeitsweise der Union (AEUV)
verankerten allgemeinen Zielen des Ausbaus des wirtschaftlichen, sozialen und ter-

ritorialen Zusammenhalts iberein.

Um zu gewéhrleisten, dass der EMFF zum Erreichen der Ziele der GFP, der IMP und der
Strategie Europa 2020 beitrigt, sollte das Augenmerk auf einer begrenzten Anzahl von
Kernprioritdten liegen, die darauf ausgerichtet sind, eine 6kologisch nachhaltige,
ressourceneffiziente, innovative, wettbewerbsfiahige und wissensbasierte Fischerei und
Aquakultur zu fordern, die Umsetzung der GFP voranzubringen, Beschéftigung und
territorialen Zusammenhalt zu erhhen sowie Vermarktung und Verarbeitung und die

Umsetzung der IMP zu unterstiitzen.
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(8) Die Union sollte auf allen Stufen der Umsetzung des EMFF darauf abzielen,
Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Méannern und Frauen zu fordern
sowie jeglicher Form der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder
ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters

oder der sexuellen Ausrichtung entgegenzuwirken.

)] Ubergreifendes Ziel der GFP ist sicherzustellen, dass Fischerei und Aquakultur zur
Schaffung langfristig nachhaltiger 6kologischer Bedingungen beitragen, die fiir eine
wirtschaftliche und soziale Entwicklung erforderlich sind. Sie sollte ferner zu mehr Pro-
duktivitdt, einem angemessenen Lebensstandard fiir den Fischereisektor und stabilen
Mirkten beitragen sowie die Verfligbarkeit der Ressourcen und ein Angebot fiir Ver-

braucher zu verniinftigen Preisen sicherstellen.

(10) Eine bessere Integration von Umweltbelangen in die GFP ist von entscheidender Bedeu-
tung, wenn Ziele und Vorhaben der Umweltpolitik der Union und der Strategie
Europa 2020 erreicht werden sollen. Die GFP zielt darauf ab, eine Nutzung der lebenden
Meeresressourcen zu erreichen, welche die Bestdnde nach Moglichkeit bis 2015, spétestens
jedoch bis 2020 oberhalb des Niveaus des hochstmoglichen Dauerertrags wieder herstellt
und erhilt. Die GFP sollte den Vorsorge- und den Okosystemansatz im
Fischereimanagement verfechten. Der EMFF sollte daher zum Schutz der Meeresumwelt

gemiB der Richtlinie 2008/56/EG des Europiischen Parlaments und des Rates' beitragen.

Richtlinie 2008/56/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABIL. L 164 vom 25.6.2008, S. 19).
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(11) Die Finanzierung der GFP und der IMP aus einem einzigen Fonds, dem EMFF, sollte der
Notwendigkeit der Vereinfachung gerecht werden und die Integration beider Politik-
bereiche verstirken. Die Ausdehnung der geteilten Mittelverwaltung auf Verarbeitung und
Vermarktung einschlieBlich Ausgleichszahlungen fiir Gebiete in duerster Randlage, auf
Kontrolltitigkeiten und Datenerhebung, auf Verwaltungstitigkeiten sowie auf die IMP
sollte zu einer weiteren Vereinfachung sowie dazu beitragen, den Verwaltungsaufwand fiir
Kommission und Mitgliedstaaten zu senken sowie eine bessere Kohdrenz und Wirksamkeit

der gewihrten Unterstilitzung zu ermoglichen.

(12) Der Unionshaushalt sollte die Ausgaben im Rahmen der GFP und der IMP entweder direkt
oder in geteilter Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten aus einem einzigen Fonds, dem
EMFF, finanzieren. Eine geteilte Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten sollte nicht nur
fiir MaBnahmen zur Unterstiitzung von Fischerei, Aquakultur und von der ortlichen
Bevolkerung betriebene lokale Entwicklung einsetzbar sein, sondern auch fiir Verarbeitung
und Vermarktung, Ausgleichszahlungen fiir Gebiete in dullerster Randlage, Kontroll- und
Datenerhebungstétigkeiten sowie die IMP. Die direkte Verwaltung sollte fiir
wissenschaftliche Gutachten, spezifische Durchsetzungs- und UberwachungsmaBnahmen,
freiwillige Beitrdge an Regionale Fischereiorganisationen, Beirdte, Marktuntersuchung,
Vorhaben fiir die Umsetzung der IMP und Kommunikationstétigkeiten gelten. Die Art der

aus dem EMFF finanzierbaren Vorhaben sollte prizisiert werden.

(13) Es ist erforderlich, zwischen den Kategorien von Kontroll- und Durchfiihrungs-
mafinahmen, die im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung kofinanziert werden, und
solchen, die im Rahmen der direkten Mittelverwaltung kofinanziert werden, zu
unterscheiden. Es ist wichtig, die Mittel abzugrenzen, die fiir die Kontrollen und die
Datenerhebung im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung aufgewendet werden sollen, und

dabei Flexibilitdt zwischen diesen beiden Maflnahmenkategorien zu ermoglichen.
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(14)

(15)

(16)

Im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 ist die finanzielle Unterstiitzung der
Union im Rahmen des EMFF von der Einhaltung der GFP-Regeln durch die Mit-
gliedstaaten und die Betreiber abhingig zu machen. Dieses Erfordernis soll die
Verantwortung der Union dafiir widerspiegeln, die Erhaltung der biologischen
Meeresschitze im offentlichen Interesse im Rahmen der GFP gemiB Artikel 3 AEUV zu

gewihrleisten.

Die Zielsetzungen der GFP wiirden unterminiert, wenn finanzielle Unterstiitzung der
Union im Rahmen des EMFF an Betreiber gehen wiirde, die die Bedingungen der
Erhaltung der biologischen Meeresschitze im 6ffentlichen Interesse ex-ante nicht erfiillen.
Dabher sollten Antrdge von Betreibern nur unter der Bedingung fiir Finanzierung aus dem
EMEFF zuléssig sein, dass die betreffenden Betreiber innerhalb einer bestimmten Zeit vor
Einreichen eines Antrags auf Unterstiitzung keinen schweren VerstoB, keine Straftat oder
keinen Betrug begangen haben und nicht an Einsatz, Verwaltung oder Besitz von
Fischereifahrzeugen beteiligt waren, die in der Liste der Union der Fischereifahrzeuge
gefiihrt werden, die illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU) betreiben,
oder von Schiffen, die unter der Flagge eines Landes fahren, das nach dieser Verordnung

als nichtkooperierendes Drittland gilt.

Dartiber hinaus sollten die Begiinstigten auch nach Einreichen des Antrags auf
Unterstiitzung wihrend des gesamten Durchfiihrungszeitraums des Vorhabens und fiir
einen Zeitraum von fiinf Jahren nach Vornahme der letzten Zahlung an den betreffenden

Begiinstigten weiterhin diesen Voraussetzungen fiir die Zuldssigkeit entsprechen.
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(17)

(18)

(19)

Wenn Begiinstigte gegen die Bedingungen fiir die Forderfahigkeit und die Dauerhaftigkeit
verstofen, sollten finanzielle Sanktionen und Berichtigungen Anwendung finden. Um die
Hoéhe einer solchen finanziellen Berichtigung zu ermitteln, sollten die Art, Schwere, Dauer
und Héufigkeit des VerstoBes, der Straftat oder des Betrugs des Begiinstigten sowie die
Bedeutung des EMFF-Beitrags fiir die Wirtschaftstétigkeit des Begiinstigten in Betracht

gezogen werden.

Das Erreichen der Zielsetzungen der GFP wiirde ebenfalls beeintrachtigt, wenn die
finanzielle Unterstiitzung der Union an Mitgliedstaaten gezahlt wiirde, die ihren
Verpflichtungen im Rahmen der GFP in Bezug auf die Erhaltung der biologischen
Meeresschitze im 6ffentlichen Interesse nicht nachkommen; dies gilt beispielsweise fiir die
Datenerhebung und die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht. Dariiber hinaus birgt eine
solche Nichteinhaltung der Verpflichtungen die Gefahr, dass unzuldssige Antrdge oder

nicht forderfahige Vorhaben von Mitgliedstaaten nicht entdeckt werden.

Um unzuldssige Zahlungen zu verhindern und um Mitgliedstaaten einen Anreiz zu bieten,
die GFP-Vorschriften einzuhalten, sollten als SicherungsmaBBnahmen Regelungen fiir die
Unterbrechung der Zahlungsfrist und die Aussetzung der Zahlungen getroffen werden, die
zeitlich und in ihrer Anwendung begrenzt sind. Finanzielle Berichtigungen mit endgiiltigen
und unwiderruflichen Folgen sollten nur fiir die Ausgaben gelten, die von den Verstof3en

betroffen sind.
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(20)

@2y

@2y

Im Hinblick auf eine besser abgestimmte und einheitlichere Inanspruchnahme der Fonds,
die Unterstlitzung im Rahmen der Kohésionspolitik leisten, also des Europdischen Fonds
fiir regionale Entwicklung (EFRE), des Europédischen Sozialfonds (ESF) und des Kohi-
sionsfonds (KF), mit den Fonds fiir die Entwicklung des lindlichen Raumes und fiir die
Meeres- und Fischereipolitik, ndmlich dem Européischen Landwirtschaftsfonds fiir die
Entwicklung des landlichen Raumes (ELER) und dem EMFF, sind mit der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013 fiir alle diese Fonds (im Folgenden "ESI-Fonds") gemeinsame
Bestimmungen eingefiihrt worden. Zusitzlich zu der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
enthélt die vorliegende Verordnung besondere, zusétzliche Bestimmungen aufgrund der

Besonderheiten der Bereiche GFP und IMP.

Das Prinzip der VerhéltnisméBigkeit sollte wihrend des gesamten Programmzyklus unter
Beriicksichtigung der Grof3e der jeweiligen Verwaltungen der Mitgliedstaaten und der
Gesamthohe der flir das operationelle Programm vorgesehenen 6ffentlichen Ausgaben auf

das operationelle Programm Anwendung finden.

Die Kommission sollte fiir jeden Mitgliedstaat nach objektiven und transparenten Kriterien
eine jahrliche Aufschliisselung der verfiigbaren Mittel vornehmen. Diese Kriterien sollten
Indikatoren zur Messung der Grofle des Fischerei- und Aquakulturbereichs, das Ausmafy
der Zusténdigkeit fiir Kontrolle und Datenerhebung, die historischen Mittelausstattungen
gemil der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 und die historische Inanspruchnahme gemif
der Verordnung (EG) Nr. 861/2006 des Rates einschlief3en.
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(23)

(24)

(25)

Das Erfiillen bestimmter spezifischer ex-ante-Bedingungen ist im Zusammenhang mit der
GFP von grof3ter Bedeutung, insbesondere fiir die Vorlage eines Berichts iiber die
Flottenkapazitét und eines mehrjidhrigen nationalen Strategieplans fiir die Aquakultur und
die nachweislich vorhandene Verwaltungskapazitit fiir die im Rahmen des
Fischereimanagements erforderlichen Datenanforderungen und die Umsetzung der

Uberwachungs-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung der Europiischen Union.

Im Einklang mit dem Ziel der Vereinfachung sollten alle Aktivitdten im Rahmen des
EMFF in geteilter Mittelverwaltung, einschlielich der Kontrolle und Datenerhebung, in
einem einzigen operationellen Programm pro Mitgliedstaat, das der Struktur des
betreffenden Mitgliedstaats Rechnung tragt, zusammengefasst werden. Die
Programmplanung sollte fiir die Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020
gelten. Bei der Ausarbeitung des einzigen operationellen Programms sollten die
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Inhalt und Umfang ihrer operationellen Programme das
Ziel der Vereinfachung widerspiegeln. Mit jedem Programm sollte eine Strategie zur
Erreichung der Ziele in Zusammenhang mit den Prioritdten der Union fiir den EMFF und
eine Auswahl von Mafinahmen festgelegt werden. Die Programmplanung sollte mit diesen
Priorititen der Union im Einklang stehen und gleichzeitig an nationale Gegebenheiten
angepasst sein sowie die anderen Politikbereiche der Union — insbesondere die Politik zur

Entwicklung des ldndlichen Raums und die Kohisionspolitik — ergdnzen.

Im Hinblick auf die Férderung der kleinen Kiistenfischerei sollten Mitgliedstaaten mit
einem bedeutenden Segment an kleiner Kiistenfischerei ihren operationellen Programmen
Aktionsplane fiir die Entwicklung, Wettbewerbsfahigkeit und Nachhaltigkeit der kleinen

Kiistenfischerei beifligen.
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(26)

27)

(28)

Um einen Beitrag zur Erreichung des Ziels der Vereinfachung bei der Umsetzung des
EMFF zu leisten und Kontrollkosten und Fehlerrate zu senken, sollten die Mitgliedstaaten
so weit wie moglich auf die Mdglichkeit der vereinfachten Zuschussformen zuriickgreifen,

wie sie in der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt sind.

Zur Durchsetzung der Kontrollverpflichtungen im Rahmen der GFP sollten die Mitglied-
staaten den Abschnitt des operationellen Programms iiber Kontrollen im Einklang mit den
von der Kommission in diesem Bereich verabschiedeten Prioritdten der Union erstellen.
Dieser Teil der operationellen Programme sollte regelmiBig auf der Grundlage gednderter
Priorititen der Union im Rahmen der GFP iiberarbeitet werden, um das operationelle
Programm an die sich dndernden Erfordernisse in Bezug auf Kontrollen und Durchsetzung
anpassen zu konnen. Diese Anderungen sollten von der Kommission genehmigt werden.
Um die Programmplanung fiir Aktivitidten im Kontrollbereich flexibel zu halten, sollte die
Uberarbeitung des Abschnitts iiber Kontrollen des operationellen Programms einem

vereinfachten Verfahren unterliegen.

Die Mitgliedstaaten sollten den Teil des operationellen Programms, der sich mit der Daten-
erhebung beschiftigt, im Einklang mit dem in der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 des
Rates' genannten mehrjihrigen Programm der Union gestalten. Um auf die spezifischen
Anforderungen der Datenerhebung einzugehen, sollten die Mitgliedstaaten im Einklang
mit dieser Verordnung einen Arbeitsplan ausarbeiten, der der Genehmigung durch die

Kommission unterliegen sollte.

Verordnung (EG) Nr. 199/2008 des Rates vom 25. Februar 2008 zur Einfithrung einer
gemeinschaftlichen Rahmenregelung fiir die Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten

im Fischereisektor und Unterstiitzung wissenschaftlicher Beratung zur Durchfiihrung der
Gemeinsamen Fischereipolitik (ABI. L 60 vom 5.3.2008, S. 1).
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(29)

(30)

(€1Y

(32)

Fiir Fonds, die der direkten Mittelverwaltung unterliegen — mit Ausnahme technischer
Hilfe durch die Kommission —, sollten Zielsetzungen mit einem Spielraum von 5 % im

Voraus festgelegt werden und jdhrlichen Arbeitsprogrammen unterliegen.

Zur Erhohung von Wettbewerbsfahigkeit und Wirtschaftsleistung der fischereibezogenen
Tatigkeiten ist es unerlésslich, Innovationen zu stimulieren und Investitionen in Inno-
vationen zu unterstiitzen. Um ein hoheres Mal} an Beteiligung zu erreichen, sollte das

Antragsverfahren fiir die Innovationsforderung vereinfacht werden.

Auch Investitionen in Humankapital sind fiir die Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit
und der Wirtschaftsleistung der Fischerei und Meereswirtschaft von grof3er Bedeutung.
Daher sollten aus dem EMFF auch Beratungsdienste, die Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaftlern und Fischern, berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen gefordert sowie
zur Verbreitung von Wissen und zur Verbesserung der allgemeinen Leistung und
Wettbewerbsfahigkeit der Betreiber beigetragen und der soziale Dialog gefordert werden.
Als Anerkennung ihrer Rolle in von der Fischerei gepragten Gemeinschaften sollten
Ehepartner und Lebenspartner selbstidndiger Fischer unter bestimmten Bedingungen
ebenfalls Forderung fiir berufliche Bildung, lebenslanges Lernen und die Verbreitung von
Wissen sowie fiir Networking, das einen Beitrag zu ihrer beruflichen Entwicklung leistet,

erhalten.

Um jungen Menschen zu helfen, die wihrend Zeiten einer anhaltenden Finanzkrise
Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt im Fischereisektor haben, sollte der
EMFF Praktikumsprogramme sowie Kurse {iber nachhaltige Fischereimethoden und die

Erhaltung der lebenden Meeresressourcen unterstiitzen.
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(33)

(34)

(35)

Vor dem Hintergrund des Potenzials, das die Diversifizierung Fischern in der handwerk-
lichen Kiistenfischerei bietet, und angesichts ihrer wichtigen Rolle in den Kiistengemein-
schaften sollte der EMFF Investitionen unterstiitzen, die durch die Entwicklung ergén-
zender Tétigkeiten zur Diversifizierung des Einkommens von Fischern beitragen, unter
anderem Investitionen an Bord von Schiffen sowie in Angeltourismus, Restaurants,

Umweltleistungen im Bereich Fischerei und SchulungsmafBinahmen zur Fischerei.

Neue Wirtschaftstétigkeiten im Fischereisektor aufzubauen und zu entwickeln, stellt junge
Fischer vor finanzielle Herausforderungen und ist daher ein Element, das bei der
Zuweisung von Mitteln aus dem EMFF und der Auswahl der Zielgruppen beriicksichtigt
werden sollte. Eine solche Entwicklung ist wichtig fiir die Wettbewerbsfahigkeit des
Fischereisektors in der Union. Folglich sollte eine Unterstiitzung fiir junge Fischer in der
Anlaufphase eingefiihrt werden, um ihnen die Unternehmensgriindung zu erleichtern. Um
sicherzustellen, dass die neuen Wirtschaftstétigkeiten, die im Rahmen des EMFF gefordert
werden, iiberlebensfdhig sind, sollte die Unterstiitzung vom Erwerb der hierfiir
erforderlichen Fertigkeiten und Kompetenzen abhiangig gemacht werden. Die
Unterstiitzung fiir die Unternehmensgriindung sollte ausschlieBlich dem Erwerb des ersten

Fischereifahrzeugs dienen.

Der EMFF sollte Investitionen in den Bereichen Sicherheit, Arbeitsbedingungen, Gesund-
heit und Hygiene an Bord von Schiffen unterstiitzen, um Gesundheits- und Sicherheits-
anforderungen abzudecken, vorausgesetzt, dass die unterstiitzten Investitionen iiber die

Anforderungen gemdfl Unionsrecht oder nationalem Recht hinausgehen.
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(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

Es sollten Vorschriften festgelegt werden, nach denen im Fall einer voriibergehenden
Einstellung der Fischereititigkeit Entschdadigungen und Ausgleichszahlungen an Fischer
und Eigner von Fischereifahrzeugen geleistet werden, falls eine solche Einstellung eine
unmittelbare Folge bestimmter Erhaltungsmafinahmen — ausgenommen Festsetzung und
Aufteilung der Fangmoglichkeiten in der Fischerei —, in bestimmten unionsweiten oder
nationalen Fischereibewirtschaftungspldanen vorgesehen oder Folge der Nichterneuerung
von nachhaltigen partnerschaftlichen Fischereiabkommen oder von Protokollen zu solchen
Abkommen ist; solche Vorschriften sollten ebenso im Fall einer dauerhaften Einstellung

der Fischereititigkeit festgelegt werden.

Fiir den EMFF sollte es unter bestimmten Umstdnden moglich sein, zu den gemeinsamen
Fonds beizutragen, die Ausgleichszahlungen an Fischer fiir wirtschaftliche Verluste, die
durch widrige Witterungsverhiltnisse, einen Umweltvorfall oder Rettungskosten

verursacht werden, leisten.

Um die Fischereitétigkeiten an die Fangmoglichkeiten anzupassen, sollte es dem EMFF
moglich sein, die Planung, Entwicklung, Begleitung, Bewertung und die Verwaltung von

Systemen zur Zuteilung von Fangmoglichkeiten zu unterstiitzen.

Umweltbelange miissen unbedingt in den EMFF einflieen, ebenso wie die Umsetzung der
Bestandserhaltungsmafinahmen im Rahmen der GFP, wobei den unterschiedlichen Bedin-
gungen in den Gewissern der Union Rechnung zu tragen ist. Zu diesem Zweck ist es von
grundlegender Bedeutung, einen regionalisierten Ansatz fiir Bestandserhaltungsmal-

nahmen zu entwickeln.

Ebenso sollte es dem EMFF mdglich sein, eine Verringerung der Eingriffe in die
Meeresumwelt durch die Fischerei zu unterstiitzen, und zwar insbesondere durch die For-
derung von Oko-Innovation und die Verwendung von selektiveren Fanggeriten und -
ausriistungen sowie durch MaBnahmen, die — in Ubereinstimmung mit der
Biodiversitétsstrategie der Union bis 2020 — auf den Schutz und die Wiederherstellung der

Biodiversitit und der Okosysteme der Meere und ihrer Leistungen abzielen.
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(41)

(42)

(43)

(44)

In Ubereinstimmung mit dem Kernziel der Strategie Europa 2020 zur Eindimmung des
Klimawandels und zur Energieeffizienz sollte es mdglich sein, dass der EMFF

Investitionen an Bord von Schiffen und Energieaudits unterstiitz.

Zur Einddmmung der Folgen des Klimawandels und zur Verbesserung der
Energieeffizienz von Fischereifahrzeugen sollte es moglich sein, die Modernisierung und
den Austausch von Haupt- oder Hilfsmaschinen zu unterstiitzen, vorausgesetzt, dass den in
der kleinen Kiistenfischerei titigen Betreibern beim Auswahlverfahren Vorrang gegeben
wird, damit diese besseren Zugang zu Finanzierung bekommen, und vorausgesetzt, dass

groBere Schiffe zur Reduzierung der Maschinenleistung beitragen.

Um die Zielsetzung der Nachhaltigkeit der GFP-Reform nicht zu gefdhrden, sollte eine
Obergrenze fiir die Hohe der finanziellen Unterstiitzung festgelegt werden, die fiir
MaBnahmen zur Flottenanpassung wie etwa zeitweilige und dauerhafte Einstellung sowie
Austausch von Maschinen zugewiesen werden kann, und der Zeitraum, fiir den eine solche
finanzielle Unterstiitzung fiir dauerhafte Einstellung gewéhrt werden kann, sollte begrenzt

werden.

Im Einklang mit dem von der GFP eingefiihrten Riickwurfverbot sollte der EMFF Inves-
titionen an Bord von Schiffen unterstiitzen, die darauf abzielen, die ungewollten Fange
bestmdglich zu nutzen und unzureichend genutzte Bestandteile des gefangenen Fischs
einer Verwendung zuzufiihren. Angesichts der Knappheit der Ressourcen und um dem
gefangenen Fisch einen moglichst hohen Wert zu geben, sollte der EMFF auch
Investitionen an Bord von Fischereifahrzeugen fordern, die darauf abzielen, den

Handelswert der gefangenen Fische zu erhohen.
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(45) Angesichts der Bedeutung der Fischereihdfen, Anlandestellen und Fischereischutzhifen
sollten aus dem EMFF einschldgige Investitionen in diesem Bereich gefordert werden, die
vor allem eine Erh6hung der Energieeffizienz, den Umweltschutz, die Qualitét der ange-
landeten Erzeugnisse sowie Sicherheit und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen zum

Ziel haben.

(46) Ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen den SiiBwasserressourcen und ihrer Nutzung ist
fiir die Union von grundlegender Bedeutung. Daher sollten unter Beriicksichtigung der
Auswirkungen auf die Umwelt sowie unter Bewahrung der wirtschaftlichen
Lebensfdhigkeit dieser Sektoren die notwendigen Maflnahmen zur Foérderung der

Binnenfischerei getroffen werden.

(47) Im Einklang mit der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Européische
Parlament vom 19. September 2002 "Strategie fiir die nachhaltige Entwicklung der euro-
paischen Aquakultur" und der Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament,
den Rat, den Européischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen vom 29. April 2013 " Strategische Leitlinien fiir die nachhaltige Entwicklung der
Aquakultur in der EU", den GFP-Zielen und der Strategie Europa 2020 sollte der EMFF
die 0kologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltige Entwicklung der Aquakulturindustrie

unterstiitzen.

(48) Aufgrund der moglichen Auswirkungen von aus Aquakulturanlagen entwichenen Zucht-
tieren auf wildlebende marine Bestinde sollte der EMFF keine Anreize fiir die Zucht von

genetisch veridnderten Organismen schaffen.
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(49) Die Aquakultur tragt zu Wachstum und Beschéftigung in landlichen und in Kiistengebieten
bei. Es ist daher wichtig, dass Aquakulturbetriebe, insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen (im Folgenden "KMU"), Zugang zum EMFF haben und dieser dazu beitragt,
neue Aquakulturbetreiber ins Geschéft zu bringen. Um Wettbewerbsfahigkeit und
Wirtschaftsleistung der Aquakultur zu erhShen, ist es von groB3er Bedeutung, dass Innova-
tion und Unternehmergeist stimuliert werden. Der EMFF sollte daher innovative Vorhaben
und die Entwicklung von Aquakulturbetrieben allgemein, einschlieBlich der Bereiche Non-
Food- und Off-Shore-Aquakultur, und ergénzende Tétigkeiten wie beispielsweise
Angeltourismus, Umweltleistungen im Bereich Aquakultur oder Schulungsmafnahmen

fordern konnen.

(50) Investitionen in Humankapital sind zur Erh6hung der Wettbewerbsfahigkeit und
Wirtschaftsleistung der Aquakultur unerldsslich. Daher sollte es moglich sein, dass der
EMEFF lebenslanges Lernen und die Schaffung von Netzwerken zur Verbreitung von
Wissen sowie die Nutzung von Beratungsdiensten, die zur Verbesserung der

Gesamtleistung und Wettbewerbsfahigkeit der Betreiber beitragen kdnnen, unterstiitzt.

(51) Um zur Entwicklung der Aquakulturanlagen und -infrastrukturen beizutragen, sollte es
mdglich sein, dass der EMFF die nationalen und regionalen Behdrden bei der Wahl ihrer
Strategie unterstiitzt, insbesondere in Bezug auf die Definition und Festlegung der Gebiete,
die fiir die Entwicklung von Aquakulturvorhaben als am besten geeignet angesehen

werden konnten.
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(52)

(33)

(54)

(35)

(56)

Um eine 6kologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Aquakultur zu fordern, sollte
der EMFF Aquakultureinrichtungen, die ein hohes Umweltschutzniveau aufweisen, sowie
die Umstellung von Aquakulturbetrieben auf Oko-Management, den Einsatz von Audit-
Systemen und die Umstellung auf 6kologische Aquakultur fordern kdnnen. Der EMFF
sollte ebenfalls Aquakultureinrichtungen unterstiitzen kdnnen, die bestimmte Umwelt-

dienste leisten.

Angesichts der hohen Bedeutung des Verbraucherschutzes sollte der EMFF eine angemes-
sene Unterstlitzung der Betreiber gewéhren konnen, um mogliche Risiken fiir die
Gesundheit von Mensch und Tier durch Aufzucht in Aquakultur so gering wie moglich zu

halten bzw. auszuschalten.

Angesichts des Investitionsrisikos in der Aquakultur sollte der EMFF die Unternehmens-
sicherheit fordern konnen, indem er zur Versicherung von Aquakulturbestinden beitragt
und somit das Einkommen der Betreiber in Fillen ungewdhnlich hoher Bestandsverluste
insbesondere durch Naturkatastrophen, ungiinstige Witterungsbedingungen, plotzliche
Verdnderungen der Wasserqualitét, Seuchen oder Schadlingsbefall oder die Zerstorung der

Anlagen gewihrleistet.

Da sich das Konzept der von der 6rtlichen Bevolkerung getragenen lokalen Entwicklung
durch die vollstindige Einbeziehung der sektoriibergreifenden Bediirfnisse fiir eine
einheimische Entwicklung in den letzten Jahren als sehr niitzlich fiir die Entwicklung von
Fischereien und Aquakulturen wie auch lindlichen Gebieten erwiesen hat, sollte die

entsprechende Unterstiitzung in Zukunft fortgesetzt und weiter verstérkt werden.

Im Bereich der Fischerei und der Aquakultur sollte die von der ortlichen Bevolkerung
getragene lokale Entwicklung innovative Konzepte zur Schaffung von Wachstum und
Beschiftigung hervorbringen, indem vor allem Fischereierzeugnissen ein Mehrwert
verlichen und die ortliche Wirtschaft fiir neue Wirtschaftstétigkeiten erschlossen wird,
einschlief3lich solcher, die sich durch "blaues Wachstum" und den Meeressektor im

weiteren Sinne eréffnen.
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(37)

(58)

(39)

(60)

Die nachhaltige Entwicklung im Bereich der Fischerei und der Aquakultur sollte zum
Erreichen der Ziele der Strategie Europa 2020 der Forderung sozialer Integration und
Reduzierung der Armut sowie zur Schaffung von Arbeitsplédtzen beitragen und
Innovationen auf lokaler Ebene voranbringen. Sie sollte auch helfen, dem Ziel des
territorialen Zusammenhalts, welches eine der Hauptpriorititen des AEUV darstellt, ein

Stiick naher zu kommen.

Die von der ortlichen Bevdlkerung ausgehende lokale Entwicklung sollte durch einen Bot-
tom-up-Ansatz durch lokale Partnerschaften umgesetzt werden, die sich aus Vertretern der
Offentlichkeit, des Privatsektors und der Zivilgesellschaft zusammensetzen und die ort-
liche Gesellschaft korrekt widerspiegeln. Diese lokalen Akteure sind am besten in der
Lage, sektoriibergreifende, auf ortlicher Ebene betriebene Strategien fiir die lokale
Entwicklung zu erarbeiten und umzusetzen, die den ortlichen Bediirfnissen der von der
Fischerei abhéngigen Gebiete entsprechen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass keine
einzelne Interessengruppe iiber mehr als 49 % der Stimmrechte in den Entscheidungs-

gremien der lokalen Aktionsgruppen im Fischereisektor (FLAG) verfiigt.

Die Schaffung von Netzwerken zwischen den lokalen Partnerschaften ist ein wichtiger
Faktor dieses Konzepts. Die Zusammenarbeit zwischen diesen lokalen Partnerschaften ist
daher ein bedeutendes Entwicklungsinstrument, das durch den EMFF unterstiitzt werden

sollte.

Die Unterstiitzung von Fischereigebieten aus dem EMFF sollte mit der Unterstiitzung der
ortlichen Entwicklung aus anderen Unionsfonds koordiniert werden und alle Aspekte der
Erstellung und Umsetzung der auf ortlicher Ebene betriebenen Strategien fiir die lokale
Entwicklung und Vorhaben der FLAG sowie die Kosten fiir die Sensibilisierung der

lokalen Gebiete und den Betrieb der lokalen Partnerschaften abdecken.
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(61)

(62)

(63)

Um die Lebensfahigkeit von Fischerei und Aquakultur in einem stark wettbewerbsgeprag-
ten Markt zu gewihrleisten, ist es notwendig, Bestimmungen {iber die Unterstiitzung bei
der Durchfiihrung der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europédischen Parlaments und
des Rates' sowie die Unterstiitzung von Vermarktungs- und Verarbeitungstitigkeiten der
Betreiber zur Erhohung des Wertes der Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse festzulegen.
Dabei sollte besonderes Augenmerk auf der Forderung von Vorhaben liegen, die
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung in der Lieferkette vereinigen oder aus
innovativen Prozessen oder Methoden bestehen. Bei der Bereitstellung von Unterstiitzung
sollten prioritdr Erzeugerorganisationen und Vereinigungen von Erzeugerorganisationen
unterstiitzt werden. Im Falle von Produktions- und Vermarktungsplénen sollten nur diese
Organisationen und Vereinigungen forderfdhig sein. Der EMFF sollte auBlerdem die
Verarbeitung ungewollter Fénge unterstiitzen, um das neue Riickwurfverbot zu bertick-

sichtigen..

Die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 sieht zur Férderung der Marktstabilitit einen Mecha-
nismus flir die Lagerhaltung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Fische-
reierzeugnissen vor. Um einen Ubergang von Marktinterventionsmechanismen auf den
neuen Schwerpunkt der Planung und des Managements von Produktions- und Vermark-
tungstatigkeiten zu gewihrleisten, sollte jegliche durch den EMFF gewéhrte Unterstiitzung

bis zum 31. Dezember 2018 schrittweise eingestellt werden.

Aufgrund des wachsenden Wettbewerbs, dem Fischer in der handwerklichen Kiistenfische-
rei ausgesetzt sind, sollte der EMFF unternehmerische Initiativen solcher Fischer unter-
stiitzen konnen, die den Wert ihrer Féange erh6hen, indem sie insbesondere die

Verarbeitung oder direkte Vermarktung selbst durchfiihren.

Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11.
Dezember 2013 iiber die gemeinsame Marktorganisation fiir Erzeugnisse der Fischerei und
der Aquakultur, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG)

Nr. 1224/2009 des Rates und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates
(ABI. L 354 vom 28.12.2013, S. 1).
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(64)

(65)

(66)

(67)

Angesichts der Tatsache, dass die Fischereitétigkeiten in den Gebieten der Union in
duBerster Randlage Schwierigkeiten gegeniiberstehen, vor allem aufgrund ihrer
Abgelegenheit und ihrer besonderen klimatischen Bedingungen, sollte es moglich sein,
dass der EMFF die in Artikel 349 AEUV anerkannten spezifischen Zwénge dieser Gebiete
beriicksichtigt.

Um die Wettbewerbsfahigkeit bestimmter Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse aus den
Gebieten in duflerster Randlage der Union gegeniiber dhnlichen Erzeugnissen aus anderen
Regionen der Union zu bewahren, hat die Union 1992 Maflnahmen zum Ausgleich der
damit zusammenhéngenden zusitzlichen Kosten im Fischereisektor eingefiihrt. Die
Maflnahmen fiir den Zeitraum 2007-2013 sind in der Verordnung (EG) Nr. 791/2007
festgelegt. Es ist notwendig, diese Unterstiitzung auch ab dem 1. Januar 2014 weiter zu
gewihren, um die Mehrkosten fiir den Fischfang, die Fischzucht, die Verarbeitung und die
Vermarktung bestimmter Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse aus den Gebieten in
duBerster Randlage der Union auszugleichen, so dass dieser Ausgleich zur
Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Lebensfahigkeit der Betreiber aus diesen Gebieten
beitrégt.

Angesichts der unterschiedlichen Marktbedingungen in den Gebieten in du3erster Rand-
lage sowie der Schwankungen bei den Féangen und Bestdnden und der Marktnachfrage
sollte es den betreffenden Mitgliedstaaten iiberlassen bleiben, die fiir den Ausgleich in
Frage kommenden Fischereierzeugnisse, deren jeweilige Hochstmengen und die Aus-
gleichsbetrdge im Rahmen der fiir jeden Mitgliedstaat vorgesehenen Gesamtmittelausstat-

tung festzulegen.

Die Mitgliedstaaten sollten ermédchtigt werden, das Verzeichnis der forderfahigen Fische-
reierzeugnisse und deren Mengen sowie die entsprechenden Ausgleichsbetrage im Rahmen
der fiir jeden Mitgliedstaat vorgesehenen Gesamtmittelausstattung unterschiedlich festzu-
legen. Sie sollten auch erméchtigt sein, ihre Ausgleichsplédne anzupassen, wenn dies auf-

grund veridnderter Bedingungen gerechtfertigt ist.
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(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

Die Mitgliedstaaten sollten den Ausgleichsbetrag so festsetzen, dass die Mehrkosten, die
aus den besonderen Merkmalen der Gebiete in dulerster Randlage entstehen, in
angemessener Weise ausgeglichen werden konnen. Um einen Uberausgleich zu vermeiden,
sollte die Hohe dieses Betrags im Verhiltnis zu den auszugleichenden Mehrkosten stehen
Zu diesem Zweck sollten auch andere Formen 6ffentlicher Interventionen mit Wirkung auf

die Mehrkosten berticksichtigt werden.

Es ist von iiberragender Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten und Betreiber so ausgestattet
sind, dass sie eine Uberwachung auf hohem Niveau durchfiihren konnen und somit die
Einhaltung der Vorschriften der GFP gewihrleistet werden kann, wihrend gleichzeitig die
nachhaltige Nutzung der lebenden Meeresressourcen sichergestellt wird. Es sollte daher
moglich sein, dass der EMFF Mitgliedstaaten und Betreiber im Einklang mit der
Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates' unterstiitzt. Durch Schaffung einer Kultur der

Rechtstreue sollte diese Unterstiitzung zu nachhaltigem Wachstum beitragen.

Die Unterstiitzung fiir die Mitgliedstaaten auf der Grundlage der Verordnung (EG)
Nr. 861/2006 im Hinblick auf Ausgaben in Zusammenhang mit der Durchfiihrung der
Kontrollregelung der Union sollte im Rahmen des EMFF auch angesichts des Prinzips

eines einzigen Fonds aufgestockt werden.

Im Einklang mit den Kontroll- und Durchsetzungszielen der Union ist es angemessen, dass
beim Einsatz von Patrouillenschiffen, Flugzeugen und Hubschraubern eine Mindestzeit fiir
Fischereiaufsicht aufgewendet wird, die genau festzulegen ist, um eine Bemes-

sungsgrundlage fiir Unterstiitzung im Rahmen des EMFF zu schaffen.

Angesichts der Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich

der Fischereiaufsicht sollte der EMFF Mittel fur diesen Zweck bereitstellen konnen.

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einfiihrung einer
gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der
gemeinsamen Fischereipolitik und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 847/96, (EG)
Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 2115/2005, (EG)

Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 676/2007, (EG)

Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur Aufhebung der
Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 1966/2006 (ABI. L 343
vom 22/12/2009, S. 1).
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(73)

(74)

(75)

(76)

Es sollten Mallnahmen fiir die Unterstiitzung der Erhebung, der Verwaltung und der
Verwendung von Fischereidaten nach dem mehrjahrigen Unionsprogramm festgelegt
werden, insbesondere was die Unterstiitzung nationaler Programme und die Verwaltung
und Verwendung von Daten fiir wissenschaftliche Analysen und die Durchfiihrung der
GFP angeht. Die den Mitgliedstaaten im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 861/2006
gewihrten Finanzhilfen fiir Ausgaben im Bereich der Erhebung, Verwaltung und
Verwendung von Fischereidaten sollten im Rahmen des EMFF auch angesichts des

Prinzips eines einzigen Fonds weitergefiihrt werden.

Fundierte und wirksame Beschliisse zur Bestandsbewirtschaftung im Rahmen der GFP
sollten durch Forschungs- und Kooperationstétigkeiten, die Erstellung wissenschaftlicher
und soziodkonomischer Gutachten und Empfehlungen fiir die Durchfiihrung und
Weiterentwicklung der GFP, einschlieBlich in den biogeografisch sensiblen Gebieten,

gestiitzt werden.

Es ist auBerdem notwendig, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten oder bei
Bedarf mit Drittlindern zu fordern, was beispielsweise die Erhebung von Daten innerhalb
eines einzigen Meeresbeckens angeht, sowie die Zusammenarbeit mit den einschldgigen

internationalen wissenschaftlichen Stellen.

Ziel der IMP ist die Unterstiitzung der nachhaltigen Nutzung der Meere und Ozeane sowie
die Entwicklung einer koordinierten, kohdrenten und transparenten Entscheidungsfindung
fiir die Politikbereiche, die die Ozeane, Meere, Inseln, Kiistengebiete und Gebiete in
duBerster Randlage sowie die maritimen Sektoren angehen, entsprechend der Mitteilung
der Kommission an das Europdische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 10. Oktober 2007 "Eine integrierte

Meerespolitik fiir die Europédische Union".
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(77)

(78)

(79)

Die Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 und die Schlussfolgerungen des Rates, die
EntschlieBungen des Europdischen Parlaments und die des Ausschusses der Regionen
zeigen, dass eine dauerhafte Finanzierung fiir die Umsetzung und Weiterentwicklung der
IMP der Union notwendig ist. Die Entwicklung der maritimen Angelegenheiten mittels
einer finanziellen Unterstlitzung der IMP-Mafinahmen diirfte sich erheblich auf den

wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt auswirken.

Der EMFF sollte den Autbau einer integrierten Entscheidungsfindung im Meeresbereich
auf allen Ebenen vorantreiben, insbesondere durch den Austausch bewahrter Verfahren
und die Weiterentwicklung und Durchfiihrung von Meeresbeckenstrategien. Diese Strate-
gien zielen darauf ab, einen integrierten Rahmen fiir gemeinsame Herausforderungen in
europdischen Meeresbecken zu schaffen und die Zusammenarbeit zwischen den Interes-
sengruppen zu fordern, um die Nutzung der Finanzinstrumente der Union und Fonds zu
optimieren und so zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt der
Union beizutragen. In diesem Zusammenhang konnen die Maflnahmen und Mechanismen
zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auch eine
grenziiberschreitende und sektoriibergreifende Zusammenarbeit zwischen maritimen
Sektoren vorsehen - zum Beispiel Tatigkeiten im Rahmen des Forums der europidischen
Kiistenwachdienste -, die dazu dienen, innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens der
Union den Austausch von Erfahrungen und bewéhrten Verfahren zu fordern, um Effizienz

und Kohérenz zu erzielen.

Der EMFF sollte die Weiterentwicklung von Instrumenten zur Schaffung von Synergien
zwischen Initiativen in verschiedenen Sektoren fordern, die die Meere, Ozeane und
Kiistengebiete betreffen. Dies gilt fiir die integrierte Meeresiiberwachung, die darauf
abzielt, das maritime Situationsbewusstsein durch erweiterten und sicheren sektoriibergrei-
fenden Informationsaustausch zu verbessern. Vorhaben im Bereich der Meeresiiber-
wachung jedoch, die in den Anwendungsbereich von Teil Drei Titel V des AEUV fallen,

sollten nicht aus dem EMFF finanziert werden.
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(80)

81

Die Verbindung der von diesen Sektoren betriebenen Informationssysteme kann eine
kohdrente Mobilisierung der Finanzierungsmechanismen dieser Systeme im Einklang mit
dem AEUYV erforderlich machen. Die maritime Raumordnung und das integrierte
Kiistenzonenmanagement sind von entscheidender Bedeutung fiir die nachhaltige
Entwicklung der Meeresgebiete und Kiistenregionen und tragen beide zu den Zielen der
Okosystem-basierten Verwaltung und Entwicklung der Land-Meeres-Verbindungen bei.
Sie sind auBerdem wichtige Instrumente zur Verwaltung der unterschiedlichen Nut-
zungsformen unserer Kiisten, Meere und Ozeane, die deren nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung ermdglichen und grenziibergreifende Investitionen anregen, wahrend mit
Umsetzung der Richtlinie 2008/56/EG die Nachhaltigkeitsgrenzen menschlicher
Tatigkeiten, die Auswirkungen auf die Meeresumwelt haben, weiter festgelegt werden.
Dariiber hinaus ist es notwendig, das Wissen iiber die Meereswelt weiter auszubauen und
Innovation zu fordern, indem die Erhebung, der freie Austausch, die Wiederverwendung
und die Verbreitung von Daten iiber den Zustand der Ozeane und Meere erleichtert

werden.

Der EMFF sollte ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum, Beschiftigung, Innovation
und Wettbewerbsfdhigkeit innerhalb der maritimen Sektoren und in den Kiistenregionen
fordern. Dabei gilt es insbesondere, Regelungsgrenzen und Ausbildungsdefizite
aufzudecken, die ein Wachstum in aufkommenden und zukunftsreichen Meeressektoren
verhindern, sowie Vorhaben zu identifizieren, die darauf abzielen, Investitionen in
technologische Innovation, die zur Erweiterung des Geschiftspotentials meeresbezogener

und maritimer Anwendungen erforderlich sind, zu fordern.
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(82) Der EMFF sollte bestehende und kiinftige Finanzinstrumente der Union und der
Mitgliedstaaten auf nationaler und subnationaler Ebene ergdnzen und unterstiitzen, um die
nachhaltige wirtschaftliche, soziale und territoriale Entwicklung, den Schutz und die
nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Kiisten voranzutreiben, zu einer wirksameren
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und ihrer Kiisten- und Inlandsregionen und Gebiete in
auBerster Randlage beizutragen und dabei der vorrangigen Rolle und den Fortschritten
nationaler und lokaler Projekte Rechnung zu tragen. Der EMFF sollte mit anderen
Unionspolitiken einhergehen, die Einfluss auf den maritimen Bereich haben konnten,
insbesondere mit dem EFRE, dem KF und dem ESF sowie dem durch die Verordnung
(EU) Nr. 1291/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates' geschaffenen Programm
"Horizont 2020".

(83) Um die Zielsetzungen der GFP auf globaler Ebene zu erreichen, nimmt die Union in
internationalen Organisationen eine aktive Rolle ein. Es ist daher sehr wichtig, dass die
Union zu den Aktivitdten solcher Organisationen beitrdgt, die sich fiir die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung der Fischressourcen auf Hoher See und in Drittlandsgewéssern
einsetzen. Die internationalen Organisationen auf der Grundlage der Verordnung (EG)
Nr. 861/2006 gewihrte Unterstiitzung sollte daher im Rahmen des EMFF auch angesichts

des Prinzips eines einzigen Fonds fortgesetzt werden.

Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europidischen Parlaments und des Rates vom

11. Dezember 2013 {iber das Rahmenprogramm fiir Forschung und Innovation Horizont
2020 (2014-2020) und zur Authebung des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG Text von
Bedeutung fiir den EWR (ABI. L 347vom 20.12.2013, S. 104).
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(84) Um politisches Handeln und Entscheidungsfindung innerhalb der GFP zu verbessern und
das wirksame Funktionieren der Beirdte zu gewéhrleisten, miissen diese Beirdte stets mit
ausreichenden Mitteln ausgestattet sein, um ihre beratende Rolle im Rahmen der GFP wir-
kungsvoll ausiiben zu kdnnen. Angesichts des Prinzips eines einzigen Fonds sollte die den
Beirdten im Rahmen des EMFF gewihrte Unterstiitzung die Beihilfen fiir regionale Beirdte

im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 861/2006 ersetzen.

(85) Der EMFF sollte im Wege der technischen Hilfe die Durchfiihrung des operationellen
Programms erleichtern, indem er unter anderem neue Ansétze und Verfahren zur einfachen
und transparenten Durchfiihrung fordert. Die technische Hilfe sollte dariiber hinaus auch
die Schaffung eines europdischen Netzwerks der FLAG abdecken, die dazu dienen, Kapa-
zitdten aufzubauen, Informationen und Erfahrungen auszutauschen und die Zusam-

menarbeit zwischen den lokalen Partnerschaften zu unterstiitzen.

(86) Im Interesse einer gut funktionierenden Partnerschaft und eines angemessenen Bekannt-
heitsgrads der Unionsunterstiitzung sollte fiir eine moglichst weitreichende Information
iber und Publizitdt der Unionsunterstiitzung gesorgt werden. Die mit der Verwaltung der
Unterstiitzung beauftragten Behorden sollten auch fiir solche Informations- und
Publizititsaspekte und fiir die Unterrichtung der Kommission iiber die getroffenen

MalBnahmen verantwortlich sein.

(87) Im Zusammenhang mit den nach dieser Verordnung finanzierten Vorhaben — sowohl in
geteilter als auch in direkter Mittelverwaltung — ist es erforderlich, den Schutz der finan-
ziellen Interessen der Union durch eine ordnungsgemifle Anwendung der einschlégigen
Rechtsvorschriften im Hinblick auf den Schutz dieser Interessen und die Durchfiihrung

geeigneter Kontrollen der Mitgliedstaaten und der Kommission sicherzustellen.
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(88)

(89)

(90)

oD

Um die in der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 dargelegten spezifischen Bedingungen der
GFP zu geniigen und zur Einhaltung der GFP-Vorschriften beizutragen, sind zusitzlich zu
den Regeln tliber die Unterbrechung der Zahlungsfrist geméf der Verordnung (EU)

Nr. 1303/2013 weitere Bestimmungen vorzusehen. Kommt ein Mitgliedstaat oder ein
Betreiber seinen Verpflichtungen im Rahmen der GFP nicht nach oder liegen der
Kommission Erkenntnisse vor, die eine solche Nichteinhaltung nahelegen, sollte die

Kommission erméichtigt werden, Zahlungsfristen vorsorglich zu unterbrechen.

Zusétzlich zu der Moglichkeit der Unterbrechung der Zahlungsfrist und zur Vermeidung
des offensichtlichen Risikos unberechtigter Ausgaben sollte die Kommission die
Moglichkeit haben, Zahlungen im Fall einer schwerwiegenden Nichteinhaltung der GFP-

Vorschriften durch einen Mitgliedstaat auszusetzen.

Operationelle Programme sollten begleitet und bewertet werden, um ihre Qualitit zu
verbessern und ihre Ergebnisse aufzuzeigen. Die Kommission sollte einen gemeinsamen
Begleit- und Bewertungsrahmen aufstellen, der unter anderem gewihrleistet, dass die
einschldgigen Daten fristgerecht zur Verfligung stehen. In diesem Zusammenhang sollten
eine Liste von Indikatoren aufgestellt und die Auswirkungen der EMFF-Politik von der

Kommission in Bezug auf spezifische Zielsetzungen bewertet werden.

Die Verantwortung fiir die Begleitung der Durchfiihrung eines operationellen Programms
sollte sowohl von der Verwaltungsbehorde als auch von dem zu diesem Zweck
eingesetzten Begleitausschuss getragen werden. Zu diesem Zweck sind die jeweiligen
Zustiandigkeiten der Verwaltungsbehorde und des Begleitausschusses aufzufiihren. Die
Begleitung eines operationellen Programms sollte die Erstellung eines jahrlichen

Durchfiihrungsberichts umfassen, der der Kommission iibermittelt werden sollte.
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(92) Um den Zugang zu den und die Transparenz der Informationen iiber Finanzierungs-
moglichkeiten und Begiinstigte zu verbessern, sollte in jedem Mitgliedstaat eine einzige
Website bzw. ein einziges Portal eingerichtet werden, auf der bzw. dem Informationen
iber das operationelle Programm — einschlieBlich Listen der mit dem operationellen Pro-
gramm unterstiitzten Vorhaben — verfiigbar sind. Die diesbeziiglichen Websites aller Mit-
gliedstaaten sollten auch von einer einzigen offiziellen Website der Union aus zugénglich
sein, um den Biirgern der einzelnen Mitgliedstaaten den Zugang zu den von allen Mit-
gliedstaaten verdffentlichten Informationen zu erleichtern. Diese Informationen sollten
angemessen, klar und konkret sein, um der breiteren Offentlichkeit und insbesondere den
Steuerzahlern in der Union Eindruck davon zu geben, wie die Unionsmittel im Rahmen des
EMFF eingesetzt werden. Dariiber hinaus diirfte die Veroffentlichung der einschldgigen
Daten auch dazu dienen, die Moglichkeit der Beantragung von Unionsmitteln weiter
bekannt zu machen. Unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 95/46/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates' konnen solche Verdffentlichungen im Einklang

mit dem nationalen Recht auch die Namen natiirlicher Personen enthalten.

Richtlinie 95/46/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum
Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (ABI. L 281 vom 23.11.1995, S. 31).
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(93) Zur Erginzung und Anderung bestimmter nicht wesentlicher Elemente dieser Verordnung
sollte der Kommission die Befugnis iibertragen werden, gemal3 Artikel 290 AEUV
delegierte Rechtsakte zur Festlegung des Zeitraums und seines jeweiligen Beginns und
Endes im Zusammenhang mit den Kriterien fiir die Zuldssigkeit von Antridgen, zur
Anpassung der Prozentpunkte hinsichtlich der indikativen Aufteilung der Mittel auf die
Ziele im Rahmen der direkten Mittelverwaltung, zur Bestimmung der forderfahigen
Vorhaben und Kosten fiir hygiene-, gesundheits- und sicherheitsbezogene Investitionen
und Investitionen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, in Ausriistungen oder an Bord, zur
Bestimmung der forderfdhigen Kosten von Vorhaben zum Schutz und zur
Wiederherstellung von Meeresbiodiversitdt und Meeresokosystemen im Rahmen
nachhaltiger Fangtitigkeiten, zur Bestimmung der forderfahigen Kosten zur Unterstiitzung
im Zusammenhang mit Investitionen in Ausriistungen oder an Bord zur Reduzierung des
Schadstoft- und TreibhausgasausstoBes und zur Steigerung der Energieeffizienz von
Fischereifahrzeugen, zur Definition der Kriterien flir die Berechnung zusétzlicher Kosten,
die aus den besonderen Merkmalen der Gebiete in duB8erster Randlage entstehen, zur
Definition der Félle der Nichteinhaltung durch Mitgliedstaaten, die zur Unterbrechung der
Zahlungsfrist oder zur Aussetzung der Zahlung fiihren konnen, zur Definition der Kriterien
fiir die Bestimmung der Hohe der finanziellen Berichtigung und der Kriterien fiir die
Anwendung von Pauschalséitzen oder extrapolierten finanziellen Berichtigungen und zur
Festlegung des Inhalts und Aufbaus des gemeinsamen Begleit- und Bewertungssystems zu

erlassen.

(94) Um einen reibungslosen Ubergang von der mit der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 ein-
gefiihrten Regelung auf die Regelung der vorliegenden Verordnung zu gewéhrleisten,
sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemdf3 Artikel 290

AEUV fiir die Festlegung von Ubergangsbestimmungen iibertragen werden.

PE-CONS 20/1/14 REV 1 31
DE



(95)

(96)

Bei der Annahme von delegierten Rechtsakten nach dieser Verordnung ist es von
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverstindigen, durchfiihrt. Bei
der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission
gewdhrleisten, dass die einschliagigen Dokumente dem Europdischen Parlament und dem

Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise iibermittelt werden.

Zur Gewihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung
sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse im Hinblick auf Folgendes iibertragen
werden: die jahrliche Aufschliisselung, fiir jeden Mitgliedstaat, der im Rahmen der
geteilten Mittelverwaltung bereitgestellten Gesamtmittel fiir Verpflichtungen; die
Genehmigung der operationellen Programme und ihrer Anderungen; die Annahme der
Arbeitsprogramme fiir die Datenerhebung; die Annahme der jdhrlichen Arbeitsprogramme
in Bezug auf die technische Hilfe auf Initiative der Kommission; die Feststellung, dass
Anhaltspunkte fiir einen schwerwiegenden Versto3 gegen die Verpflichtungen im Rahmen
der GFP vorliegen; die Feststellung, dass ein Mitgliedstaat es versdumt hat, die Auflagen
im Rahmen der GFP zu erfiillen; die vollstindige oder teilweise Aussetzung von
Zwischenzahlungen im Rahmen des operationellen Programms und iiber die Vornahme
finanzieller Berichtigungen durch vollstindige oder teilweise Streichung der
Unionsunterstiitzung zu einem operationellen Programm. Die Kommission sollte diese
Durchfiihrungsrechtsakte ohne Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des

Europiischen Parlaments und des Rates' erlassen.

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsitze, nach denen die
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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97)

(98)

Zur Gewihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung
sollten der Kommission aulerdem Durchfiihrungsbefugnisse im Hinblick auf Folgendes
ibertragen werden: die Darlegung der Elemente des operationellen Programms; die
Vorschriften liber Verfahren, das Format und die Zeitpline in Bezug auf die Genehmigung
des operationellen Programms und der Vorlage und Genehmigung von Anderungen des
operationellen Programms; das jahrliche Arbeitsprogramm nach Titel VI Kapitel I und II;
die Struktur des Ausgleichsplans fiir die der Gebiete in dullerster Randlage; die
Anwendung der verschiedenen Prozentpunkte der Intensitét der 6ffentlichen Beihilfe; die
von den Mitgliedstaaten zu verwendenden Muster fiir die Vorlage von Finanzdaten an die
Kommission, die Festsetzung der spezifischen Indikatoren fiir die Prioritidten der Union;
die Vorschriften iiber die von den Mitgliedstaaten zu iibermittelnden Informationen sowie
zu dem Datenbedarf und den Synergien zwischen potenziellen Datenquellen; das Format
und die Aufmachung der jahrlichen Durchfiihrungsberichte und die Bestandteile der Ex-
ante- Bewertungsberichte. Diese Befugnisse sollten gemil3 der Verordnung (EU)

Nr. 182/2011 ausgetiibt werden und das Priifverfahren sollte Anwendung finden.

Zur Gewidhrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung
sollten der Kommission dariiber hinaus Durchfiihrungsbefugnisse im Hinblick auf
Folgendes iibertragen werden: die Annahme und nihere Ausfithrung von Anderungen der
derzeitigen Prioritdten der Union fiir die Kontrolle und Durchsetzung, die Festlegung von
Vorschriften fiir die Darstellung der von den Verwaltungsbehorden zur Verfiigung
gestellten Daten, die Festlegung der technischen Merkmale der Informations- und
PublizitdtsmaBnahmen fiir die Vorhaben und Instruktionen zur Erstellung des Logos und
einer Definition der Standardfarben. Diese Befugnisse sollten gemaf3 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011 des Europédischen Parlaments und des Rates ausgetibt werden. Zur
Gewihrleistung eines einfacheren und schnelleren Verfahrens sollte das

Beratungsverfahren Anwendung finden.
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(99)

(100)

(101)

Da die Ziele dieser Verordnung angesichts der strukturellen Probleme bei der Entwicklung
des Fischerei-, Aquakultur- und Meeressektors sowie der begrenzten finanziellen Mittel
der Mitgliedstaaten von diesen nicht in ausreichendem Maf3e erreicht werden konnen,
sondern vielmehr wegen des Ausmaf3es und der Auswirkungen der im Rahmen der
operationellen Programme zu finanzierenden Vorhaben auf Unionsebene durch mehr-
jahrige finanzielle Unterstiitzung mit Schwerpunkt auf den wesentlichen Prioritdten besser
zu verwirklichen sind, kann die Union kann im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV
verankerten Subsidiaritétsprinzip MaBBnahmen erlassen. Entsprechend dem in demselben
Artikel genannten Grundsatz der VerhéltnismaBigkeit geht diese Verordnung nicht iiber

das fiir die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche MaR hinaus.

Die in dieser Verordnung vorgesehene Stiitzungsregelung ersetzt die Stiitzungsregelungen
gemil der Verordnung (EG) Nr. 2328/2003, der Verordnung (EG) Nr. 861/2006, der
Verordnung (EG) Nr. 1198/2006, der Verordnung (EG) Nr. 791/2007, der Verordnung
(EG) Nr. 1255/2011, und Artikel 103 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009. Diese
Verordnungen und diese Bestimmung sind daher ab dem 1. Januar 2014 aufzuheben. Diese
Verordnung sollte jedoch weder die Fortsetzung noch die Anderung der Unterstiitzung
beriihren, die von der Kommission auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006
oder einer anderen Rechtsvorschrift, die am 31. Dezember 2013 fiir diese Unterstiitzung

galt, genehmigt wurde.

Es ist zweckméBig, die Geltungsdauer dieser Verordnung an jene der Verordnung (EU)Nr.
1303/2013 anzupassen. Daher sollte diese Verordnung ab dem 1. Januar 2014 gelten —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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TITEL 1
GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand

In dieser Verordnung sind die finanziellen MaBnahmen der Union festgelegt zur Durchfiihrung

a) der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP),
b) einschldgiger MaBBnahmen im Zusammenhang mit dem Seerecht,
c) der nachhaltigen Entwicklung von Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten und der

Binnenfischerei und
d) der integrierten Meerespolitik (IMP).
Artikel 2
Geografischer Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt, sofern in ihren Bestimmungen nicht ausdriicklich etwas anderes festgelegt

ist, fiir Vorhaben, die im Gebiet der Union durchgefiihrt werden.
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Artikel 3
Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Verordnung und unbeschadet des Absatzes 2 dieses Artikels gelten die
Begriffsbestimmungen des Artikels 4 der Verordnung (EG) Nr. 1380/2013, des Artikels 5
der Verordnung (EG) Nr. 1379/2013 sowie des Artikels 4 der Verordnung (EG)

Nr. 1224/2009 und des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 1303/2013.

2) Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1.  "gemeinsamer Informationsraum" (CISE) ein dezentral verwaltetes Netz von Syste-
men fiir den Informationsaustausch zwischen Nutzern zur Verbesserung des Situa-

tionsbewusstseins bei Aktivititen auf See;

2. "sektorilibergreifende Vorhaben" diejenigen Initiativen, die verschiedenen Sektoren
und/oder Politikfeldern gemeinsam zugute kommen, wie im AEUV vorgesehen, und
die iber MaBnahmen ausschlieBlich innerhalb einzelner Politikbereiche nicht

vollstdndig umgesetzt werden konnen,;

3. "elektronisches Aufzeichnungs- und Meldesystem" (ERS) ein System, mit dem
Daten gemil der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 elektronisch erfasst und gemeldet

werden;

4.  "Europédisches Meeresbeobachtungs- und Meeresdatennetz" ein Netz, das einschla-
gige nationale Meeresbeobachtungs- und Meeresdatenprogramme in einem gemein-

samen, allgemein zugénglichen europdischen Fundus zusammenfiihrt;
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5. "Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiet" ein vom Mitgliedstaat als solches ausge-
wiesenes Gebiet, das an einem Meeres-, Fluss- oder Seeufer liegt oder Teiche oder
ein Flusseinzugsgebiet umfasst und einen hohen Grad an Beschéftigung in der
Fischerei oder Aquakultur aufweist und das aus geografischer, wirtschaftlicher und

sozialer Sicht eine funktional zusammenhéngende Einheit bildet;

6.  "Fischer" Personen, die vom Mitgliedstaat anerkannte kommerzielle Fangtitigkeiten
ausiiben;
7. "Binnenfischerei" in Binnengewéssern kommerziell betriebene Fangtatigkeiten mit

Booten oder anderem Gerét, auch mit Gerit, das fiir die Eisfischerei eingesetzt wird;

8.  "integriertes Kiistenzonenmanagement" die Strategien und Maf3nahmen, wie sie in
der Empfehlung 2002/413/EG des Europiischen Parlaments und des Rates'
ausgefiihrt sind;

9.  'integriertes meerespolitisches Handeln" die koordinierte Gestaltung aller Politik-

bereiche auf Unionsebene, die Ozeane, Meere und Kiistenregionen beriihren;

10. "integrierte Meerespolitik" (IMP) eine Unionspolitik mit dem Ziel, iiber abgestimmte
meeresbezogene politische MaBBnahmen und einschlégige Formen internationaler
Zusammenarbeit eine koordinierte, schliissige Entscheidungsfindung im Interesse
einer optimalen nachhaltigen Entwicklung, eines optimalen Wirtschaftswachstums
und eines optimalen sozialen Zusammenhalts in den Mitgliedstaaten und insbeson-
dere den Kiisten- und Inselregionen und den Gebieten in duflerster Randlage der

Union sowie in den maritimen Wirtschaftszweigen zu fordern;

! Empfehlung 2002/413/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2002
zur Umsetzung einer Strategie fiir ein integriertes Management der Kiistengebiete in Europa
(ABI. L 148 vom 6.6.2002, S. 24).
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11.

12.

13.

14.

15.

"integrierte Meeresiiberwachung" (IMS) eine Unionsinitiative zur Steigerung der
Effizienz und Leistungsfihigkeit bei der Uberwachung der europdischen Meere
durch Informationsaustausch sowie sektoren- und grenziibergreifende

Zusammenarbeit;

"maritime Raumordnung" einen Prozess, bei dem die zustindigen Behorden der Mit-
gliedstaaten zur Verwirklichung 6kologischer, wirtschaftlicher und sozialer Ziele

menschliche Aktivititen in Meeresgegenden analysieren und organisieren;
"Malnahme" ein Biindel von Vorhaben;

"kleine Kiistenfischerei" den Fischfang mit Fischereifahrzeugen mit einer Lange liber
alles von weniger als 12 m und ohne Schleppgerit gemil3 Tabelle 3 in Anhang I der

Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission';

"ausschlieflich in Binnengewéssern eingesetzte Boote" Boote, mit denen kommer-
zieller Fischfang in Binnengewéssern betrieben wird und die nicht im Fischereiflot-

tenregister der Union gefiihrt werden.

! Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission vom 30. Dezember 2003 iiber das
Fischereiflottenregister der Gemeinschaft (ABI. L 5 vom 9.1.2004, S. 25).
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TITEL 11
ALLGEMEINER RAHMEN

Kapitel 1
Einrichtung und Ziele

des Europaischen Meeres- und Fischereifonds

Artikel 4

Einrichtung
Es wird ein Europdischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) eingerichtet.
Artikel 5
Ziele
Der EMFF tréagt zur Erreichung folgender Ziele bei:

a) Forderung einer wettbewerbsfahigen, 6kologisch nachhaltigen, rentablen und sozial

verantwortungsvollen Fischerei und Aquakultur;

b) Unterstlitzung der Durchfiihrung der GFP;

c) Forderung einer ausgewogenen und integrativen territorialen Entwicklung der Fisch- und

Aquakulturwirtschaftsgebiete;
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d) ergdnzend zur Kohésionspolitik und zur GFP Unterstiitzung der Entwicklung und

Umsetzung der IMP der Union.

Die Verfolgung dieser Ziele darf nicht zu einer Erh6hung der Fangkapazitét fiihren.

Artikel 6

Prioritdten der Union

Der EMFF tréagt zur Verwirklichung der Strategie Europa 2020 und zur Durchfiihrung der GFP bei.
Mit dem EMFF werden die folgenden Prioritéten der Union fiir die nachhaltige Entwicklung der
Fischerei und Aquakultur und der damit verbundenen Tatigkeiten, die die einschldgigen

thematischen Ziele der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 reflektieren, verfolgt:

1. Forderung einer 6kologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, wett-
bewerbsfahigen und wissensbasierten Fischerei durch Verfolgung der folgenden spezifi-

schen Ziele:

a)  Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt, einschlieBlich

der Vermeidung und Verringerung unerwiinschter Fange, soweit dies moglich ist;
b)  Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversitit und der Okosysteme;

c)  Sicherstellung eines Gleichgewichts zwischen Fangkapazititen und verfligbaren

Fangmoglichkeiten;

d)  Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit und Rentabilitdt der Fischereibetriebe, ein-
schlieBlich der Flotten der kleinen Kiistenfischerei, sowie Verbesserung der Sicher-

heit und der Arbeitsbedingungen;
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Forderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschlieBlich der Steige-

rung der Energieeffizienz, und Wissenstransfer;

Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten und

lebenslanges Lernen.

2. Forderung einer 6kologisch nachhaltigen, ressourcenschonenden, innovativen, wett-
bewerbsfahigen und wissensbasierten Aquakultur durch Verfolgung der folgenden spezi-
fischen Ziele:

a)  Forderung von technologischem Fortschritt, Innovation und Wissenstransfer;

b)  Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit und Rentabilitit der Aquakulturbetriebe, ein-
schlieBlich der Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen insbe-
sondere in KMU;

¢)  Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversitit, Starkung der aqua-
kulturrelevanten Okosysteme und Férderung einer ressourcenschonenden Aqua-
kultur;

d)  Forderung einer Aquakultur mit einem hohen Grad an Umweltschutz, Férderung von
Tiergesundheit und Tierschutz sowie 6ffentlicher Gesundheit und Sicherheit;

e)  Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten und
lebenslanges Lernen.
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Unterstiitzung der Durchfiihrung der GFP durch Verfolgung der folgenden spezifischen
Ziele:

a)  Verbesserung und Bereitstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie

Verbesserung der Erhebung und Verwaltung von Daten;

b)  Unterstiitzung der Begleitung, Kontrolle und Durchsetzung der Vorschriften,
hierdurch Ausbau der institutionellen Kapazitdten und einer effizienten 6ffentlichen

Verwaltung, ohne dass ein groBBerer Verwaltungsaufwand entsteht;

Steigerung von Beschéftigung und territorialem Zusammenhalt durch Verfolgung des
folgenden spezifischen Ziels: der Forderung von Wirtschaftswachstum, sozialer Inklusion,
Schaffung von Arbeitspldtzen sowie der Unterstiitzung der Beschéftigungsfahigkeit und
Mobilitét der Arbeitskréfte in den von der Fischerei und der Aquakultur abhingigen
Gemeinschaften an der Kiiste und im Binnenland, einschlielich der Diversifizierung der
Tatigkeiten innerhalb des Fischereisektors und durch Verlagerung auf andere Sektoren der

maritimen Wirtschaft;

Forderung der Vermarktung und Verarbeitung durch Verfolgung der folgenden spezifi-

schen Ziele:

a)  Verbesserung der Organisation der Mérkte fiir Fischerei- und

Aquakulturerzeugnisse;
b)  Forderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und Vermarktung;

Forderung der Durchfiihrung der IMP.
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KAPITEL II
Geteilte und direkte Mittelverwaltung

Artikel 7

Geteilte und direkte Mittelverwaltung

(D) Die MaBnahmen unter Titel V werden aus dem EMFF nach dem Grundsatz der geteilten
Mittelverwaltung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten und nach den gemeinsamen

Regeln der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 finanziert.

2) Die MafBnahmen unter Titel VI werden aus dem EMFF nach dem Grundsatz der direkten

Mittelverwaltung finanziert.

KAPITEL III
Allgemeine Grundsatze der Unterstiitzung

in geteilter Mittelverwaltung

Artikel 8
Staatliche Beihilfen

(D) Unbeschadet des Absatzes 2 gelten fiir Beihilfen der Mitgliedstaaten an Unternehmen im
Fischerei- und Aquakultursektor die Artikel 107, 108 und 109 des AEUV.
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(2) Die Artikel 107, 108 und 109 des AEUV gelten nicht fiir Zahlungen, die von den
Mitgliedstaaten entsprechend der vorliegenden Verordnung und in Ubereinstimmung damit

getdtigt werden und die in den Anwendungsbereich des Artikels 42 AEUV fallen.

3) Nationale Vorschriften, die eine 6ffentliche Finanzierung iiber die in dieser Verordnung
festgelegten Zahlungen nach Absatz 2 hinaus vorsehen, unterliegen insgesamt den

Bestimmungen des Absatzes 1.

4) In Bezug auf die in Anhang I AEUV aufgefiihrten Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse,
auf die die Artikel 107, 108 und 109 des Vertrags anwendbar sind, kann die Kommission
gemil Artikel 108 AEUV Betriebsbeihilfen in den Gebieten in duflerster Randlage nach
Artikel 349 AEUV innerhalb der Sektoren genehmigen, die Fischerei- und Aquakultur-
erzeugnisse herstellen, verarbeiten und vermarkten, und zwar im Hinblick auf den
Ausgleich der durch die Abgelegenheit, die Insellage und die duBerste Randlage bedingten

spezifischen Zwinge in diesen Regionen.

Artikel 9

Spezifische Ex-ante-Konditionalitdten

Fiir den EMFF gelten die in Anhang IV genannten spezifischen Ex-ante-Konditionalitaten.
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KAPITEL IV
Zulassigkeit der Antrage und nicht forderfahige Vorhaben

Artikel 10
Zuldssigkeit der Antrdge

(1) Ein von einem Betreiber gestellter Antrag auf Unterstiitzung aus dem EMFF kommt fiir
einen bestimmten, gemél Absatz 4 festgelegten Zeitraum nicht fiir eine Unterstlitzung in

Betracht, wenn die zustindige Behorde festgestellt hat, dass der betreffende Betreiber

a)  einen schweren Verstofl gemil3 Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des
Rates' oder Artikel 90 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 begangen hat;

b)  am Betrieb, am Management oder am Besitz von Fischereifahrzeugen beteiligt ist,
die auf der Unionsliste von [UU-Schiffen gemal Artikel 40 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 1005/2008 gefiihrt werden, oder am Besitz von Schiffen, die unter der
Flagge eines Landes fahren, das nach Artikel 33 jener Verordnung als nicht-

kooperierendes Drittland eingestuft wurde;

c) schwere Verstofe gegen die GFP-Vorschriften im Sinne anderer Gesetzgebung des

Europdischen Parlaments und des Rates begangen hat; oder

Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 {iber ein
Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekdmpfung und Unterbindung der illegalen, nicht
gemeldeten und unregulierten Fischerei, zur Anderung der Verordnungen (EWG)

Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und zur Aufhebung der
Verordnungen (EG) Nr. 1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999 (ABI. L 286 vom 29.10.2008,

S. 1).
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)

3)

4)

d) eine der in Artikel 3 und 4 der Richtlinie 2008/99/EG des Europdischen Parlaments
und des Rates' genannten Straftaten begangen hat, wenn der Antrag auf

Unterstiitzung im Rahmen von Titel V Kapitel II dieser Verordnung gestellt wird.

Der Begiinstigte hat die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a bis d nach
Einreichung des Antrags wéihrend der gesamten Dauer der Durchfiihrung des Vorhabens
sowie wahrend eines Zeitraums von fiinf Jahren nach Vornahme der letzten Zahlung an

diesen Beglinstigten zu erfiillen.

Der Antrag eines Betreibers ist fiir einen bestimmten Zeitraum, der gemél Absatz 4 dieses

Artikels festgelegt wird, unzuléssig, wenn die zustindige Behorde festgestellt hat, dass der

Betreiber im Rahmen des Europédischen Fischereifonds (EFF) oder des EMFF einen Betrug
im Sinne des Artikels 1 des Ubereinkommens iiber den Schutz der finanziellen Interessen

der Europiischen Gemeinschaften? begangen hat.

Die Kommission wird erméchtigt, delegierte Rechtsakte gemaf3 Artikel 126 zu erlassen,

um

a)  den in den Absdtzen 1 und 3 dieses Artikels genannten Zeitraum in angemessenem
Verhiltnis zu der Art, Schwere, Dauer und Wiederholung des schwerwiegenden
Verstof3es, der Straftat oder des Betruges festzulegen, der jedoch mindestens ein Jahr

betragt;

b)  Beginn und Ende des in den Absdtzen 1 und 3 dieses Artikels genannten Zeitraums

festzulegen.

Richtlinie 2008/99/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008
iber den strafrechtlichen Schutz der Umwelt (ABI. L 328 vom 06/12/2008, S. 28).
Ubereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des Vertrags iiber die Europiische Union iiber
den Schutz der finanziellen Interessen der Europdischen Gemeinschaft (ABI. C 316 vom

27.11.1995, S. 49).
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)

Die Mitgliedstaaten verlangen, dass Betreiber, die einen Antrag auf EMFF-Unterstiitzung
einreichen, der Verwaltungsbehorde eine schriftliche Erkldarung vorlegen, dass sie die in
Absatz 1 dieses Artikels genannten Kriterien beachten und keinen Betrug im Rahmen des
EFF oder des EMFF gemil3 Absatz 3 dieses Artikels begangen haben. Die Mitgliedstaaten
iiberpriifen die Richtigkeit dieser Erklarung vor der Genehmigung des Vorhabens anhand
der Informationen, die in der nationalen VerstoBBkartei nach Artikel 93 der Verordnung

(EG) Nr. 1224/2009 eingetragen sind, oder anderer verfligbarer Daten.

Fiir die Zwecke von Unterabsatz 1 stellt ein Mitgliedstaat auf Antrag eines anderen
Mitgliedstaats die Informationen aus seiner nationalen Verstofkartei nach Artikel 93 der

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zur Verfiigung.

Artikel 11
Nicht forderfihige Vorhaben

Nicht forderfdhig im Rahmen des EMFF sind folgende Vorhaben:

a) Vorhaben, die die Fangkapazitit eines Schiffes erhohen, oder Ausriistungen, die die
Fahigkeit eines Schiffes zum Aufspiiren von Fischen verbessern;

b) der Bau neuer Fischereifahrzeuge oder die Einfuhr von Fischereifahrzeugen;

c) die voriibergehende oder dauerhafte Einstellung von Fangtitigkeiten, es sei denn, diese
Verordnung sieht anderes vor;

d) Versuchsfischerei;

PE-CONS 20/1/14 REV 1 47

DE



(1

2

3)

die Ubertragung von Eigentum an einem Unternehmen;

direkte Besatzmalinahmen, es sei denn, ein Unionsrechtsakt sieht solchen Besatz ausdriick-

lich als Erhaltungsmafinahme vor oder es handelt sich um Versuchsbesatzmafinahmen.

TITEL III
FINANZRAHMEN

Artikel 12
Haushaltsvollzug

Die dem EMFF im Haushalt der Union zugewiesenen Mittel zur Finanzierung der Mal3-
nahmen unter Titel V dieser Verordnung werden im Rahmen der geteilten

Mittelverwaltung geméal Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eingesetzt.

Die dem EMFF im Haushalt der Union zugewiesenen Mittel zur Finanzierung der Mal-
nahmen unter Titel VI dieser Verordnung werden von der Kommission gemif3 Artikel 58
Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Européischen

Parlaments und des Rates' direkt eingesetzt.

Vollstindige oder teilweise Aufthebungen der Mittelbindungen im Rahmen der direkten
Mittelverwaltung seitens der Kommission erfolgen nach Mallgabe der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 966/2012 sowie gegebenenfalls nach Artikel 123 der vorliegenden

Verordnung.

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europédischen Parlaments und des Rates vom
25. Oktober 2012 iiber die Haushaltsordnung fiir den Gesamthaushaltsplan der Union und

zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABI. L 298 vom
26.10.2012, S. 1).
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4)

(1)

2

3)

4

Im Einklang mit Artikel 30 und Artikel 53 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012
gilt der Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsfiihrung.

Artikel 13

Haushaltsmittel in geteilter Mittelverwaltung

Die im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung bereitgestellten Haushaltsmittel fiir eine
Unterstiitzung aus dem EMFF fiir den Zeitraum von 2014 bis 2020 belaufen sich auf
5749 331 600 EUR zu jeweiligen Preisen im Einklang mit der jahrlichen Aufschliisselung
gemil Anhang II.

4 340 800 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden fiir die nachhaltige
Entwicklung von Fischerei, Aquakultur und Fischwirtschaftsgebieten, fiir Malnahmen im
Bereich Vermarktung und Verarbeitung sowie fiir Technische Hilfe auf Initiative von
Mitgliedstaaten gemdB Titel V Kapitel I, II, III, IV und VII, mit Ausnahme von Artikel 67,
bereitgestellt.

580 000 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden fiir MaBBnahmen der
Uberwachung und der Durchsetzung der Vorschriften gemi Artikel 76 bereitgestellt.

520 000 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden fiir Maflnahmen der
Datenerhebung gemdl Artikel 77 bereitgestellt.
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)

(6)

(7

®)

(1

192 500 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden fiir
Ausgleichszahlungen fiir Gebiete in dullerster Randlage gemal3 Titel V Kapitel V
bereitgestellt. Dieser Ausgleich iibersteigt pro Jahr nicht

a) 6450000 EUR fiir die Azoren und Madeira;
b) 8700 000 EUR fiir die Kanarischen Inseln;

c) 12350000 EUR fiir die in Artikel 349 AEUV genannten franzosischen Gebiete in

duBerster Randlage.

44 976 000 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden fiir die
Lagerhaltungsbeihilfe gemaf Artikel 67 bereitgestellt.

71 055 600 EUR der in Absatz 1 genannten Haushaltsmittel werden fiir Ma3nahmen im
Rahmen der IMP im Sinne des Titels V Kapitel VIII bereitgestellt.

Die Mitgliedstaaten haben die Moglichkeit, die in Absatz 3 aufgefiihrten Mittel fiir MaB3-
nahmen gemall Absatz 4 und die in Absatz 4 aufgefiihrten Mittel fiir MaBBnahmen gemal

Absatz 3 zu verwenden.

Artikel 14

Haushaltsmittel in direkter Mittelverwaltung

Die im Rahmen der direkten Mittelverwaltung gemal Titel VI Kapitel I bis III
bereitgestellten Haushaltsmittel fiir eine Unterstiitzung aus dem EMFF fiir den Zeitraum

von 2014 bis 2020 belaufen sich auf 647 275 400 EUR zu jeweiligen Preisen.
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(2) Fiir die Zwecke des Titels VI Kapitel I und II ist die indikative Aufteilung der Mittel auf
die in den Artikeln 82 und 85 aufgefiihrten Ziele in Anhang III aufgefiihrt.

3) Die Kommission kann von den indikativen Prozentsétzen nach Absatz 2 abweichen, jedoch

hochstens um 5 % des Wertes der jeweiligen Finanzausstattung.

(4) Die Kommission wird erméchtigt, delegierte Rechtsakte gemaf3 Artikel 126 zur,

Anpassung der in Anhang III festgelegten Prozentsétze zu erlassen.

Artikel 15
Halbzeitiiberpriifung

Die Kommission iiberpriift die Umsetzung von Titel VI Kapitel I und II, einschlieBlich notwendiger
Anpassungen der indikativen Aufteilung der Mittel nach Anhang III, und legt dem Europédischen
Parlament und dem Rat bis zum 30. Juni 2017 einen Zwischenbericht zur Bewertung der Ergebnisse

und der qualitativen und quantitativen Aspekte des EMFF vor.
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Artikel 16

Aufteilung der Mittel bei geteilter Mittelverwaltung

(1) Die Aufteilung der bereitgestellten Mittel gemil Artikel 13 Absitze 2 bis 7 fiir den Zeit-
raum von 2014 bis 2020 auf die Mitgliedstaaten, wie in der Tabelle in Anhang II

wiedergegeben, erfolgt auf der Grundlage nachstehender objektiver Kriterien:
a)  in Bezug auf Titel V, mit Ausnahme der Artikel 76 und 77:

1)  Beschiftigungsniveau im Fischerei-, Meeres- und SiiBwasseraquakultursektor,

einschlieBlich in dem damit verbundenen Verarbeitungssektor;

i1)  Produktionsniveau im Fischerei-, Meeres- und SiiBwasseraquakultursektor;

einschlieBlich in dem damit verbundenen Verarbeitungssektor; und
ii1)  Anteil der Fangflotte der kleinen Kiistenfischerei an der Gesamtfischereiflotte;
b) in Bezug auf die Artikel 76 und 77:

i)  AusmalB der Kontrollaufgaben des betreffenden Mitgliedstaats, das unter
Beriicksichtigung der GroBe der nationalen Fischereiflotte und der Grof3e des
zu liberwachenden Meeresgebiets, der Anlandemenge und des Werts der

Einfuhren aus Drittlindern festgestellt wird;
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ii)  verfiigbare Kontrollmittel im Verhiltnis zum Ausmal} der Kontrollaufgaben
des Mitgliedstaats, die unter Beriicksichtigung der Anzahl der Kontrollen auf

See und der Inspektionen bei der Anlandung festgestellt werden;

ii1)  AusmaB der Datenerhebungsaufgaben des betreffenden Mitgliedstaats, das
unter Berticksichtigung der GroBe der nationalen Fischereiflotte, der
Anlandemenge und des Umfangs der Aquakulturerzeugung, des Umfangs
wissenschaftlicher Begleitaktivititen auf See und der Anzahl der

Besichtigungen, an denen der Mitgliedstaat beteiligt ist, festgestellt wird; und

iv)  verfiigbare Mittel zur Datenerhebung im Verhéltnis zum Ausmal} der
Datenerhebungsaufgaben des Mitgliedstaats, die unter Beriicksichtigung der
erforderlichen Humanressourcen und technischen Mittel fiir die Durchfiihrung

des nationalen Beprobungsprogramms zur Datenerhebung festgestellt werden;

c) in Bezug auf sémtliche Maflnahmen die historischen Mittelzuteilungen geméf der
Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 und die historische Mittelausschopfung gemil der
Verordnung (EG) Nr. 861/2006.

2) Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung der jéhrlichen

Aufschliisselung der Gesamtmittel pro Mitgliedstaat.
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TITEL IV
PROGRAMMPLANUNG

Kapitel 1
Programmplanung fiir in geteilter Mittelverwaltung finanzierte

MafBnahmen

Artikel 17

Ausarbeitung operationeller Programme

(1) Jeder Mitgliedstaat erstellt ein einziges operationelles Programm zur Umsetzung der

Prioritdten der Union gemdal Artikel 6, die aus dem EMFF kofinanziert werden.

(2) Der Mitgliedstaat erstellt sein operationelles Programm in enger Zusammenarbeit mit den

in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Partnern.

3) Fiir den in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe o genannten Abschnitt des operationellen Pro-
gramms erlédsst die Kommission bis zum 31. Mai 2014 Durchfiihrungsrechtsakte zur
Festlegung der konkreten Priorititen der Union fiir die Durchsetzung und Uberwachung.
Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 127 Absatz 2 genannten

Beratungsverfahren erlassen.
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Artikel 18

Inhalt des operationellen Programms

(1) Zusitzlich zu den in Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Punkten

umfasst das operationelle Programm Folgendes:

a)

eine Analyse der Starken, Schwichen, Chancen und Gefahren der Situation und die
Feststellung des Bedarfs des unter das Programm fallenden geografischen Gebiets,

gegebenenfalls einschlieBlich der Meeresbecken.

Die Analyse geht von den in Artikel 6 dieser Verordnung bestimmten einschldgigen
Priorititen der Union aus und steht gegebenenfalls im Einklang mit dem
mehrjihrigen nationalen Strategieplan fiir die Aquakultur geméaf Artikel 34 der
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 und den beim Erreichen eines guten
Umweltzustands durch die Entwicklung und Umsetzung einer Meeresstrategie nach
Artikel 5 der Richtlinie 2008/56/EG erzielten Fortschritten. Fiir alle Priorititen der
Union werden die besonderen Erfordernisse in Bezug auf Arbeitsplétze,
Umweltschutz, die Bekdmpfung des Klimawandels und die Anpassung an seine
Folgen sowie die Innovationsforderung beurteilt, um fiir jede mit den einschlagigen

Bereichen verbundene Prioritéit die am besten geeigneten Maflnahmen aufzuzeigen;
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b)  eine Beschreibung der Strategie im Sinne des Artikels 27 der Verordnung (EU)
Nr.1303/2013, aus der hervorgeht, dass

1) fiir jede in dem Programm beriicksichtigte Prioritdt der Union auf Grundlage
der gemeinsamen Ergebnisindikatoren nach Artikel 109 dieser Verordnung

angemessene Ziele festgelegt wurden;

11)  sich die Auswahl der entsprechenden Mallnahmen unter Beriicksichtigung der
Schlussfolgerungen der Ex-ante-Bewertung und der in Buchstabe a dieses
Absatzes genannten Analyse logisch aus den einzelnen fiir das Programm
ausgewdhlten Priorititen der Union ergibt. Was die MaBinahmen zur end-
giiltigen Einstellung der Fangtétigkeit nach Artikel 34 dieser Verordnung
betrifft, so sollte die Beschreibung der Strategie die Ziele und die MaBBnahmen
enthalten, die im Hinblick auf die Verringerung der Fangkapazitit gemal3
Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu ergreifen sind. Auch ist eine
Beschreibung der Methode zur Berechnung der Ausgleichszahlungen, die nach

den Artikeln 33 und 34 dieser Verordnung gewéhrt werden sollen, beizufiigen;

ii1)  die Aufteilung der Finanzmittel auf die im Programm beriicksichtigten Prio-
ritditen der Union im Hinblick auf die festgelegten Ziele gerechtfertigt und

angemessenen ist;

c)  gegebenenfalls die besonderen Erfordernisse der mit der Richtlinie 92/43/EWG des
Rates' eingerichteten Natura-2000-Gebiete und den Beitrag, den das Programm zur
Einrichtung eines kohédrenten Netzes von Bestandsauffiillungsgebieten nach Artikel 8

der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 leistet;

! Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen
Lebensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).
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d)

g)

h)

3

k)

eine Bewertung der spezifischen Ex-ante-Konditionalititen gemaf Artikel 9 und
Anhang IV dieser Verordnung und erforderlichenfalls der Aktionen gemal3

Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013;

eine Beschreibung des Leistungsrahmens im Sinne des Artikels 22 und des

Anhangs II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013;

eine nach Prioritdten der Union geordnete Liste der ausgewdhlten MaBBnahmen;

eine Liste der Kriterien fiir die Auswahl der Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiete

gemil Titel V Kapitel I1I;

eine Liste der Auswahlkriterien fiir die auf ortlicher Ebene betriebenen Strategien fiir

die lokale Entwicklung geméal Titel V Kapitel III;

in Mitgliedstaaten, in denen mehr als 1 000 Schiffe als Fischereifahrzeuge der
kleinen Kiistenfischerei gelten, einen Aktionsplan fiir die Entwicklung, Wett-

bewerbsfahigkeit und Nachhaltigkeit der kleinen Kiistenfischerei;

die Bewertungsanforderungen und den Bewertungsplan geméf3 Artikel 56 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 sowie die MaBBnahmen, die zur Deckung des

festgestellten Bedarfs zu ergreifen sind;

einen Finanzplan, der unter Beriicksichtigung von Artikel 20 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 und im Einklang mit dem in Artikel 16 Absatz 2 der vorliegenden
Verordnung genannten Durchfiihrungsrechtsakt der Kommission erstellt wird und

Folgendes einschlief3t:

i)  eine Tabelle, in der fiir jedes Jahr der vorgesehene Gesamtbetrag der EMFF-

Beteiligung angegeben ist;
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i1)  eine Tabelle, in der die Betrage der EMFF-Beteiligung und die geltenden

Kofinanzierungssitze nach Mallgabe der Prioritdten der Union nach Artikel 6
dieser Verordnung und die technische Hilfe angegeben sind: Abweichend von
der allgemeinen Regel nach Artikel 94 Absatz 2 dieser Verordnung werden in
dieser Tabelle gegebenenfalls die EMFF-Mittel und die Kofinanzierungssitze,
die fiir die in Artikel 33, 34, Artikel 41 Absatz 2, Artikel 67 und 70, Artikel 76
Absatz 2 Buchstaben a bis d und f bis 1, Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe e sowie
Artikel 77 dieser Verordnung genannte Unterstiitzung gelten, gesondert

ausgewiesen;

1)  Angaben zur Komplementaritit und Koordinierung mit dem ESI-Fonds und anderen

einschlidgigen Finanzierungsinstrumenten der Union und der Mitgliedstaaten;
m) Regelungen zur Umsetzung des operationellen Programms einschliefSlich

1) der Benennung der in Artikel 123 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
vorgesehenen Behdrden und informationshalber eine Kurzbeschreibung des

Verwaltungs- und Kontrollsystems;

i1)  einer Beschreibung der Rolle, die die FLAG, die Verwaltungsbehorde oder die
bezeichnete Stelle jeweils bei der Durchfiihrung der mit der auf ortlicher Ebene
betriebenen Strategie fiir die lokale Entwicklung verbundenen Aufgaben

spielen;

ii1)  einer Beschreibung der Begleit- und Bewertungsverfahren sowie der all-
gemeinen Zusammensetzung des Begleitausschusses gemil3 Artikel 48 der

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013;

iv)  der Bestimmungen, die eine angemessene Publizitit fiir das Programm geméf

Artikel 119 dieser Verordnung gewéhrleisten;
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n) eine Liste der in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Partner

und die Ergebnisse der Konsultation dieser Partner;

o) fiir die stirkere Durchsetzung der Vorschriften durch Uberwachung gemif Artikel 6
Nummer 3 Buchstabe b und im Einklang mit den von der Kommission geméf

Artikel 17 Absatz 3 festgelegten konkreten Prioritéten:

1) ein Verzeichnis der Stellen, die die Uberwachung, Inspektionen und Durchset-
zungsmafBnahmen durchfiihren, und eine kurze Beschreibung ihrer personellen
und finanziellen Mittelausstattung fiir Fischereiiiberwachungs-, Inspektions-
und Durchsetzungszwecke sowie ihrer wichtigsten Ausriistung fiir dieselben

Zwecke, insbesondere die Anzahl der Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber;

ii)  allgemeine Zielvorgaben fiir die vorgesehenen UberwachungsmafBnahmen
unter Zugrundelegung gemeinsamer, nach Artikel 109 festgesetzter

Indikatoren,;

i)  spezifische Ziele, die im Einklang mit den in Artikel 6 genannten Prioritdten
der Union zu erreichen sind und genaue Angaben nach Art der Vorhaben fiir

den gesamten Programmplanungszeitraum;

p) fiir die Datenerhebung im Interesse eines nachhaltigen Fischereimanagements gemaf3
Artikel 6 Nummer 3 Buchstabe a und im Einklang mit dem mehrjdhrigen Programm

der Union gemdl Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 199/2008:

1)  eine Beschreibung der Tétigkeiten zum Zwecke der Datenerhebung im

Einklang mit Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013;
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3)

(M

ii)  eine Beschreibung der Methoden der Datenspeicherung, der Datenverwaltung

und der Datennutzung;

ii1)  eine Beschreibung der Kapazitit fiir ein effizientes Finanz- und Verwaltungs-

management der erhobenen Daten.

Der in Buchstabe p genannte Abschnitt des operationellen Programms wird im Einklang

mit Artikel 21 dieser Verordnung ergénzt.

Das operationelle Programm schlieB3t die Berechnungsmethoden fiir vereinfachte Kosten-
optionen geméif Artikel 67 Absatz 1 Buchstaben b, ¢ und d der Verordnung (EU)

Nr. 1303/2013 und von Mehrkosten oder Einkommensverlusten gemif3 Artikel 96 dieser
Verordnung und die Berechnungsmethode fiir Ausgleichszahlungen anhand einschlégiger
Kriterien fiir jede der nach Artikel 40 Absatz 1, den Artikeln 53, 54 und 55, Artikel 56
Absatz 1 Buchstabe fund Artikel 67 dieser Verordnung durchgefiihrten Maflnahmen ein.
Gegebenenfalls werden auch Informationen iiber Vorschusszahlungen an FLAG geméil

Artikel 62 dieser Verordnung aufgenommen.

Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften fiir die
Darlegung der in den Absitzen 1 und 2 beschriebenen Elemente. Diese Durchfiihrungs-

rechtsakte werden gemif dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 19

Genehmigung des operationellen Programms

Vorbehaltlich des Artikels 29 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erldsst die Kommission

Durchfiihrungsrechtsakte zur Genehmigung des operationellen Programms.
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(1

)

3)

Zum Zwecke des Erlasses der Durchfiihrungsrechtsakte gemif3 Absatz 1 priift die
Kommission, ob die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i1 genannten Maflnahmen

geeignet sind, die festgestellten Uberkapazititen tatséichlich abzubauen.

Artikel 20

Anderung des operationellen Programms

Die Kommission erlidsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Genehmigung von Anderungen an

einem operationellen Programm.

Um Entwicklungen beim Uberwachungsbedarf Rechnung zu tragen, kann die Kommission
alle zwei Jahre einen Durchfiihrungsrechtsakt erlassen, in dem Anderungen der Priorititen
der Union im Bereich der Durchsetzung und Uberwachung gemiB Artikel 17 Absatz 3 und
die hierzu vorrangig forderfahigen Vorhaben nédher ausgefiihrt werden. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden geméf dem in Artikel 127 Absatz 2 genannten

Beratungsverfahren erlassen.

Die Mitgliedstaaten konnen unter Bertiicksichtigung der neuen Priorititen, die mit dem in
Absatz 2 genannten Durchfiihrungsrechtsakt der Kommission festgelegt wurden, eine
Anderung ihres operationellen Programms vorlegen. Nach dem Grundsatz der
VerhiltnisméBigkeit unterliegen solche Anderungen der operationellen Programme einem

im Einklang mit Artikel 22 Absatz 2 zu verabschiedenden vereinfachten Verfahren.
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(1

Artikel 21
Arbeitspldne fiir die Datenerhebung

Zur Anwendung des Artikels 18 Absatz 1 Buchstabe p dieser Verordnung legen die
Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 31. Oktober des Jahres, das dem Jahr vorausgeht,
ab dem der Arbeitsplan Anwendung finden soll, elektronisch Arbeitspldne fiir die
Datenerhebung nach Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 vor, es sei
denn, ein bestehender Plan gilt weiterhin; in diesem Fall teilen sie der Kommission dies

mit. Der Inhalt dieser Pléne steht im Einklang mit Artikel 4 Absatz 2 jener Verordnung.

Die Kommission erlésst bis zum 31. Dezember des Jahres, das dem Jahr vorausgeht, ab
dem der Arbeitsplan Anwendung finden soll, Durchfiihrungsrechtsakte zur Genehmigung

der Arbeitspldne nach Absatz 1.
Artikel 22
Vorschriften tiber Verfahren und Zeitpline

Die Kommission kann Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften iiber die

Verfahren, das Format und die Zeitpléne erlassen im Hinblick auf
a)  die Genehmigung der operationellen Programme;

b) die Vorlage und Genehmigung von Anderungen der operationellen Programme,
einschlieBlich ihres Inkrafttretens und der Haufigkeit ihrer Vorlage wéhrend des

Programmplanungszeitraums;
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c) die Vorlage und Genehmigung von Anderungen gemiB Artikel 20 Absatz 3;
d) die Vorlage der Arbeitsplédne fiir die Datenerhebung.

Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemif3 dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten

Priifverfahren erlassen.

(2) Die Verfahren und die Zeitpline werden bei Anderungen von operationellen Programmen

vereinfacht, die Folgendes betreffen:

a)  eine Ubertragung von Mitteln zwischen Priorititen der Union, vorausgesetzt, dass
die iibertragenen Mittel 10 % des fiir die betreffende Prioritét der Union

vorgesehenen Betrags nicht {iberschreiten;

b) die Einfiihrung oder Abschaffung von Maflnahmen oder Arten relevanter Vorhaben

sowie diesbeziigliche Informationen und Indikatoren;

¢)  Anderungen in der Beschreibung von MaBnahmen, einschlieBlich Anderungen der

Voraussetzungen fiir die Forderfahigkeit;

d)  Anderungen nach Artikel 20 Absatz 3 sowie sonstige Anderungen des in Artikel 18

Absatz 1 Buchstabe n genannten Abschnitts des operationellen Programms.

3) Absatz 2 gilt nicht fiir die in Artikel 33, Artikel 34 und Artikel 41 Absatz 2 genannten

MafBnahmen.
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Kapitel 11
Programmplanung fiir

in direkter Mittelverwaltung finanzierte Mafinahmen

Artikel 23

Jihrliche Arbeitsprogramme

(1) Zum Zwecke der Durchfithrung von Titel VI erldsst die Kommission Durchfiihrungs-
rechtsakte zur Festlegung von jéhrlichen Arbeitsprogrammen im Einklang mit den in den
jeweiligen Kapiteln beschriebenen Zielen. Fiir Titel VI Kapitel I und I werden diese
Durchfithrungsrechtsakte gemall dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Priifverfahren

erlassen.
2) Das jahrliche Arbeitsprogramm enthilt:

a)  eine Beschreibung der zu finanzierenden Aktivititen, und die mit jeder Aktivitét
angestrebten Ziele, die mit den Zielen gemal3 den Artikeln 82 und 85 in Einklang
stehen miissen. Auflerdem enthélt es den fiir jede Aktivitit veranschlagten Betrag,
einen indikativen Zeitplan fiir die Durchfiihrung sowie Einzelheiten zur geplanten

Durchfiihrung;

b)  bei Finanzhilfen und verwandten MafBBnahmen die maf3geblichen Bewertungs-
kriterien, die so festgesetzt werden, dass die Ziele der operationellen Programme und

die hochstmoglichen Kofinanzierungssétze optimal erreicht werden konnen.
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TITEL V
IN GETEILTER MITTELVERWALTUNG
FINANZIERTE MASSNAHMEN

Kapitel I
Nachhaltige Entwicklung der Fischerei

Artikel 24
Spezifische Ziele

Die Unterstiitzung unter diesem Kapitel trigt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen

der Prioritét der Union gemél Artikel 6 Absatz 1 bei.

Artikel 25
Allgemeine Bedingungen

(1) Eigner von Fischereifahrzeugen, die eine Unterstiitzung nach diesem Kapitel erhalten
haben, iibertragen das betreffende Schiff mindestens in den ersten fiinf Jahren nach dem
Zeitpunkt der tatsachlichen Zahlung dieser Unterstiitzung an den Begilinstigten nicht nach
auBerhalb der Union. Wird ein Schiff innerhalb dieser Frist {ibertragen, so werden im
Hinblick auf das Vorhaben rechtsgrundlos gezahlte Betrige vom Mitgliedstaat anteilig im
Verhiltnis zu dem Zeitraum, in dem die in Satz 1 dieses Absatzes genannten

Voraussetzungen nicht erfiillt wurden, wieder eingezogen.
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3)

“4)

)

(1

Betriebskosten sind nicht forderfahig, es sei denn, in diesem Kapitel ist ausdriicklich etwas

anderes vorgesehen.

Der gesamte Beitrag des EMFF zur Finanzierung der MaBBnahmen geméal Artikel 33 und
Artikel 34 und zum Austausch oder die Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen

gemil Artikel 41 darf die hohere der beiden folgenden Schwellen nicht iiberschreiten:
a) 6000000 EUR oder

b) 15 % der gesamten finanziellen Unterstiitzung der Union, die der Mitgliedstaat fiir
die Prioritiaten der Union nach Artikel 6 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 6

Absatz 5 ausweist.

Der gesamte Beitrag des EMFF zur Finanzierung der MaBBnahmen geméal} Artikel 29
Absatz 4 darf 5% der je Mitgliedstaat ausgewiesenen finanziellen Unterstiitzung der Union

nicht Uiberschreiten.

Die Unterstiitzung, die Schiffseignern nach Artikel 33 gewidhrt wurde, wird von der
Unterstiitzung abgezogen, die die Schiffseigner nach Artikel 34 fiir dasselbe Schiff erhal-

ten haben.

Artikel 26

Innovation

Zur Forderung von Innovation im Fischereisektor konnen aus dem EMFF Projekte unter-
stiitzt werden, die auf die Entwicklung oder Einfiihrung neuer oder wesentlich verbesserter
Erzeugnisse und Ausriistung, neuer oder verbesserter Verfahren und Techniken sowie
neuer oder verbesserter Systeme der Verwaltung oder Organisation, auch auf Ebene der

Verarbeitung und Vermarktung, abzielen.
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(2) Nach diesem Artikel finanzierte Vorhaben werden von oder in Zusammenarbeit mit einer
vom Mitgliedstaat oder von der Union anerkannten wissenschaftlichen oder technischen
Stelle durchgefiihrt. Diese wissenschaftlichen oder technischen Stelle priift und bestétigt
die Ergebnisse der betreffenden Vorhaben.

3) Die Ergebnisse der nach dem vorliegenden Artikel finanzierten Vorhaben werden von den
Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 119 auf angemessene Art und Weise 6ffentlich

zugénglich gemacht.

Artikel 27

Beratungsdienste

(D) Zur Verbesserung der allgemeinen Leistung und Wettbewerbsfahigkeit der Betreiber und
zur Forderung einer nachhaltigen Fischerei kann aus dem EMFF Folgendes unterstiitzt

werden:

a)  Machbarkeitsstudien und Beratungsdienste zur Beurteilung der Realisierbarkeit von
Projekten, die fiir eine Unterstiitzung unter diesem Kapitel in Betracht kommen

konnten;

b)  fachliche Beratungsleistungen iiber die 6kologische Nachhaltigkeit unter besonderer
Berticksichtigung der Beschrankung und — wenn moglich — Beseitigung der
negativen Auswirkungen der Fischereitédtigkeiten auf Meeres-, Land- und StiBwasser-

okosysteme;
c) fachliche Beratungsleistungen zu Geschéfts- und Vermarktungsstrategien.

(2) Die Machbarkeitsstudien, Beratungsdienste und Beratungsleistungen nach Absatz 1
werden von hinreichend qualifizierten wissenschaftlichen, akademischen oder technischen

Stellen bzw. Berufsverbianden oder Einrichtungen flir Wirtschaftsgutachten erbracht.
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3) Die Unterstiitzung gemil3 Absatz 1 wird Betreibern, Zusammenschliissen von Fischern

einschlieBlich Erzeugerorganisationen oder Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts gewihrt.

4) Ubersteigt die Unterstiitzung gemiB Absatz 1 nicht den Betrag von 4 000 EUR, so kann

der Begiinstigte im Wege eines beschleunigten Verfahrens ausgewéhlt werden.

Artikel 28

Partnerschaften zwischen Wissenschaftlern und Fischern

(D) Zur Forderung des Wissenstransfers zwischen Wissenschaftlern und Fischern kann aus

dem EMFF Folgendes unterstiitzt werden:

a)  die Einrichtung von Netzwerken, Partnerschaftsabkommen oder Vereinigungen
zwischen einer oder mehreren unabhéngigen wissenschaftlichen Einrichtungen und
Fischern oder einem oder mehreren Zusammenschliissen von Fischern, an denen sich

technische Einrichtungen beteiligen kdnnen;

b)  die Arbeit im Rahmen der unter Buchstabe a genannten Netzwerke, Partnerschafts-

abkommen oder Vereinigungen;

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannte Arbeit kann Tatigkeiten der Datenerhebung und
-verwaltung, Studien, Pilotprojekte, die Verbreitung von Kenntnissen und Forschungs-

ergebnissen, Seminare und bewdhrte Verfahren umfassen.

3) Die Unterstiitzung nach Absatz 1 kann Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts, Fischern,
Zusammenschliissen von Fischern, FLAG und Nichtregierungsorganisationen gewahrt

werden.
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Artikel 29

Férderung von Humankapital; der Schaffung von Arbeitspldtzen und des sozialen Dialogs

(1) Zur Forderung des Humankapitals, der Schaffung von Arbeitsplédtzen und des sozialen

Dialogs kann aus dem EMFF Folgendes unterstiitzt werden:

a)  berufliche Schulung, lebenslanges Lernen, gemeinsame Projekte, die Verbreitung
wirtschaftlicher, technischer, regulatorischer oder wissenschaftlicher Kenntnisse und
innovativer Praktiken sowie der Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten, insbesondere
im Zusammenhang mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der Meeresdkosysteme,
Hygiene, Gesundheit, Sicherheit, Tatigkeiten im maritimen Sektor, Innovation und

Unternehmertum,;

b)  Vernetzung und Austausch von Erfahrungen und bewéhrten Praktiken zwischen ein-
zelnen Akteuren, einschlieBlich Organisationen zur Forderung der Chancengleichheit
von Ménnern und Frauen, die Forderung der Rolle der Frauen in von der Fischerei
gepragten Gemeinschaften und die Forderung von unterrepriasentierten Gruppen, wie

den im Rahmen der kleinen Kiistenfischereien oder ohne Boot titigen Fischern;

c) der soziale Dialog auf Unions-, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene unter
Einbeziehung von Fischern, Sozialpartnern und anderen einschlégigen

Interessengruppen.
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(2) Die Unterstiitzung nach Absatz 1 kann unter den Bedingungen des Artikels 2 Buchstabe b
der Richtlinie 2010/41/EU des Europiischen Parlaments und des Rates' auch den
Ehepartnern oder — wenn und soweit sie nach nationalem Recht anerkannt sind — den

Lebenspartnern von selbstdndigen Fischern gewéhrt werden.

3) Die Unterstiitzung nach Absatz 1 Buchstabe a kann fiir einen Zeitraum von hdchstens zwei
Jahren fiir die Ausbildung von von dem betreffenden Mitgliedstaat arbeitslos anerkannten
Personen unter 30 Jahren (in Folgenden "Praktikant") gewéhrt werden. Diese
Unterstiitzung ist begrenzt auf die Ausbildung an Bord eines Fischereifahrzeugs der
kleinen Kiistenfischerei durch einen mindestens 50-jahrigen Berufsfischer, die durch einen
Vertrag zwischen dem Praktikant und dem Schiffseigner formlich geregelt wird, wobei der
Vertrag durch den betreffenden Mitgliedstaat anerkannt sein muss; die Ausbildung umfasst
auch Kurse tliber nachhaltige Fangtechniken und die Erhaltung der biologischen
Meeresschitze nach der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. Der Praktikant wird an Bord von

einem mindestens 50-jdhrigen Berufsfischer begleitet.

4) Die Unterstiitzung nach Absatz 3 wird Berufsfischern zur Deckung des Praktikantengehalts
und der damit verbundenen Kosten gewéhrt; sie wird unter Beriicksichtigung der
wirtschaftlichen Lage und des Lebensstandards des betreffenden Mitgliedstaats nach
Artikel 67 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 berechnet. Diese Unterstiitzung
darf wiahrend des Programmplanungszeitraums einen Hochstbetrag von 40 000 EUR je

Begiinstigtem nicht {ibersteigen.

! Richtlinie 2010/41/EU des Europidischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 zur
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Ménnern und Frauen, die eine
selbsténdige Erwerbstitigkeit ausiiben, und zur Authebung der Richtlinie 86/613/EWG des
Rates (ABI. L 180 vom 15.7.2010, S. 1).
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)

3)

“4)

Artikel 30

Diversifizierung und neue Einkommensquellen

Investitionen, die zur Diversifizierung des Einkommens von Fischern durch die Ent-
wicklung ergéinzender Téatigkeiten, einschlieBlich Investitionen an Bord, Angeltourismus,
Restaurants, Umweltleistungen im Zusammenhang mit der Fischerei oder
SchulungsmafBnahmen {iber die Fischerei, beitragen, konnen aus dem EMFF unterstiitzt

werden.
Die Unterstiitzung nach Absatz 1 wird Fischern gewihrt, die
a) fiir die Entwicklung ihrer neuen Tétigkeit einen Geschéftsplan vorlegen;

b) iiber angemessene Berufsqualifikationen verfiigen, die im Rahmen von gemaf

Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a finanzierten Vorhaben erworben werden konnen.

Die Unterstiitzung nach Absatz 1 wird nur dann gewéhrt, wenn die ergéinzenden
Tétigkeiten eine Verbindung zum Kerngeschéft des Fischereiunternehmens des Fischers

aufweisen.

Die Hohe der Unterstiitzung, die nach Absatz 1 gewéhrt wird, betrdgt hochstens 50 % der
im Geschiéftsplan fiir jedes Vorhaben vorgesehenen Mittel und hochstens 75 000 EUR fiir

jeden Begiinstigten.
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3)

“4)

Artikel 31

Unterstiitzung fiir Unternehmensgriindungen junger Fischer
Der EMFF kann Unternehmensgriindungen junger Fischer unterstiitzen.

Die Unterstiitzung nach diesem Artikel darf ausschlieBlich fiir den Erwerb eines ersten

Fischereifahrzeugs gewéhrt werden, das

a) eine Lédnge iiber alles von weniger als 24 m hat;
b)  fiir den Fischfang auf See ausgeriistet ist;

c¢)  zwischen fiinf und 30 Jahre als ist und

d)  zueinem Flottensegment gehort, das nach dem Bericht iiber die Flottenkapazitit
gemél Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 in einem
ausgewogenen Verhiltnis zu den verfiigbaren Fangmoglichkeiten dieses Segments

steht.

Im Sinne dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck "junger Fischer" eine natiirliche Person,
die zum ersten Mal ein Fischereifahrzeug erwerben mochte und die zum Zeitpunkt der
Antragstellung weniger als 40 Jahre alt ist und mindestens flinf Jahre lang als Fischer
gearbeitet hat oder iiber eine vergleichbare Berufsausbildung verfiigt. Die Mitgliedstaaten
konnen weitere objektive Kriterien festlegen, die von jungen Fischern zu erfiillen sind, um

nach diesem Artikel unterstiitzt werden zu konnen.

Die Unterstiitzung nach diesem Artikel betridgt hochstens 25 % der Kosten fiir den Erwerb

des Fischereifahrzeugs, in keinem Fall jedoch mehr als 75 000 EUR pro jungem Fischer.
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3)

“4)

Artikel 32

Gesundheit und Sicherheit

Zur Verbesserung der Hygiene-, Gesundheits-, Sicherheits- und Arbeitsbedingungen fiir
Fischer konnen aus dem EMFF Investitionen an Bord oder in personliche Ausriistungen
unterstiitzt werden, sofern diese Investitionen iiber die Anforderungen des Unionsrechts

oder des nationalen Rechts hinausgehen.

Die Unterstiitzung nach diesem Artikel wird Fischern oder Eignern von

Fischereifahrzeugen gewéhrt.

Handelt es sich bei dem Vorhaben um eine Investition an Bord, so wird fiir die gleiche Art
von Investition und fiir dasselbe Fischereifahrzeug wéhrend des
Programmplanungszeitraums nur einmal eine Unterstiitzung gewidhrt. Handelt es sich bei
dem Vorhaben um eine Investition in persdnliche Ausriistungen, so wird fiir die gleiche
Art von personlichen Ausriistungen und fiir denselben Begiinstigten wiahrend des

Programmplanungszeitraums nur einmal eine Unterstiitzung gewahrt.

Die Kommission wird erméchtigt, delegierte Rechtsakte gemil3 Artikel 126 zu erlassen,

um die nach Absatz 1 dieses Artikels forderfahigen Vorhaben zu bestimmen.
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Artikel 33
Voriibergehende Einstellung der Fangtdtigkeit

(1) Der EMFF kann MaBnahmen zur voriibergehenden Einstellung der Fangtétigkeit in

folgenden Féllen unterstiitzen:

a)  bei Umsetzung von KommissionmaBBnahmen oder Sofortmafinahmen der
Mitgliedstaaten gemil den Artikeln 12 und 13 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013
oder Bestandserhaltungsmafinahmen gemal3 Artikel 7 jener Verordnung,
einschlieBlich biologisch begriindeter Erholungszeiten;

b)  bei der Nichtverlingerung von nachhaltigen partnerschaftlichen Fischereiabkommen
oder von Protokollen zu solchen Abkommen,;

c¢)  wenn die voriibergehende Einstellung in einem Bewirtschaftungsplan geméal der
Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates' oder einem Mehrjahresplan gemaB den
Artikeln 9 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 vorgesehen ist, sofern nach
wissenschaftlichen Gutachten eine Verringerung des Fischereiaufwands erforderlich
ist, um die Ziele nach Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe a der
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu erreichen.

(2) Die Unterstiitzung gemd3 Absatz 1 darf im Zeitraum von 2014 bis 2020 fiir hochstens

sechs Monate pro Fischereifahrzeug gewahrt werden.

! Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 vom 21. Dezember 2006 betreffend die Mafinahmen fiir
die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im Mittelmeer und zur Anderung
der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 sowie zur Authebung der Verordnung (EG)

Nr. 1626/94 (ABI. L 409 vom 30.12.2006, S. 11).
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3) Die Unterstiitzung nach Absatz 1 wird ausschlieBlich folgendem Personenkreis gewéhrt:

a)  Eignern von Fischereifahrzeugen der Union, deren Schiffe als aktive Schiffe regis-
triert sind und die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des
Unterstiitzungsantrags mindestens 120 Tage Fangtitigkeiten auf See ausgeiibt haben,
oder

b)  Fischern, die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des
Unterstiitzungsantrags mindestens 120 Tage auf See an Bord eines von der
voriibergehenden Einstellung betroffenen Fischereifahrzeugs der Union gearbeitet
haben.

4) Samtliche Fischereititigkeiten des Fischereifahrzeugs oder der betroffenen Fischer werden
effektiv ausgesetzt. Die zustdndige Behdrde vergewissert sich, dass das betreffende
Fischereifahrzeug wéhrend der Zeit der voriibergehenden Einstellung alle
Fischereitdtigkeiten eingestellt hat.

Artikel 34
Endgiiltige Einstellung der Fangtdtigkeit

(1) Der EMFF kann Mafinahmen zur endgiiltigen Einstellung der Fangtétigkeit nur
unterstiitzen, wenn diese Einstellung durch Abwracken der Fischereifahrzeuge erreicht
wird und
a)  dieses Abwracken im operationellen Programm nach Artikel 18 festgelegt ist und
b)  die endgiiltige Einstellung als Instrument eines Aktionsplans geméal Artikel 22

Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 vorgesehen ist, der darlegt, dass kein
ausgewogenes Verhiltnis zwischen dem Flottensegment und den verfiigbaren
Fangmoglichkeiten fiir dieses Segment besteht.
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(2) Die Unterstiitzung nach Absatz 1 wird folgendem Personenkreis gewihrt:

a)  FEignern von Fischereifahrzeugen der Union, deren Schiffe als aktive Schiffe regis-
triert sind und die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des
Unterstiitzungsantrags mindestens 90 Tage Fangtatigkeiten auf See ausgetibt haben,

oder

b)  Fischern, die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des
Unterstiitzungsantrags mindestens 90 Tage pro Jahr auf See an Bord eines von der

endgiiltigen Einstellung betroffenen Fischereifahrzeugs der Union gearbeitet haben.

3) Die betreffenden Fischer stellen sdmtliche Fischereitétigkeiten effektiv ein. Der
Begiinstigte reicht den Nachweis fiir die tatsdchliche Einstellung der Fischereitétigkeiten
bei der zustindigen Behorde ein. Nehmen die Fischer vor Ablauf von zwei Jahren nach
dem Tag der Antragstellung auf Unterstiitzung ihre Fischereitétigkeit wieder auf, so sind

die Ausgleichszahlungen zeitanteilig zuriickzuzahlen.

4) Unterstiitzung nach dem vorliegenden Artikel kann bis zum 31. Dezember 2017 gewéhrt
werden.
(5) Die Unterstiitzung nach diesem Artikel darf erst gezahlt werden, nachdem die betreffenden

Kapazititen endgiiltig aus dem Fischereiflottenregister der Union gestrichen und die
Fischereilizenzen und Fanggenehmigungen ebenfalls endgiiltig entzogen worden sind. Der
Begiinstigte darf nach Erhalt dieser Unterstiitzung flinf Jahre lang kein neues
Fischereifahrzeug in das Register eintragen lassen. Die Abnahme der Kapazititen infolge
der endgiiltigen Einstellung der Fangtitigkeit mit 6ffentlicher Beihilfe muss auf Dauer zu
einer entsprechenden Absenkung der Obergrenzen der Fangkapazitit gemil3 Anhang II der

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 fiihren.
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(6)

(1

2

3)

Abweichend von Absatz 1 kann auch ohne Abwracken Unterstiitzung zur endgiiltigen

Einstellung der Fangtitigkeit gewéhrt werden, sofern die Schiffe fiir andere Tatigkeiten als

den kommerziellen Fischfang umgebaut werden.

Zur Wahrung des maritimen Erbes kann zudem im Falle von traditionellen hdlzernen
Schiffen Unterstiitzung zur endgiiltigen Einstellung der Fangtitigkeit ohne Abwracken
gewidhrt werden, wenn diese Schiffe im Rahmen der Wahrung des maritimen Erbes an

Land bleiben.

Artikel 35

Fonds auf Gegenseitigkeit fiir widrige Witterungsverhdltnisse und Umweltvorfille

Aus dem EMFF konnen Fonds auf Gegenseitigkeit gefordert werden, die Fischern eine
Entschddigung zahlen fiir wirtschaftliche Verluste durch widrige Witterungsverhéltnisse
oder durch Umweltvorfille oder fiir die Kosten fiir die Rettung von Fischern oder

Fischereifahrzeugen im Falle eines Unfalls auf See wihrend ihrer Fischereititigkeiten.

Fiir die Zwecke von Absatz 1 bezeichnet der Ausdruck "Fonds auf Gegenseitigkeit" ein
von dem Mitgliedstaat nach nationalem Recht zugelassenes System, in dessen Rahmen
sich Fischer, die Mitglied eines solchen Fonds sind, versichern konnen; und das den
Fischern, die Mitglied sind, eine Entschidigung fiir wirtschaftliche Verluste zahlt, die

durch die in Absatz 1 dargelegten Ereignisse verursacht wurden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kombination der Unterstiitzung nach diesem
Artikel mit anderen nationalen oder Unionsinstrumenten oder privaten

Versicherungssystemen nicht zu einer Uberkompensierung fiihrt.
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4) Um nach diesem Artikel forderfahig zu sein, miissen Fonds auf Gegenseitigkeit

a)  von der zustdndigen Behorde des Mitgliedstaats nach nationalem Recht zugelassen

worden sein;

b)  bei den Einzahlungen in und Auszahlungen aus dem Fonds ein transparentes Vor-

gehen aufzeigen und
c¢)  klare Regeln haben fiir die Zuweisung der Verantwortung fiir etwaige Schulden.

(%) Die Mitgliedstaaten legen die Regeln fiir die Errichtung und Verwaltung der Fonds auf
Gegenseitigkeit fest, insbesondere fiir die Gewdhrung der Entschddigungszahlungen, die
Bedingungen fiir eine solche Entschiddigung der Fischer im Falle von widrigen
Witterungsverhiltnissen, Umweltvorféllen oder eines Unfalls auf See geméall Absatz 1,
sowie fiir die Verwaltung und fiir die Uberwachung der Einhaltung dieser Regeln. Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Fondsregelungen bei Fahrlédssigkeit seitens des

Fischers Sanktionen vorsehen.

(6) Als widrige Witterungsverhiltnisse, Umweltvorfalle oder Unfiélle auf See nach Absatz 1
kommen nur solche in Frage, die von der zustidndigen Behdrde des betreffenden

Mitgliedstaats offiziell als solche anerkannt werden.

(7) Die Finanzbeitrage gemill Absatz 1 diirfen sich nur auf die vom Fonds auf Gegenseitigkeit
als finanzielle Entschddigung an Fischer gezahlten Betrdge beziehen. Die Unterstiitzung
der Verwaltungskosten fiir die Errichtung der Fonds auf Gegenseitigkeit ist nicht forder-
fahig. Die Mitgliedstaaten konnen die forderfahigen Kosten durch die Einfiihrung von

Obergrenzen je Fonds auf Gegenseitigkeit begrenzen.
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(8) Die Finanzbeitrage gemill Absatz 1 werden nur zur Deckung von Verlusten durch widrige
Witterungsverhéltnisse, Umweltvorfélle oder Unfille auf See gewéhrt, die mehr als 30%
des durchschnittlichen Jahresumsatzes des betreffenden Betriebs ausmachen, wobei sich
die Berechnung auf den durchschnittlichen Umsatz dieses Betriebs in den vorangehenden

drei Kalenderjahren stiitzt.
9 Zum urspriinglichen Grundkapital darf nicht aus dem EMFF beigetragen werden.

(10) BeschlieBen Mitgliedstaaten, die forderfahigen Kosten durch die Anwendung von
Obergrenzen je Fonds auf Gegenseitigkeit zu begrenzen, so fiihren sie die Einzelheiten und

Begriindungen zu diesen Obergrenzen in den operationellen Programmen auf.

Artikel 36

Unterstiitzung fiir die Systeme zur Zuteilung von Fangmdéglichkeiten

(1) Um die Fischereitétigkeiten an die Fangmoglichkeiten anzupassen, konnen aus dem EMFF
die Planung, die Entwicklung, die Begleitung, die Bewertung und die Verwaltung der

Systeme zur Zuteilung von Fangmoglichkeiten unterstiitzt werden.

(2) Die Unterstiitzung nach diesem Artikel wird 6ffentlichen Stellen, juristischen oder natiir-
lichen Personen oder vom Mitgliedstaat anerkannten Zusammenschliissen von Fischern
einschlieBlich anerkannter Erzeugerorganisationen, die an der gemeinsamen Verwaltung

der in Absatz 1 genannten Systeme mitwirken, gewéhrt.
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Artikel 37
Unterstiitzung der Planung und der Durchfiihrung von Bestandserhaltungsmafinahmen und der

regionalen Zusammenarbeit

(1) Zur Unterstiitzung der wirksamen Planung und Durchfiihrung der Bestandserhaltungs-
mafBnahmen gemal den Artikeln 7, 8 und 11 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 sowie
der regionalen Zusammenarbeit geméaf Artikel 18 jener Verordnung kann aus dem EMFF

Folgendes unterstiitzt werden:

a)  die Planung, die Entwicklung und die Begleitung der technischen und adminis-
trativen Mittel fiir die Entwicklung und die Durchfiihrung der Bestandserhaltungs-

malnahmen und fiir die Regionalisierung;

b)  die Beteiligung interessierter Kreise sowie die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten an der Planung und Durchfiihrung von Bestands-

erhaltungsmafBnahmen und der Regionalisierung.

2) Aus dem EMFF konnen direkte Besatzmallnahmen geméll Absatz 1 nur dann unterstiitzt

werden, wenn dies in einem Unionsrechtsakt als Erhaltungsmafnahme vorgesehen ist.
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Artikel 38
Begrenzung der Folgen des Fischfangs fiir die Meeresumwelt und Anpassung des Fischfangs im

Interesse des Artenschutzes

(1) Um die Folgen des Fischfangs fiir die Meeresumwelt einzuschrinken, die allmédhliche
Beendigung von Riickwiirfen zu fordern und den Ubergang zur nachhaltigen Nutzung der
biologischen Meeresschitze in Einklang mit Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU)

Nr. 1380/2013 zu erleichtern, konnen aus dem EMFF folgende Investitionen unterstiitzt

werden:

a)  Investitionen in Ausriistungen zur Verbesserung der Grofen- oder Artenselektivitat

von Fanggerit;

b) Investitionen an Bord oder in Ausriistungen fiir den Ausschluss von Riickwiirfen
durch die Vermeidung und Verringerung unerwiinschter Beifdnge bei kommerziellen
Bestidnden oder fiir die Behandlung unerwiinschter Fiange, die nach Mal3gabe des

Artikels 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 angelandet werden miissen;

c) Investitionen in Ausriistungen zur Beschrinkung und, wenn moglich, zum
Ausschluss der physischen und biologischen Folgen des Fischfangs auf das

Okosystem oder den Meeresboden;

d) Investitionen in Ausriistungen zum Schutz der Fanggeréte und der Fange vor Sauge-
tieren und Vogeln, die unter dem Schutz der Richtlinie 92/43/EWG des Rates oder
der Richtlinie 2009/147/EG des Europiischen Parlaments und des Rates' stehen,
sofern sie nicht die Selektivitit der Fanggeréte beeintrachtigen und alle Ma3nahmen

ergriffen werden, die geeignet sind, eine Verletzung der Raubtiere zu verhindern.

Richtlinie 2009/147/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 30. November
2009 iiber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. L 20 vom 26.1.2010, S. 7).
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(2) Abweichend von Artikel 11 Buchstabe a kann in Gebieten in duerster Randlage die
Unterstiitzung nach Absatz 1 fiir fest verankerte Fischsammelvorrichtungen gewahrt
werden, vorausgesetzt, diese Vorrichtungen tragen zu nachhaltigem und selektivem

Fischfang bei.

3) Fiir ein und dieselbe Art von Ausriistung auf dem gleichen Fischereifahrzeug der Union

wird im Programmplanungszeitraum nur einmal eine Unterstiitzung gewahrt.

4) Die Unterstiitzung wird nur gewéhrt, wenn das Gerét oder die sonstige Ausriistung gemaf
Absatz 1 nachweislich eine bessere Grofenselektion oder nachweislich geringere
Auswirkungen auf das Okosystem und auf Nichtzielarten gewihrleistet als das
Standardgerét oder sonstige Ausriistungen, die nach dem Unionsrecht oder nach
einschldgigem nationalen Recht, das im Rahmen der Regionalisierung gemal3 der

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 erlassen wurde, zuldssig sind.
(5) Gewihrt wird die Unterstiitzung

a)  Eignern von Fischereifahrzeugen der Union, deren Schiffe als aktive Schiffe regis-
triert sind und die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des

Unterstiitzungsantrags mindestens 60 Tage Fangtatigkeiten auf See ausgeiibt haben;

b)  Fischern, die Eigner des zu ersetzenden Gerits sind und in den beiden letzten Kalen-
derjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstiitzungsantrags mindestens 60 Tage

an Bord eines Fischereifahrzeugs der Union gearbeitet haben;

c) vom Mitgliedstaat anerkannten Zusammenschliissen von Fischern.
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3)

“4)

Artikel 39

Innovation im Zusammenhang mit der Erhaltung biologischer Meeresschdtze

Um zur allméhlichen Beendigung von Riickwiirfen und Beifingen beizutragen, den Uber-
gang zu einer Nutzung der biologischen Meeresschétze in Einklang mit Artikel 2 Absatz 2
der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu erleichtern und die Auswirkungen der Fischerei
auf die Meeresumwelt und die Auswirkungen fiir geschiitzte Réuber zu verringern, konnen
aus dem EMFF Vorhaben unterstiitzt werden, deren Ziel die Entwicklung oder Einfiihrung
neuer Technologien oder Organisationsformen ist, die die Folgen des Fischfangs fiir die
Umwelt zu verringern, einschlieBlich verbesserter Fangtechniken und einer verbesserten
Selektivitdt der Fanggerite, oder deren Ziel eine nachhaltigere Nutzung der biologischen

Meeresschitze sowie eine bessere Koexistenz mit geschiitzten Rdubern ist.

Nach diesem Artikel finanzierte Vorhaben werden von oder in Zusammenarbeit mit einer
vom Mitgliedstaat anerkannten wissenschaftlichen oder technischen Stelle durchgefiihrt,

die die Ergebnisse der betreffenden Vorhaben priift und bestétigt.

Die Ergebnisse der nach diesem Artikel finanzierten Vorhaben werden von den
Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 119 auf angemessene Art und Weise 6ffentlich

zuginglich gemacht.

Nach diesem Artikel finanziert werden Projekte fiir Fischereifahrzeuge nur in einem Um-
fang, der 5 % der Anzahl der Schiffe der nationalen Flotte oder 5 % der Tonnage der
nationalen Flotte in BRZ, berechnet zum Zeitpunkt der Antragstellung, nicht {ibersteigt.
Unter hinreichend begriindeten Umstédnden kann die Kommission Vorhaben, die die in
diesem Absatz festgelegten Hochstbetrdge liberschreiten, auf Antrag eines Mitgliedstaats
und auf Grundlage einer Empfehlung des mit dem Beschluss 2005/629/EG der
Kommission' geschaffenen Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschusses fiir die

Fischerei (STECF) genehmigen.

Beschluss 2005/629/EG der Kommission vom 26. August 2005 zur Einsetzung eines
Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschusses fiir die Fischerei (ABL. L 225 vom
31.8.2005, S. 18).

PE-CONS 20/1/14 REV 1

DE

83



)

(6)

(7

(1

Vorhaben, die nicht als Fischfang zu wissenschaftlichen Zwecken im Sinne des Artikels 33
der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 eingestuft werden kénnen und die der Erprobung von
neuem Fanggerit oder neuen Fangtechniken dienen, werden im Rahmen der dem

betreffenden Mitgliedstaat zugeteilten Fangmoglichkeiten durchgefiihrt.

Die Nettoeinkiinfte, die das Fischereifahrzeug durch seine Beteiligung an dem Vorhaben
erzielt, werden gemél Artikel 65 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 von den

forderfdhigen Kosten des Vorhabens abgezogen.

Fiir die Zwecke des Absatzes 6 bezeichnet der Begrift "Nettoeinkiinfte" die Einkiinfte der
Fischer aus dem Erstverkauf der Fische oder Schalentiere, die sie wihrend der Einfiihrung
und Erprobung neuer Technologien oder Organisationsformen gefangen haben, abziiglich

der Verkaufskosten wie beispielsweise Auktionshallengebiihren.

Artikel 40
Schutz und Wiederherstellung von Meeresbiodiversitdt und Meeresokosystemen und

Ausgleichsregelungen im Rahmen nachhaltiger Fangtdtigkeiten

Um im Rahmen nachhaltiger Fangtitigkeiten zum Schutz und zur Wiederherstellung der
Meeresbiodiversitit und der Meeresokosysteme beizutragen, konnen aus dem EMFF

gegebenenfalls unter Beteiligung der Fischer folgende Vorhaben unterstiitzt werden:

a)  die von Fischern durchgefiihrte Siuberung der Meere von Abfillen, etwa durch Ein-

sammeln von verloren gegangenem Fanggerét oder von Meeresmiill;

b) die Konstruktion, Aufstellung oder Modernisierung von stationdren oder
beweglichen Anlagen zum Schutz und Aufbau der marinen Tier- und Pflanzenwelt,

einschlieBlich der wissenschaftlichen Vorarbeiten und Bewertung;
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d)

g)

h)

Beitrdge zu einer besseren Bewirtschaftung oder Erhaltung der biologischen Meeres-

schitze;

die Vorbereitungsarbeiten einschlielich Studien sowie Erstellung, Begleitung und
Aktualisierung von Schutz- und Bewirtschaftungsplédnen fiir fischereibezogene
Tatigkeiten, die Natura-2000-Gebiete oder besondere Schutzgebiete im Sinne der
Richtlinie 2008/56/EG und andere besondere Schutzgebiete betreffen;

die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von Natura-2000-Gebieten im
Einklang mit der Richtlinie 92/43/EWG und der Richtlinie 2009/147/EG und im
Einklang mit nach der Richtlinie 92/43/EWG eingerichteten prioritdren

Aktionsrahmen;

die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von geschiitzten Meeresgebieten
im Hinblick auf die Durchfiihrung der rdumlichen Schutzma3inahmen gemal

Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 2008/56/EG;

die Schirfung des Umweltbewusstseins im Hinblick auf den Schutz und die Wieder-

herstellung der Meeresbiodiversitit unter Mitwirkung von Fischern;

Regelungen fiir den Ausgleich von Schédden an Fiangen, die von Séugetieren und
Vogeln verursacht werden, die nach der Richtlinie 92/43/EWG und nach der
Richtlinie 2009/147/EG geschiitzt sind;

Beteiligung an anderen Aktionen zur Erhaltung und Starkung der biologischen Viel-
falt und Okosystemleistungen, wie etwa der Wiederherstellung besonderer Lebens-
rdume im Meer und an den Kiisten, um Fischbestinde nachhaltig zu schiitzen, ein-

schlieBlich der wissenschaftlichen Vorarbeiten und Bewertung.
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3)

“4)

(1

Die Unterstiitzung nach Absatz 1 Buchstabe h unterliegt der offiziellen Anerkennung
solcher Regelungen durch die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten. Die
Mitgliedstaaten stellen auch sicher, dass es durch die Kombination unionsweiter, nationaler

und privater Ausgleichsregelungen nicht zu einer Uberkompensation kommt.

Die Vorhaben nach diesem Artikel konnen von wissenschaftlichen oder technischen
Stellen, Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts, Beirédten, Fischern oder vom Mitgliedstaat
anerkannten Zusammenschliissen von Fischern oder Nichtregierungsorganisationen in
Partnerschaft mit Zusammenschliissen von Fischern oder in Partnerschaft mit FLAG

durchgefiihrt werden.

Die Kommission wird erméchtigt, gemdl3 Artikel 126 delegierte Rechtsakte zur Festlegung

der nach Absatz 1 dieses Artikels forderfahigen Kosten zu erlassen.

Artikel 41

Energieeffizienz und Einddmmung des Klimawandels

Zur Eindimmung der Folgen des Klimawandels und zur Verbesserung der Energie-

effizienz von Fischereifahrzeugen kann aus dem EMFF Folgendes unterstiitzt werden:

a)  Investitionen in Ausriistungen oder an Bord zur Reduzierung des Schadstoff- und
Treibhausgasausstofles und zur Steigerung der Energieeffizienz von Fischereifahr-
zeugen. Investitionen in Fanggerite sind ebenfalls forderfahig, sofern sie die

Selektivitét dieser Fanggeréte nicht beeintrichtigen;

b)  Energieeffizienziiberpriifungen und -pléne;
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c)  Studien liber die Bewertung des Beitrags alternativer Antriebssysteme und Rumpf-

konstruktionen zur Energieeffizienz von Fischereifahrzeugen,;

(2) Die Unterstiitzung fiir den Austausch oder die Modernisierung von Haupt- oder Hilfs-

maschinen kann nur gewihrt werden:

a)  fir Fischereifahrzeuge mit einer Lange iiber alles von bis zu 12 m, sofern die neue
oder modernisierte Maschine keine hohere in kW ausgedriickte Leistung als die

derzeitige Maschine hat;

b)  fiir Fischereifahrzeuge mit einer Linge {iber alles von 12 bis 18 m, sofern die neue
oder modernisierte Maschine eine um mindestens 20 % geringere in kW

ausgedriickte Leistung als die derzeitige Maschine hat;

c) fiir Fischereifahrzeuge mit einer Lange iiber alles von 18 bis 24 m, sofern die neue
oder modernisierte Maschine eine um mindestens 30 % geringere in kW

ausgedriickte Leistung als die derzeitige Maschine hat.

3) Die Unterstiitzung nach Absatz 2 fiir den Austausch oder die Modernisierung von Haupt-
oder Hilfsmaschinen darf nur fiir Fischereifahrzeuge gewihrt werden, die zu einem
Flottensegment gehoren, das nach dem Bericht iiber die Fangkapazitit gemal Artikel 22
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 in einem ausgewogenen Verhiltnis zu den

verfiigbaren Fangmoglichkeiten steht.
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)

(6)

(7

®)

Die Unterstiitzung nach Absatz 2 dieses Artikels wird nur fiir den Austausch oder die
Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen gewéhrt, die gemél Artikel 40 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 offiziell zertifiziert wurden. Sie darf erst gezahlt
werden, wenn jegliche in kW ausgedriickte geforderte Leistungsverringerung endgiiltig im

Fischereiflottenregister der Union registriert worden ist.

Fischereifahrzeugen, deren Maschinenleistung nicht zertifiziert werden muss, wird nur
dann Unterstiitzung nach Absatz 2 dieses Artikels fiir den Austausch oder die
Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen gewihrt, wenn die Ubereinstimmung der
Maschinenleistungsdaten geméal Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 tiberpriift
und die Maschinen physisch inspiziert wurden, um sicherzustellen, dass die
Maschinenleistung nicht die in der Fischereilizenz festgelegte Maschinenleistung

tibersteigt.

Die Verringerung der Motorleistung nach Absatz 2 Buchstaben b und ¢ darf auch als
gegeben betrachtet werden, wenn sie von einer Gruppe von Fischereifahrzeugen jeweils fiir

die in diesen Buchstaben genannten Fischereifahrzeugkategorien erreicht wird.

Unbeschadet des Artikels 25 Absatz 3 darf der Beitrag des EMFF gemal3 Absatz 2 dieses

Artikels die hohere der beiden folgenden Schwellen nicht {iberschreiten:
a) 1500000 EUR oder

b) 3 % der gesamten finanziellen Unterstiitzung der Union, die der Mitgliedstaat fiir
Prioritdten der Union nach Artikel 6 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 6

Absatz 5 ausweist.

Als vorrangig behandelt werden Antrdge von Betreibern aus dem Bereich der kleinen
Kiistenfischerei bis zu einer Hohe von 60 % der gesamten Unterstiitzung, die zum Zweck
des Austauschs oder zur Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen gemaf3 Absatz 2

fiir den gesamten Programmplanungszeitraum gewéhrt wird.
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9) Die Unterstiitzung nach den Absdtzen 1 und 2 wird nur Eignern von Fischereifahrzeugen
und fiir ein und dasselbe Fischereifahrzeug fiir die gleiche Art von Investition nur einmal

im Programmplanungszeitraum gewéhrt.

(10) Die Kommission wird erméchtigt, gemif Artikel 126 delegierte Rechtsakte zur Festlegung

der nach Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels forderfahigen Kosten zu erlassen.

Artikel 42

Mehrwert, Produktqualitdt und Nutzung unerwiinschter Finge

(D) Um den Mehrwert oder die Qualitit des gefangenen Fischs zu steigern, konnen aus dem

EMFF folgende Investitionen unterstiitzt werden:

a) Investitionen, durch die der Mehrwert der Fischereierzeugnisse gesteigert wird,
indem die Fischer insbesondere in die Lage versetzt werden, Verarbeitung, Ver-

marktung und Direktverkauf ihrer Fange selbst zu {ibernehmen;

b)  innovative Investitionen an Bord, durch die die Qualitit der Fischereierzeugnisse

gesteigert wird.

2) Die Unterstiitzung nach Absatz 1 Buchstabe b ist abhidngig von der Nutzung selektiver
Fanggerite zur Minimierung unerwiinschter Fénge und wird nur Eignern von Fischerei-
fahrzeugen der Union gewihrt, die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der
Stellung des Unterstiitzungsantrags mindestens 60 Tage Fangtétigkeiten auf See ausgeiibt

haben.
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Artikel 43

Fischereihdfen, Anlandestellen, Auktionshallen und Schutzeinrichtungen

Zur Steigerung der Qualitét, Kontrolle und Riickverfolgbarkeit der angelandeten
Erzeugnisse, zur Erhhung der Energieeftizienz, als Beitrag zum Umweltschutz und zur
Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen konnen aus dem EMFF Investi-
tionen unterstiitzt werden, die der Verbesserung der Infrastruktur von Fischereihéfen,
Auktionshallen, Anlandestellen und Schutzeinrichtungen dienen, einschlie8lich

Investitionen in Anlagen fiir die Sammlung von Abfall und Meeresmiill.

Zur Erleichterung der Erfiillung der Verpflichtung zur Anlandung samtlicher Finge gemil
Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 und Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b der
Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 sowie zur Aufwertung vernachléssigter Fangbestandteile
konnen aus dem EMFF Investitionen in Fischereihidfen, Auktionshallen, Anlandestellen

und Schutzeinrichtungen unterstiitzt werden..

Zur Verbesserung der Sicherheit der Fischer konnen aus dem EMFF Investitionen in den

Bau oder die Modernisierung von Schutzeinrichtungen unterstiitzt werden.

Die Unterstiitzung wird nicht fiir den Bau neuer Héfen, neuer Anlandestellen oder neuer

Auktionshallen gewéhrt.

PE-CONS 20/1/14 REV 1 90

DE



Artikel 44

Binnenfischerei und Fauna und Flora in Binnengewdssern

(1) Um die Folgen der Binnenfischerei fiir die Umwelt zu verringern, die Energieeffizienz zu

steigern, den Wert oder die Qualitit des angelandeten Fischs zu optimieren oder die

Gesundheit, die Sicherheit, die Arbeitsbedingungen, das Humankapital und die Ausbildung

zu verbessern, konnen aus dem EMFF folgende Investitionen unterstiitzt werden:

a)  die Forderung von Humankapital, der Schaffung von Arbeitspldtzen und des sozialen
Dialogs geméf Artikel 29 unter den dort genannten Bedingungen,;

b) Investitionen an Bord oder in einzelne Ausriistungen gemall Artikel 32 unter den dort
genannten Bedingungen;

c) Investitionen in Ausriistungen und Arten von Vorhaben gemil Artikel 38 und 39
unter den dort genannten Bedingungen;

d) Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz und Einddmmung des
Klimawandels gemil Artikel 41 unter den dort genannten Bedingungen;

e) Investitionen zur Steigerung des Mehrwerts oder der Qualitét des gefangenen Fischs
gemal Artikel 42 unter den dort genannten Bedingungen.

f)  Investitionen in Fischereihdfen, Schutzeinrichtungen und Anlandestellen geméaf
Artikel 43 unter den dort genannten Bedingungen;
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“4)

)

Investitionen im Zusammenhang mit Unternehmensgriindungen junger Fischer gemil3
Artikel 31 konnen — mit Ausnahme der Anforderung nach Absatz 2 Buchstabe jenes

Artikels— unter den dort genannten Bedingungen aus dem EMFF unterstiitzt werden.

Aus dem EMFF konnen die Entwicklung und Férderung von Innovationen gemaf3
Artikel 26, Beratungsdienste gemif Artikel 27 und Partnerschaften zwischen

Wissenschaftlern und Fischern gemal3 Artikel 28 unterstiitzt werden.

Zur Forderung der Diversifizierung von Binnenfischern kann aus dem EMFF die Verlage-

rung der Binnenfischerei auf ergidnzende Tatigkeiten unter den in Artikel 30 festgelegten

Bedingungen unterstiitzt werden.

Fiir die Zwecke des Absatzes 1 gilt Folgendes:

a)  Bezugnahmen in den Artikeln 30, 32, 38, 39, 41 und 42 auf Fischereifahrzeuge sind

als Bezugnahmen auf ausschlielich in Binnengewéssern eingesetzte Boote zu

verstehen,;

b)  Bezugnahmen in Artikel 38 auf die Meeresumwelt sind als Bezugnahmen auf die

Umwelt zu verstehen, in der die Boote der Binnenfischerei operieren.
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(6) Zum Schutz und zur Entwicklung der aquatischen Fauna und Flora kann Folgendes aus

dem EMFF unterstutzt werden:

a)  die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von Natura-2000-Gebieten, die
von Fangtdtigkeiten und von der Sanierung von Binnengewéssern gemaf3 der
Richtlinie 2000/60/EG" des Européischen Parlaments und des Rates betroffen sind,
einschlieBlich Laichgriinden und Routen wandernder Arten, unbeschadet des
Artikels 40 Absatz 1 Buchstabe e dieser Verordnung, gegebenenfalls unter

Beteiligung von Binnenfischern;

b)  die Konstruktion, Modernisierung oder Installierung stationirer oder beweglicher
Anlagen zum Schutz und Aufbau der aquatischen Fauna und Flora, einschlieBlich der

wissenschaftlichen Vorarbeiten, Begleitung und Bewertung.

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Boote, fiir die eine Unterstiitzung nach diesem
Artikel gewidhrt wird, auch weiterhin ausschlielich in Binnengewéssern eingesetzt

werden.

Kapitel 11
Nachhaltige Entwicklung der Aquakultur

Artikel 45
Spezifische Ziele

Die Unterstiitzung unter diesem Kapitel trigt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen

der Prioritdt der Union gemal3 Artikel 6 Absatz 2 bei.

! Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir Mainahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1).
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Artikel 46
Allgemeine Bedingungen

Die Unterstiitzung unter diesem Kapitel ist, sofern in dieser Verordnung nicht anders

bestimmt, auf Aquakulturunternehmen beschrénkt.

Fiir die Zwecke dieses Artikels legen Neueinsteiger im Aquakultursektor i einen
Geschéftsplan und — sofern die Investitionskosten iiber 50 000 EUR betragen — eine
Durchfiihrbarkeitsstudie vor, die eine Umweltpriifung der Vorhaben enthélt. Unterstiitzung
unter diesem Kapitel wird nur gewidhrt, wenn mithilfe eines unabhingigen Ver-
marktungsberichts eindeutig aufgezeigt wurde, dass es gute und nachhaltige

Vermarktungsmoglichkeiten fiir das Erzeugnis gibt.

Vorhaben, bei denen in Ausriistung oder Infrastruktur investiert wird, um zukiinftigen
Auflagen des Unionsrechts in Bezug auf Umweltschutz, Gesundheit von Mensch oder
Tier, Hygiene oder Tierschutz nachzukommen, kénnen bis zu dem Zeitpunkt unterstiitzt

werden, an dem derartige Auflagen fiir die Unternehmen verbindlich werden.
Es wird keine Unterstiitzung fiir die Zucht von genetisch verdanderten Organismen gewéhrt.

Es wird keine Unterstiitzung fiir Aquakulturvorhaben in geschiitzten Meeresgebieten
gewihrt, falls die zustidndige Behorde des Mitgliedstaats auf der Grundlage einer
Umweltvertraglichkeitspriifung festgestellt hat, dass das Vorhaben erhebliche negative

Umweltauswirkungen hétte, die nicht ausreichend gemindert werden kdnnen.
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Artikel 47

Innovation

Zur Forderung von Innovation in der Aquakultur kdnnen aus dem EMFF Vorhaben unter-

stlitzt werden, die Folgendes zum Ziel haben:

a)

b)

die Entwicklung technischer, wissenschaftlicher oder organisatorischer Erkenntnisse
in Aquakulturunternehmen, mit denen insbesondere die Umweltauswirkungen und
die Abhédngigkeit von Fischmehl und -6l verringert, eine nachhaltige Ressour-
cenverwendung in der Aquakultur gefordert, der Tierschutz verbessert oder neue

nachhaltige Produktionsmethoden erleichtert werden;

die Entwicklung oder Markteinfiihrung von neuen Zuchtarten mit guten Marktaus-
sichten, neuen oder entscheidend verbesserten Erzeugnissen, neuen oder verbesserten
Verfahren oder neuen oder verbesserten Systemen der Verwaltung oder Organi-

sation,;

die Priifung der technischen Durchfiihrbarkeit oder der Wirtschaftlichkeit von Inno-

vationen, Erzeugnissen oder Verfahren.

Vorhaben nach diesem Artikel werden von oder in Zusammenarbeit mit anerkannten

offentlichen oder privaten wissenschaftlichen oder technischen Einrichtungen, die durch

den Mitgliedstaat anerkannt sind, durchgefiihrt; diese Einrichtungen priifen und bestitigen

die Ergebnisse dieser Vorhaben.

Die Ergebnisse der unterstiitzten Vorhaben werden von den Mitgliedstaaten im Einklang

mit Artikel 119 auf angemessene Art und Weise 6ffentlich zugénglich gemacht.

PE-CONS 20/1/14 REV 1 95

DE



Artikel 48

Produktive Investitionen in der Aquakultur

(D) Aus dem EMFF kann Folgendes unterstiitzt werden:

a)  produktive Investitionen in der Aquakultur;

b) die Diversifizierung der Aquakulturerzeugnisse und der geziichteten Arten;

c¢) die Modernisierung von Aquakulturanlagen einschlieBlich der Verbesserung der
Arbeits- und Sicherheitsbedingungen fiir die in der Aquakultur beschiftigten Per-
sonen;

d)  Verbesserungen und die Modernisierung in Bezug auf die Tiergesundheit und den
Tierschutz einschlieflich des Erwerbs von Ausriistungen zum Schutz der Zucht-
anlagen gegen wild lebende Raubtiere;

e) Investitionen zur Verringerung der negativen Auswirkungen oder zur Steigerung der
positiven Auswirkungen auf die Umwelt und die Erh6hung der Ressourceneffizienz;

f)  Investitionen zur Steigerung der Qualitit der Aquakulturerzeugnisse oder zur
Steigerung des Mehrwerts von Aquakulturerzeugnissen;

g)  die Sanierung bestehender Fischteiche oder Lagunen durch Entschlammung oder
Investitionen zur Verhinderung der Verlandung;

h)  die Diversifizierung der Einkiinfte von Aquakulturunternechmen durch den Aufbau
ergdnzender Tatigkeiten;
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1)  Investitionen, die die Auswirkungen der Aquakulturunternechmen auf den Wasser-
verbrauch und die Wasserqualitit deutlich reduzieren, insbesondere durch Ver-
ringerung der verwendeten Mengen an Wasser oder Chemikalien, Antibiotika und
anderen Arzneimitteln beziechungsweise durch Verbesserung der Qualitét des

Ablaufwassers, auch liber den Einsatz multitrophischer Aquakultursysteme;

1) die Forderung geschlossener Aquakultursysteme, in denen Aquakulturerzeugnisse
zur Minimierung des Wasserverbrauchs in geschlossenen Kreislaufsystemen

geziichtet werden;

k)  Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Férderung der Umstellung

von Aquakulturbetrieben auf erneuerbare Energiequellen.

(2) Die Unterstiitzung nach Absatz 1 Buchstabe h wird Aquakulturunternehmen nur gewéhrt,
wenn die ergénzenden Tatigkeiten eine Verbindung zum Kerngeschéft des Aquakultur-
unternehmens aufweisen, was Angeltourismus, Umweltleistungen im Zusammenhang mit

Aquakultur oder SchulungsmafBnahmen zur Aquakultur einschlief3t.

3) Die Unterstiitzung nach Absatz 1 kann fiir die Produktionssteigerung und/oder die Moder-
nisierung bestehender oder den Bau neuer Aquakulturanlagen gewéhrt werden, sofern die
Entwicklung auf den mehrjéhrigen nationalen Strategieplan fiir die Entwicklung der

Aquakultur gemal3 Artikel 34 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 abgestimmt ist.
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Artikel 49

Betriebsfiihrungs-, Vertretungs- und Beratungsdienste fiir Aquakulturunternehmen

(1) Zur Steigerung der Gesamtleistung und Wettbewerbsfahigkeit von Aquakulturunterneh-
men und zur Verringerung der Umweltbelastung ihrer Tétigkeit kann aus dem EMFF

Folgendes unterstiitzt werden:

a)  die Einrichtung von Betriebsfiihrungs-, Vertretungs- und Beratungsdiensten fiir

Aquakulturunternehmen;

b)  der Erwerb von Betriebsberatungsdiensten technischer, wissenschaftlicher, recht-

licher, 6kologischer oder wirtschaftlicher Art.
2) Die Beratungsdienste gemal3 Absatz 1 Buchstabe b betreffen

a)  die Betriebsfithrungserfordernisse, um die Aquakulturunternehmen in die Lage zu
versetzen, die Umweltschutzvorschriften der Union und die nationalen
Umweltschutzvorschriften sowie die Anforderungen der maritimen Raumordnung

einzuhalten;

b)  Umweltvertriglichkeitspriifungen im Sinne der Richtlinien 2001/42/EG des
Europiischen Parlaments und des Rates' und der Richtlinie92/43/EWG;

c) die Betriebsfiihrungserfordernisse, um die Aquakulturunternehmen in die Lage zu
versetzen, die Unionsvorschriften und die nationalen Vorschriften iiber Gesundheit

und Schutz von Wassertieren und iiber 6ffentliche Gesundheit einzuhalten;

d)  Gesundheits- und Sicherheitsnormen auf der Grundlage von Rechtsvorschriften der

Union und nationalen Rechtsvorschriften;

e)  Vermarktungs- und Geschéftsstrategien.

! Richtlinie 2001/42/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 iiber
die Priifung der Umweltauswirkungen bestimmter Pldne und Programme (ABI. L 197 vom
21.7.2001, S. 30).
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4)

)

(6)

(1)

Die Beratungsdienste nach Absatz 1 Buchstabe b werden von hinreichend qualifizierten
wissenschaftlichen oder technischen Stellen sowie Einrichtungen flir Rechts- oder
Wirtschaftsgutachten, die von dem jeweiligen Mitgliedstaat anerkannt worden sind,

erbracht.

Die Unterstiitzung nach Absatz 1 Buchstabe a wird nur Korperschaften des 6ffentlichen
Rechts oder anderen Einrichtungen gewéhrt, die von dem Mitgliedstaat fiir die Einrichtung
von Betriebsberatungsdiensten ausgewihlt worden sind. Die Unterstiitzung nach Absatz 1
Buchstabe b wird nur Aquakultur-KMU oder Aquakulturorganisationen einschlie3lich
Aquakultur-Erzeugerorganisationen und Zusammenschliissen von Aquakultur-

Erzeugerorganisationen gewéhrt.

Ubersteigt die Unterstiitzung nicht den Betrag von 4 000 EUR, so kann der Begiinstigte im

Wege eines beschleunigten Verfahrens ausgewéhlt werden.

Begiinstigten wird fiir jede Art von Beratungsdiensten gemil} Absatz 2 nur einmal pro Jahr

eine Unterstlitzung gewéhrt.

Artikel 50

Forderung von Humankapital und sozialem Dialog

Zur Forderung des Humankapitals und der Vernetzung im Aquakultursektor kann aus dem

EMFF Folgendes unterstiitzt werden:

a)  Dberufliche Bildung, lebenslanges Lernen, die Verbreitung von wissenschaftlichen
und technischen Kenntnissen und innovativen Verfahren, der Erwerb neuer beruf-
licher Fertigkeiten in der Aquakultur sowie in Bezug auf die Verringerung der

Umweltbelastung durch Aquakulturtétigkeiten;
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b)  die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Férderung der Sicherheit am

Arbeitsplatz;

c) die Vernetzung und der Austausch von Erfahrungen und bewéhrten Verfahren unter
Aquakulturunternehmen oder Berufsorganisationen und anderen Beteiligten, ein-
schlieBlich wissenschaftlicher und technischer Stellen oder Stellen zur Férderung der

Chancengleichheit von Mannern und Frauen.

(2) Die Unterstiitzung nach Absatz 1 Buchstabe a wird gro3en Aquakulturunternehmen nicht

gewdhrt, es sei denn, sie sind an einem Austausch der Kenntnisse mit KMU beteiligt.

3) Abweichend von Artikel 46 wird auch 6ffentlichen oder halboffentlichen Organisationen
oder anderen Organisationen, die von dem Mitgliedstaat anerkannt worden sind,

Unterstiitzung nach diesem Artikel gewéhrt.

4) Die Unterstiitzung nach diesem Artikel wird unter den Bedingungen des Artikels 2
Buchstabe b der Richtlinie 2010/41/EU auch den Ehepartnern oder — wenn und soweit sie
nach nationalem Recht anerkannt sind — den Lebenspartnern von selbstindigen

Aquakulturerzeugern gewihrt.
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Artikel 51

Steigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen

Um die Entwicklung von Aquakulturanlagen und Infrastrukturen zu férdern und die

Umweltbelastung ihrer Tétigkeit zu verringern, kann aus dem EMFF Folgendes unterstiitzt

werden:

a)

b)

d)

die Bestimmung und Kartierung der geeignetsten Gebiete fiir Aquakulturvorhaben,
gegebenenfalls unter Beriicksichtigung von Raumordnungsprozessen, und die
Bestimmung und Kartierung von Gebieten, die von Aquakultur ausgenommen
werden sollten, um die Rolle dieser Gebiete fiir das Funktionieren des Okosystems

zu erhalten;

die Verbesserung und der Ausbau der fiir die Steigerung des Potenzials der Aqua-
kulturanlagen und die Verringerung der negativen Umweltauswirkungen der
Aquakultur erforderlichen Unterstiitzungseinrichtungen und Infrastrukturen, ein-
schlieBlich Investitionen in Flurbereinigung, Energieversorgung oder Wasserwirt-

schaft;

MafBnahmen, die von den zustéindigen Behorden geméf Artikel 9 Absatz 1 der Richt-
linie 2009/147/EG oder Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Ziel
getroffen und durchgefiihrt werden, erheblichen Schaden von der Aquakultur abzu-

wenden;

MalBnahmen, die von den zustdndigen Behorden infolge der Feststellung erhdhter
Mortalititen oder von Krankheiten nach Artikel 10 der Richtlinie 2006/88/EG des
Rates' getroffen und durchgefiihrt werden. Diese Mafinahmen kénnen die Annahme
von Schalentieraktionspldnen umfassen, die dem Schutz, der Wiederherstellung und
der Bewirtschaftung, einschlieBlich Unterstiitzung fiir Schalentierziichter, zur

Erhaltung natiirlicher Schalentierbinke und Fanggebiete dienen.

Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 24. Oktober 2006 mit Gesundheits- und
Hygienevorschriften fiir Tiere in Aquakultur und Aquakulturerzeugnisse und zur Verhiitung
und Bekdmpfung bestimmter Wassertierkrankheiten (ABI. L 328 vom 24.11.2006, S. 14).
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3)

Begiinstigte der Unterstiitzung nach diesem Artikel sind nur Einrichtungen des 6ffentlichen
Rechts oder private Einrichtungen, die von dem Mitgliedstaat mit den in Absatz 1

genannten Aufgaben betraut worden sind.
Artikel 52
Forderung neuer Aquakulturproduzenten, die nachhaltige Aquakultur praktizieren

Zur Forderung des Unternehmertums in der Aquakultur kann aus dem EMFF die Griin-
dung von nachhaltigen Aquakulturunternehmen durch neue Aquakulturproduzenten unter-

stiitzt werden.

Die Unterstiitzung nach Absatz 1 wird Neueinsteigern im Aquakultursektor gewéhrt, wenn

sie
a)  angemessene Berufsqualifikationen und Kompetenz besitzen;

b)  zum ersten Mal als Leiter eines solchen Unternehmens ein Aquakulturkleinst- oder

-kleinunternehmen griinden; und
¢) fiir die Entwicklung ihrer Aquakulturtatigkeit einen Geschéftsplan vorlegen.

Neueinsteiger im Aquakultursektor kdnnen, um die erforderlichen Berufsqualifikationen
zu erwerben, die Unterstiitzung geméf Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe a in Anspruch

nehmen.
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Artikel 53
Umstellung auf Umweltmanagement und Umweltbetriebspriifungen

und 6kologische/biologische Aquakultur

(D) Zur Forderung der Entwicklung einer 6kologischen/biologischen oder energieeffizienten

Aquakultur kann aus dem EMFF Folgendes unterstiitzt werden:

a)  die Umstellung von einer konventionellen Aquakulturproduktion auf 6kologische/
biologische Aquakultur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates'
sowie gemiB der Verordnung (EG) Nr. 710/2009 der Kommission®;

b) die Beteiligung am Unionssystem fiir das Umweltmanagement und die Umwelt-
betriebspriifung (EMAS), das mit der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des

Europiischen Parlaments und des Rates® eingefiihrt wurde.

2) Die Unterstiitzung wird nur Begilinstigten gewdhrt, die sich fiir mindestens drei Jahre zur
Teilnahme am EMAS oder fiir mindestens flinf Jahre zur Einhaltung der Anforderungen an

die okologische/biologische Produktion verpflichten.

! Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 iiber die
okologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von 6kologischen/biologischen
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABI. L 189 vom
20.7.2007, S. 1).

2 Verordnung (EG) Nr. 710/2009 der Kommission vom 5. August 2009 zur Anderung der

Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchfiihrungsvorschriften zur Verordnung (EG)

Nr. 834/2007 des Rates im Hinblick auf Durchfiihrungsvorschriften fiir die Produktion von

Tieren und Meeresalgen in 6kologischer/biologischer Aquakultur (ABI. L 204 vom

6.8.2009, S. 15).

Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. Mérz

2001 tiber die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem

fiir das Umweltmanagement und die Umweltbetriebspriifung (EMAS) (ABIL. L 114 vom

24.4.2001, S. 1).
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3) Die Unterstiitzung wird in Form von Ausgleichszahlungen iiber hochstens drei Jahre wih-
rend der Zeit der Umstellung des Unternehmens auf 6kologische/biologische Produktion
oder wihrend der Vorbereitung auf die Beteiligung am EMAS gewiéhrt. Die
Mitgliedstaaten berechnen die Ausgleichszahlungen auf der Grundlage
a)  der Einkommensverluste oder Mehrkosten wihrend des Ubergangs von konventio-

neller zu 6kologischer/biologischer Produktion fiir die nach Absatz 1 Buchstabe a
forderfdhigen Vorhaben oder

b)  der Mehrkosten infolge der Anwendung und Vorbereitung der Beteiligung am
EMAS fiir die nach Absatz 1 Buchstabe b forderfahigen Vorhaben.

Artikel 54
Aquakultur und Umweltleistungen

(1) Zur Forderung einer Aquakultur, die Umweltleistungen erbringt, kann aus dem EMFF
Folgendes unterstiitzt werden:

a)  auf bestimmte Umwelterfordernisse abgestellte Aquakulturmethoden mit spezifi-
schen Bewirtschaftungsauflagen aufgrund der Ausweisung von Natura-2000-Gebie-
ten im Einklang mit der Richtlinie 92/43/EWG und der Richtlinie 2009/147/EG;

b)  die Kosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Teilnahme an der Ex-situ-
Erhaltung und -Reproduktion von Wassertieren im Rahmen von Biodiversitéts-
programmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt stehen,
die von offentlichen Stellen entwickelt oder von diesen tiberwacht werden,;
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3)

“4)

)

c)  Aquakulturvorhaben, die die Erhaltung und die Verbesserung der Umwelt und der
biologischen Vielfalt sowie die Erhaltung der Landschaft und traditioneller Merk-

male der Aquakulturgebiete einbeziehen.

Die Unterstiitzung nach Absatz 1 Buchstabe a wird in Form eines jéhrlichen Ausgleichs fiir
die Mehrkosten und/oder Einkommensverluste aufgrund von Bewirtschaftungsauflagen in
den betreffenden Gebieten im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Richtlinie

92/43/EWG oder der Richtlinie 2009/147/EG gewéhrt.

Die Unterstiitzung nach Absatz 1 Buchstabe ¢ wird nur Beglinstigten gewihrt, die sich
verpflichten, mindestens flinf Jahre lang Aquakulturumweltauflagen einzuhalten, die tiber
die reine Anwendung des Unionsrechts und des nationalen Rechts hinausgehen. Der
Umweltnutzen des Vorhabens wird, wenn dieser nicht bereits anerkannt wurde, durch eine
vorherige Bewertung durch die vom Mitgliedstaat benannten zustédndigen Stellen nach-

gewiesen.

Die Unterstiitzung nach Absatz 1 Buchstabe ¢ wird in Form eines jahrlichen Ausgleichs fiir

die entstandenen Mehrkosten und/oder Einkommensverluste gewéhrt.

Die Ergebnisse der gemil diesem Artikel unterstiitzten Vorhaben werden von den
Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 119 auf angemessene Art und Weise 6ffentlich

zugénglich gemacht.
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Artikel 55
Gesundheitspolitische Mafinahmen

(1) Aus dem EMFF konnen Ausgleichszahlungen an Muschelziichter unterstiitzt werden, wenn
Letztere die Ernte von Zuchtmuscheln ausschlie8lich aus Griinden des

Gesundheitsschutzes voriibergehend aussetzen miissen.

2) Die Unterstiitzung darf nur gewéhrt werden, wenn die Ernte aufgrund der Kontamination
der Muscheln wegen der Ausbreitung von Toxine produzierendem Plankton oder des Auf-
tretens von Biotoxine enthaltendem Plankton ausgesetzt wird und unter der Voraussetzung,

dass
a)  die Kontamination mehr als vier aufeinanderfolgende Monate andauert oder

b)  wenn der Schaden aufgrund der Aussetzung der Ernte mehr als 25 % des Jahresum-
satzes des betreffenden Unternchmens ausmacht, berechnet auf der Basis des durch-
schnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens in den vorangegangenen drei

Kalenderjahren vor dem Jahr, in dem die Ernte ausgesetzt wird.

Fiir die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe b kdnnen die Mitgliedstaaten
Sonderregelungen fiir die Berechnung bei den Unternehmen aufstellen, die seit weniger als

drei Jahren aktiv sind.

3) Ausgleichszahlungen diirfen iiber den gesamten Programmplanungszeitraum nur fiir eine
Dauer von hochstens 12 Monaten gewidhrt werden. In hinreichend begriindeten Féllen kann
diese Dauer einmalig um bis zu weitere 12 Monate bis zu einer Gesamthdchstdauer von 24

Monaten verldngert werden.
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Artikel 56

Tiergesundheit und Tierschutz

(1) Zur Forderung der Tiergesundheit und des Tierschutzes in Aquakulturunternehmen, unter

anderem iiber Pravention und Biosicherheit, kann aus dem EMFF Folgendes unterstiitzt

werden:

a)

b)

d)

die Kosten fiir die Bekdmpfung und Tilgung von Krankheiten in der Aquakultur im
Einklang mit der Entscheidung 2009/470/EG des Rates' einschlieflich der
Betriebskosten fiir die Erfiillung der Auflagen eines Tilgungsplans;

die Entwicklung allgemeiner und artenspezifisch optimaler Verfahren oder Verhal-
tenskodizes fiir Biosicherheit oder Tiergesundheits- und Tierschutzerfordernisse in

der Aquakultur;

Initiativen zur Verringerung der Abhangigkeit von Tierarzneimitteln in Aqua-

kulturen;

veterindrmedizinische Studien oder Arzneimittelstudien sowie die Verbreitung und
der Austausch von Informationen und optimalen Verfahren zu Tierkrankheiten in
Aquakulturen mit dem Ziel, einen angemessenen Einsatz von Tierarzneimitteln zu

fordern;

die Griindung und die Arbeit von in den Mitgliedstaaten anerkannten Verbiinden zur

Forderung des Gesundheitsschutzes im Aquakultursektor;

! Entscheidung 2009/470/EG des Rates vom 25. Mai 2009 {iber bestimmte Ausgaben im
Veterindrbereich (ABI. L 155 vom 18.6.2009, S. 30).
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f)  Ausgleichszahlungen an Muschelziichter, die wegen aulergewdhnlicher Massen-
mortalitdt ihre Tétigkeiten vorlibergehend einstellen miissen, wenn die Mortali-
tatsrate 20 % iibersteigt oder wenn die Verluste aufgrund der Einstellung der
Tétigkeit 35 % des jahrlichen Umsatzes des betroffenen Unternehmens, berechnet
auf der Grundlage des durchschnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens wéhrend
der letzten drei Kalenderjahre vor dem Jahr, in dem die Tatigkeiten eingestellt

wurden, libersteigt.

2) Die Unterstiitzung nach Absatz 1 Buchstabe d gilt nicht fiir den Erwerb von Tier-
arzneimitteln.
3) Die Ergebnisse der nach Absatz 1 Buchstabe d finanzierten Studien werden von den

Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 119 auf angemessene Art und Weise berichtet und
offentlich zugénglich gemacht.

(4) Die Unterstiitzung kann auch Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts gewéhrt werden.
Artikel 57
Versicherung von Aquakulturbestinden

(1) Um die Erzeugereinkommen in der Aquakultur zu sichern, kdnnen aus dem EMFF die
Beitrage fiir Aquakulturbestandsversicherungen unterstiitzt werden, die wirtschaftliche

Verluste aufgrund mindestens eines der folgenden Ereignisse decken:
a)  Naturkatastrophen;

b)  widrige Witterungsverhéltnisse;
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c) plotzliche Verdnderungen der Wasserqualitdt und -quantitit, fiir die der Betreiber

nicht verantwortlich ist;

d)  Auftreten von Krankheiten im Aquakulturbereich oder Ausfall oder Zerstdrung von

Produktionsanlagen, fiir die der Betreiber nicht verantwortlich ist.

(2) Das Auftreten der in Absatz 1 genannten Umsténde in der Aquakultur muss vom betref-

fenden Mitgliedstaat als solches offiziell anerkannt werden.

3) Die Mitgliedstaaten kdnnen gegebenenfalls im Voraus Kriterien festlegen, auf deren

Grundlage die offizielle Anerkennung geméf Absatz 2 als erteilt gilt.

4) Die Unterstiitzung wird nur fiir Versicherungsvertrige fiir Aquakulturbestinde gewahrt,
die zur Deckung von wirtschaftlichen Verlusten nach Absatz 1 in einem Umfang von iiber
30 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes des Aquakulturbetreibers abgeschlossen
wurden, wobei sich die Berechnung auf den durchschnittlichen Umsatz des
Aquakulturbetreibers in den drei Kalenderjahren stiitzt, die dem Jahr, in dem die

wirtschaftlichen Verluste eingetreten sind, vorangehenden.
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Kapitel 11T
Nachhaltige Entwicklung von Fisch- und

Aquakulturwirtschaftsgebieten

ABSCHNITT 1

ANWENDUNGSBEREICH UND ZIELE

Artikel 58

Anwendungsbereich

Die nachhaltige Entwicklung von Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten nach einem lokalen
Entwicklungskonzept im Sinne von Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 wird aus dem
EMFF unterstiitzt.

Artikel 59
Spezifische Ziele

Die Unterstiitzung nach Mal3gabe dieses Kapitels tragt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele
im Rahmen der Prioritit der Union gemél Artikel 6 Absatz 4 bei.
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ABSCHNITT 2
AUF ORTLICHER EBENE BETRIEBENE STRATEGIEN FUR DIE LOKALE ENTWICKLUNG

UND LOKALE FISCHEREIAKTIONSGRUPPEN

Artikel 60

Auf ortlicher Ebene betriebene Strategien fiir die lokale Entwicklung

(1) Die auf ortlicher Ebene betriebenen Strategien fiir die lokale Entwicklung tragen wie folgt

zur Verwirklichung der in Artikel 59 genannten Ziele bei:

a)  Sie bewirken eine optimale Einbindung des Fischerei- und Aquakultursektors in die
nachhaltige Entwicklung der Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiete an den Kiisten

und im Binnenland,;

b)  sie stellen sicher, dass die ortliche Bevolkerung umfassend von den Moglichkeiten
profitiert und die Chancen nutzt, die die Entwicklung des maritimen Bereichs, der
Kiisten und der Binnengewdsser bietet, und unterstiitzen insbesondere kleine und
schrumpfende Fischereihdfen dabei, ihr Meerespotenzial durch den Ausbau einer

diversifizierten Infrastruktur voll auszuschopfen.

(2) Die Strategie ist auf den festgestellten Bedarf und die Mdglichkeiten des einschligigen
Gebiets und auf die Prioritidten der Union gemdf3 Artikel 6 abzustimmen. Die Strategien
konnen von gezielten Maflnahmen fiir Fischereien bis hin zu umfassenden Ansétzen zur
Diversifizierung der Fischwirtschaftsgebiete reichen. Die Strategien sind mehr als eine

reine Zusammenstellung von Vorhaben oder Aufzahlung einzelner Sektormafnahmen.
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3)

“4)
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Artikel 61

Lokale Fischereiaktionsgruppen

Im Sinne des EMFF werden die in Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 genannten lokalen Aktionsgruppen als lokale Fischereiaktionsgruppen
("Fisheries Local Action Groups", im Folgenden "FLAG") bezeichnet.

Die FLAG schlagen eine auf ortlicher Ebene betriebene Strategie fiir die lokale
Entwicklung vor, die sich zumindest auf die in Artikel 60 dieser Verordnung genannten

Elemente stiitzt, und sind filir ihre Umsetzung verantwortlich.
Die FLAG

a)  spiegeln iiber eine ausgewogene Vertretung der wichtigsten Interessengruppen aus
Privatsektor, 6ffentlichem Sektor und Zivilgesellschaft den Schwerpunkt ihrer Stra-

tegie und die soziodkonomische Zusammensetzung des Gebiets wider;

b)  gewihrleisten eine mafigebliche Vertretung des Fischerei- und/oder des Aquakultur-

sektors.

Wird die auf ortlicher Ebene betriebene Strategie fiir die lokale Entwicklung zusétzlich
zum EMFF auch aus anderen Fonds unterstiitzt, so muss das FLAG-Gremium fir die
Auswahl der EMFF-unterstiitzten Projekte ebenfalls die Anforderungen des Absatzes 3

erfullen.

Die FLAG konnen iiber die in Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
geregelten Mindestaufgaben hinaus weitere Aufgaben iibernehmen, sofern derartige

Aufgaben ihnen durch die Verwaltungsbehorde tlibertragen werden.
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ABSCHNITT 3

FORDERFAHIGE VORHABEN

Artikel 62

Unterstiitzung aus dem EMFF fiir die von der értlichen Bevolkerung betriebene lokale Entwicklung

&)

2

Die folgenden Vorhaben sind in Einklang mit Artikel 35 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 unter diesem Abschnitt forderfahig:

a)  vorbereitende Unterstiitzung;

b)  Umsetzung auf ortlicher Ebene betriebener Strategien fiir die lokale Entwicklung;
c)  KooperationsmaBBnahmen,;

d) laufende Kosten und Sensibilisierung.

FLAG konnen bei der Verwaltungsbehorde eine Vorschusszahlung beantragen, wenn diese
Moglichkeit im operationellen Programm vorgesehen ist. Die Hohe der Vorschiisse darf
50 % der o6ffentlichen Unterstiitzung fiir die laufenden Kosten und die Sensibilisierung

nicht Uiberschreiten.
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Artikel 63

Umsetzung auf ortlicher Ebene betriebener Strategien fiir die lokale Entwicklung

(1) Die Umsetzung auf ortlicher Ebene betriebener Strategien fiir die lokale Entwicklung kann

mit folgender Zielsetzung unterstiitzt werden:

a)  Schaffung von Mehrwert, Schaffung von Arbeitsplitzen, Steigerung der Attraktivitit
fiir junge Menschen und Férderung von Innovation auf allen Stufen der Versor-

gungskette fiir die Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse;

b)  Unterstiitzung der Diversifizierung in der kommerziellen oder nicht kommerziellen
Fischerei, des lebenslangen Lernens und der Schaffung von Arbeitsplédtzen in Fisch-

und Aquakulturwirtschaftsgebieten;

c)  Stirkung und Nutzung des Umweltvermogens in Fisch- und Aquakultur-

wirtschaftsgebieten, einschlieBlich MaBinahmen zur Bekdmpfung des Klimawandels;

d)  Forderung von sozialem Wohlstand und kulturellem Erbe in Fisch- und
Aquakulturwirtschaftsgebieten, die Fischerei, die Aquakultur und das maritime

kulturelle Erbe eingeschlossen;

e)  Stiarkung der Rolle der Fischereigemeinden bei der lokalen Entwicklung und politi-

schen Entscheidungen iiber lokale Fischereiressourcen und maritime Tétigkeiten.

2) Die Unterstiitzung nach Absatz 1 kann in Kapitel I, IT und I'V dieses Titels mit Ausnahme
der Artikel 66 und 67 vorgesehene Maflnahmen einschlieen, sofern es klare Griinde fiir
ihre Verwaltung auf lokaler Ebene gibt. Wird fiir Vorhaben zu solchen Mafinahmen eine
Unterstiitzung gewéhrt, so gelten die in Kapitel I, II und IV dieses Titels festgelegten

einschldgigen Bedingungen und die dort festgelegten Beteiligungssitze je Vorhaben.

PE-CONS 20/1/14 REV 1 114
DE



(1

2

3)

Artikel 64

Kooperationsmafinahmen

Die Unterstiitzung gemif3 Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 kann gewihrt werden flir

a)  interterritoriale oder transnationale Kooperationsprojekte;

b)  vorbereitende technische Unterstiitzung fiir interterritoriale und transnationale
Kooperationsprojekte, wenn FLAG nachweisen konnen, dass sie die Durchfiihrung

eines Projekts vorbereiten.

Fiir die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff "interterritoriale Kooperation" die
Zusammenarbeit innerhalb eines Mitgliedstaats, und der Begriff "transnationale
Kooperation" die Zusammenarbeit von Gebieten in verschiedenen Mitgliedstaaten oder die
Zusammenarbeit von mindestens einem Gebiet eines Mitgliedstaats mit einem oder

mehreren Gebieten in Drittldndern.

Fiir die Zwecke dieses Artikels konnen neben anderen FLAG auch lokale 6ffentlich-
private Partnerschaften, die innerhalb oder auflerhalb der Union eine auf ortlicher Ebene
betriebene Strategie fiir die lokale Entwicklung umsetzen, Partner einer FLAG im Rahmen

des EMFF sein.

Wenn Kooperationsprojekte nicht von den FLAG ausgewihlt werden, legen die Mitglied-
staaten ein geeignetes Verfahren zur Erleichterung von Kooperationsprojekten fest. Sie
verdffentlichen spdtestens zwei Jahre nach dem Zeitpunkt der Genehmigung ihres opera-
tionellen Programms die nationalen oder regionalen Verfahren fiir die Auswahl transnatio-

naler Kooperationsprojekte und eine Aufstellung der forderfahigen Kosten.
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4) Die Verwaltungsentscheidungen iiber die Kooperationsprojekte erfolgen spétestens vier

Monate nach dem Zeitpunkt der Einreichung der Projekte.

%) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die genehmigten transnationalen Kooperations-

projekte gemil Artikel 110 mit.
KAPITEL IV

Maflnahmen im Bereich Vermarktung und Verarbeitung

Artikel 65
Spezifische Ziele

Die Unterstiitzung unter diesem Kapitel trégt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen

der Prioritdt der Union gemal3 Artikel 6 Absatz 5 bei.

Artikel 66

Produktions- und Vermarktungspldne

(1) Fiir die Ausarbeitung und Durchfiithrung von Produktions- und Vermarktungsplénen
geméil Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 wird eine Unterstiitzung aus dem
EMFF gewiéhrt.

2) Ausgaben im Zusammenhang mit Produktions- und Vermarktungspldnen kommen erst
dann fiir eine Unterstiitzung aus dem EMFF in Betracht, nachdem die zustindigen Behor-
den des Mitgliedstaats den jéhrlichen Tatigkeitsbericht geméall Artikel 28 Absatz 5 der
Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 gebilligt haben.
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“4)

)

(1

Die jdhrliche Unterstiitzung je Erzeugerorganisation nach diesem Artikel darf 3 % des
jahrlichen Durchschnittswerts der Produktion, die von dieser Erzeugerorganisation in den
vorausgehenden drei Kalenderjahren in Verkehr gebracht wurde, nicht tiberschreiten. Bei
neu anerkannten Erzeugerorganisationen darf diese Unterstiitzung 3 % des jéhrlichen
Durchschnittswerts der Produktion, die von den Mitgliedern dieser Organisation in den

vorausgehenden drei Kalenderjahren in Verkehr gebracht wurde, nicht iiberschreiten.

Der betreffende Mitgliedstaat kann nach der Genehmigung des Produktions- und Vermark-
tungsplans im Einklang mit Artikel 28 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 einen

Vorschuss in Hohe von 50 % der finanziellen Unterstiitzung gewahren.

Die Unterstiitzung gemal3 Absatz 1 wird ausschlieBlich Erzeugerorganisationen und

Vereinigungen von Erzeugerorganisationen gewéhrt.

Artikel 67
Lagerhaltungsbeihilfe

Fiir Ausgleichszahlungen an anerkannte Erzeugerorganisationen oder Vereinigungen von
Erzeugerorganisationen, die in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013genannte
Erzeugnisse lagern, kann eine Unterstiitzung aus dem EMFF gewiéhrt werden, sofern die
Lagerung dieser Erzeugnisse im Einklang mit den Artikeln 30 und 31 jener Verordnung

und unter den folgenden Bedingungen erfolgt:

a)  Die Hohe der Lagerhaltungsbeihilfe iibersteigt nicht die technischen und finanziellen
Kosten der notwendigen Mallnahmen zur Haltbarmachung und Lagerung der

betreffenden Erzeugnisse;
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b) die fiir die Lagerhaltungsbeihilfe forderfahigen Mengen tibersteigen nicht 15 % der
von der Erzeugerorganisation zum Verkauf angebotenen Jahresmengen der

betreffenden Erzeugnisse;

c) diejdhrliche finanzielle Unterstiitzung {libersteigt nicht 2 % des jéhrlichen
Durchschnittswerts der Produktion, die von den Mitgliedern der Erzeuger-

organisation im Zeitraum 2009-2011 in Verkehr gebracht wurde.

Fiir die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe c gilt, dass, wenn ein Mitglied der
Erzeugerorganisation im Zeitraum 2009 bis 2011 keine Produktion in Verkehr gebracht
hat, der jéhrliche Durchschnittswert der in Verkehr gebrachten Produktion in den ersten

drei Jahren der Produktion dieses Mitglieds beriicksichtigt wird.
(2) Die in Absatz 1 genannte Unterstiitzung wird zum 31. Dezember 2018 eingestellt.

3) Unterstiitzung nach Absatz 1 wird erst gewéhrt, nachdem die Erzeugnisse wieder zum

menschlichen Verzehr auf den Markt gebracht wurden.

4) Die Mitgliedstaaten setzen die Hohe der in ihrem Hoheitsgebiet geltenden technischen und

finanziellen Kosten wie folgt fest:

a)  Die technischen Kosten werden jahrlich auf der Grundlage der direkten Kosten fiir
MalBnahmen zur Haltbarmachung und Lagerhaltung der fraglichen Erzeugnisse

berechnet;

b) die finanziellen Kosten werden jahrlich anhand des in jedem Mitgliedstaat jahrlich

festgesetzten Zinssatzes berechnet;

Diese technischen und finanziellen Kosten werden 6ffentlich bekanntgemacht.
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(5) Die Mitgliedstaaten fiihren Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Erzeugnisse, fiir
die eine Lagerhaltungsbeihilfe gewéhrt wird, die in diesem Artikel genannten Vorausset-
zungen erfiillen. Fiir die Zwecke solcher Kontrollen fiihren die Begiinstigten der Lager-
haltungsbeihilfe Bestandsbiicher fiir jede Kategorie von Erzeugnissen, die eingelagert und

spéter wieder fiir den menschlichen Verzehr auf den Markt gebracht werden.

Artikel 68

Vermarktungsmafsnahmen

(D) Aus dem EMFF unterstiitzt werden konnen VermarktungsmafBnahmen fiir Fischerei- und

Aquakulturerzeugnisse, die auf Folgendes abzielen:

a)  die Griindung von Erzeugerorganisationen, Vereinigungen von Erzeuger-
organisationen oder Branchenverbénden, die gemif Kapitel II Abschnitt IT der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1379/2013 anerkannt werden;

b)  die ErschlieBung neuer Mirkte und die Verbesserung der Bedingungen fiir das Inver-

kehrbringen von Fisch- und Aquakulturerzeugnissen, einschlieBlich von
1) Arten mit Vermarktungspotenzial;

i1)  unerwiinschten Féngen aus kommerziell genutzten Bestdnden, die im Einklang
mit technischen MaBBnahmen, Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013
und Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013

angelandet werden;
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iii)  mit umweltfreundlichen Methoden gewonnenen Fischerei- und Aquakultur-
erzeugnissen oder Erzeugnissen dkologischer/biologischer Aquakultur im

Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/2007;
c)  die Forderung der Qualitit und des Mehrwerts durch Erleichterung

1)  von Antrigen auf Eintragung eines bestimmten Erzeugnisses und der Anpas-
sung der betroffenen Betreiber an die einschlidgigen Anforderungen in Bezug
auf die Einhaltung von Vorschriften und die Zertifizierung nach der

Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates’;

i1)  der Zertifizierung und die Forderung von nachhaltigen Fischerei- und
Aquakulturerzeugnissen, einschlieBlich Erzeugnissen aus der kleinen

Kiistenfischerei, sowie von umweltfreundlichen Verarbeitungsmethoden;

iii)  der direkten Vermarktung von Fischereierzeugnissen durch Kiistenfischer oder

durch ohne Boot tétige Fischer;
1v) der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse;

d)  Beitrdge zur Transparenz von Erzeugung und Mirkten und Durchfiihrung von

Marktstudien und von Studien zur Einfuhrabhingigkeit der Union;

Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom 21.
November 2012 iiber Qualitdtsregelungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABL.
L 343 vom 14/12/2012, S. 1).
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e)  Beitrdge zur Riickverfolgbarkeit von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen und
gegebenenfalls die Entwicklung eines Umweltzeichens der Union fiir Fischerei- und

Aquakulturerzeugnisse gemdfl der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013;

f)  Ausarbeitung von Standardvertrigen fiir KMU, die mit dem Unionsrecht vereinbar

sind;

g)  Organisation regionaler, nationaler oder transnationaler Kommunikations- und
Absatzforderungskampagnen zur Sensibilisierung der Offentlichkeit hinsichtlich

nachhaltiger Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse.

(2) Die Vorhaben nach Absatz 1 kdnnen auch die Produktions-, Verarbeitungs- und

Vermarktungstitigkeiten der Versorgungskette umfassen.

Die Vorhaben nach Absatz 1 Buchstabe g diirfen nicht auf Handelsmarken ausgerichtet

sein.
Artikel 69
Verarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen
(D) Aus dem EMFF unterstiitzt werden konnen Investitionen in die Verarbeitung von Fische-

rei- und Aquakulturerzeugnissen, die

a)  zu Energieeinsparungen beitragen oder die Umweltbelastung verringern,

Abfallbehandlung eingeschlossen;

b)  die Sicherheit, die Hygiene, die Gesundheit und die Arbeitsbedingungen verbessern;
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c) die Verarbeitung von Fiangen aus kommerziell genutzten Bestinden fordern, die

nicht fiir den menschlichen Verzehr nutzbar sind;

d)  der Verarbeitung von Nebenerzeugnissen dienen, die bei der Hauptverarbeitung

anfallen;

e) der Verarbeitung von 6kologischen/biologischen Aquakulturerzeugnissen gemif3 den

Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dienen;

f)  zuneuen oder verbesserten Erzeugnissen, neuen oder verbesserten Verfahren oder

neuen oder verbesserten Systemen der Verwaltung oder Organisation fiihren.

(2) Fiir andere Unternehmen als KMU wird die Unterstlitzung nach Absatz 1 ausschlieBlich
iiber die in Teil Zwei Titel IV der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen

Finanzinstrumente gewéhrt.

KAPITEL V
Ausgleich fiir Mehrkosten fiir Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse

in Gebieten in Aullerster Randlage

Artikel 70
Ausgleichsregelung

(D) Aus dem EMFF kann ein Ausgleich fiir die Mehrkosten gewahrt werden, die
Unternehmern im Fischfang, in der Fischzucht, in der Verarbeitung und Vermarktung von
bestimmten Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen aus den Gebieten in duflerster

Randlage nach Artikel 349 AEUV entstehen.
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3)

“

)

(6)

Jeder betroffene Mitgliedstaat legt fiir die in Absatz 1 genannten Gebiete das Verzeichnis
der fiir einen Ausgleich in Betracht kommenden Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse und

deren Mengen fest.

Bei der Festlegung des Verzeichnisses und der Mengen geméf3 Absatz 2 tragen die Mit-
gliedstaaten allen einschlégigen Faktoren Rechnung, insbesondere der Notwendigkeit
sicherzustellen, dass der Ausgleich in jeder Hinsicht mit den GFP-Vorschriften vereinbar

ist.
Kein Ausgleich wird fiir Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse gewéhrt, die

a)  von Drittlandschiffen gefangen wurden, mit Ausnahme der Fischereifahrzeuge, die

die Flagge Venezuelas fiihren und in Unionsgewassern fischen;

b)  von Fischereifahrzeugen der Union gefangen wurden, die nicht in einem Hafen eines

der in Absatz 1 genannten Gebiete registriert sind,
c)  aus Drittlaindern eingefiihrt wurden.

Absatz 4 Buchstabe b findet keine Anwendung, wenn die nach dem Ausgleichsplan fiir das
betreffende Gebiet in duBlerster Randlage gelieferten Rohwaren nicht ausreichen, um die

vorhandene Kapazitit der Verarbeitungsindustrie in dem betreffenden Gebiet auszulasten.
Folgende Unternehmer kommen fiir einen Ausgleich in Frage:

a)  natiirliche oder juristische Personen, welche Produktionsmittel einsetzen, mit denen
Fischerei- oder Aquakulturerzeugnisse im Hinblick auf das Inverkehrbringen

gewonnen werden;
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b)  Eigner oder Betreiber von Fischereifahrzeugen, die in den Héfen der in Absatz 1
genannten Gebiete registriert sind und in diesen Gebieten ihrer Tatigkeit nachgehen,

oder Zusammenschliisse solcher Eigner oder Betreiber;
c¢)  Unternehmer des Verarbeitungs- und Vermarktungssektors oder deren Zusam-

menschliisse.

Artikel 71
Berechnung des Ausgleichs

Der Ausgleich wird den in Artikel 70 Absatz 6 genannten Unternehmern gewéhrt, die in den in

Artikel 70 Absatz 1 genannten Gebieten tétig sind, und beriicksichtigt

a)

b)

(1

fiir jedes Erzeugnis oder jede Kategorie von Erzeugnissen der Fischerei oder Aquakultur
die Mehrkosten, die aufgrund der besonderen Merkmale der betreffenden Gebiete

entstehen, und

jede sonstige Form von 6ffentlicher Intervention, die sich auf die Hohe der Mehrkosten

auswirkt.

Artikel 72
Ausgleichsplan

Die betreffenden Mitgliedstaaten legen der Kommission einen Ausgleichplan fiir jedes in
Artikel 70 Absatz 1 genannte Gebiet vor. Dieser Ausgleichsplan schliefft das Verzeichnis
und die Mengen der Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur sowie die Art von
Unternehmen geméB Artikel 70, der Hohe des Ausgleichs gemél Artikel 71 und die
Verwaltungsbehdrde gemél Artikel 97 ein. Die Kommission erldsst
Durchfiihrungsrechtsakte mit ihrer Entscheidung tliber die Genehmigung dieser

Ausgleichspléne.
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(2) Die Mitgliedstaaten konnen den Inhalt des Ausgleichsplans nach Absatz 1 dndern. Die
Mitgliedstaaten legen solche Anderungen der Kommission vor. Die Kommission erlisst
Durchfiihrungsrechtsakte mit ihrer Entscheidung tiber die Genehmigung dieser

Anderungen.

3) Der Kommission erldsst Durchfithrungsrechtsakte zur Festlegung der Struktur des
Ausgleichsplans. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden geméfl dem in Artikel 127

Absatz 3 genannten Priifverfahren erlassen.

4) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemél Artikel 126 delegierte Rechtsakte
zu erlassen, in denen die Kriterien fiir die Berechnung der Mehrkosten aufgrund der

besonderen Merkmale der betreffenden Gebiete festgelegt werden.

Artikel 73
Staatliche Beihilfen fiir die Umsetzung der Ausgleichspldne

Die Mitgliedstaaten konnen zusétzliche Finanzmittel fiir die Umsetzung der in Artikel 72 genannten
Ausgleichspldane gewihren. In diesem Fall miissen die Mitgliedstaaten der Kommission die
staatliche Beihilfe mitteilen, und die Kommission kann diese im Einklang mit der vorliegenden
Verordnung als Bestandteil dieser Plane genehmigen. Derart mitgeteilte staatliche Beihilfen werden

im Sinne von Artikel 108 Absatz 3 erster Satz AEUV als notifiziert betrachtet.
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KAPITEL VI
Begleitende MafBnahmen fiir die GFP in geteilter Mittelverwaltung

Artikel 74

Geografischer Anwendungsbereich

Abweichend von Artikel 2 gilt dieses Kapitel auch fiir Vorhaben, die auflerhalb des Gebiets der

Union durchgefiihrt werden.

Artikel 75
Spezifische Ziele

Die Unterstiitzung nach diesem Kapitel tragt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im Rahmen

der Prioritét der Union gemél Artikel 6 Absatz 3 bei.

Artikel 76

Uberwachung und Durchsetzung

(1) Fiir die Durchfiihrung der Uberwachungs-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung der
Union nach Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013,, ndher bestimmt in der
Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, kann eine Unterstiitzung aus dem EMFF gewéhrt

werden.
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(2) Forderfahig sind insbesondere folgende Arten von Vorhaben:

a)

b)

d)

der Erwerb, die Installation und die Entwicklung von Technologien, einschliefSlich
Computer-Hardware und -Software, Schiffsortungssystemen (VDS),
Videoiiberwachungssystemen (CCTV-Systemen) und IT-Netzen, die die Sammlung,
Verwaltung, Validierung und Auswertung, das Risikomanagement, die Aufbereitung
(im Wege von iiberwachungsrelevanten Websites) und den Austausch von
Fischereidaten sowie die Entwicklung von Stichprobenverfahren fiir solche Daten
und die Verkniipfung von sektoriibergreifenden Datenaustauschsystemen

ermoglichen;

die Entwicklung, der Erwerb und die Installation der erforderlichen Komponenten,
einschlieBlich Computer-Hardware und -Software, um die Dateniibertragung von
Akteuren im Fangsektor und in der Vermarktung von Fischereierzeugnissen an die
einschldgigen Behorden der Mitgliedstaaten und der Union sicherzustellen,
einschlieBlich der erforderlichen Komponenten fiir elektronische Aufzeichnungs-
und Meldesysteme (ERS), Schiffsiiberwachungssysteme (VMS) und automatische
Schiffsidentifizierungssysteme (AIS), die zu Uberwachungszwecken eingesetzt

werden;

die Entwicklung, der Erwerb und die Installation der erforderlichen Komponenten,
einschlieBlich Computer-Hardware und -Software, um die Riickverfolgbarkeit von
Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen gemaf3 Artikel 58 der Verordnung (EG)
Nr. 1224/2009 sicherzustellen;

die Durchfiihrung von Programmen zum Austausch von Daten zwischen

Mitgliedstaaten und zu deren Analyse;

die Modernisierung und der Erwerb von Patrouillenschiffen, -flugzeugen und
-hubschraubern, sofern sie zu mindestens 60 % ihrer auf Jahresbasis berechneten

gesamten Einsatzzeit fiir die Uberwachung der Fischerei genutzt werden;
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f)  der Erwerb sonstiger Kontrollmittel, einschlieBlich Gerdten zur Messung der

Maschinenleistung und Wiegeausriistungen;

g)  die Entwicklung innovativer Uberwachungs- und Begleitsysteme und die Durch-
fiihrung von Pilotprojekten in der Fischereiiiberwachung, einschlieBlich Fisch-DNA-

Analysen oder der Entwicklung iberwachungsrelevanter Websites;

h)  Schulungs- und Austauschprogramme, auch zwischen Mitgliedstaaten, fiir die ver-
antwortlichen Mitarbeiter im Bereich der Begleitung, Uberwachung und Beaufsichti-

gung von Fischereitétigkeiten;

i)  Kosten-Nutzen-Analysen sowie die Bewertung durchgefiihrter Priifungen und
getitigter Ausgaben der zustdndigen Behorden bei der Wahrnehmung von Begleit-,

Uberwachungs- und Aufsichtsaufgaben;

J)  Initiativen, einschlieBlich Seminaren und Multimedia-Instrumenten, zur Sensibilisie-
rung sowohl von Fischern als auch von anderen Akteuren wie Inspektoren, Staats-
anwilten und Richtern und der allgemeinen Offentlichkeit fiir die Notwendigkeit,
illegale, ungemeldete und unregulierte Fischerei zu bekdmpfen und die Vorschriften

der GFP umzusetzen;

k)  Betriebskosten im Zuge der verschirften Uberwachung von Bestinden, fiir die nach
Artikel 95 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 festgelegte spezifische Kontroll- und
Inspektionsprogramme gelten und bei denen eine Koordinierung der Kontrollen im

Einklang mit Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 768/2005" des Rates erfolgt;

1)  Programme in Verbindung mit der Durchfiihrung eines geméf Artikel 102 Absatz 4
der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgestellten Aktionsplans, einschlieBlich aller

anfallenden Betriebskosten.

! Verordnung (EG) Nr. 768/2005 des Rates vom 26. April 2005 zur Errichtung einer
Europiischen Fischereiaufsichtsagentur und zur Anderung der Verordnung (EG)
Nr. 2847/93 zur Einfithrung einer Kontrollregelung fiir die gemeinsame Fischereipolitik
(ABI. L 128 vom 21.5.2005, S. 1).
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3) Die MaBBnahmen geméal} Absatz 2 Buchstaben h bis | kommen nur fiir eine Unterstiitzung in
Betracht, wenn sie sich auf die Uberwachungstitigkeiten einer 6ffentlichen Stelle

bezichen.

4) Im Falle der in Absatz 2 Buchstaben d und h genannten Maflnahmen benennen die
betreffenden Mitgliedstaaten die Verwaltungsbehorden, die fiir das Vorhaben zusténdig

sind.
Artikel 77
Datenerhebung

(1) Eine Unterstlitzung aus dem EMFF kann fiir die in Artikel 25 Absitze 1 und 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 geregelte und in der Verordnung (EG) Nr. 199/2008

ndher bestimmte Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten gewihrt werden.
(2) Forderfahig sind insbesondere folgende Arten von Vorhaben:

a)  die Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten fiir wissenschaftliche Analysen

und die Durchfiihrung der GFP;

b)  nationale, transnationale und subnationale mehrjahrige Beprobungsprogramme,

sofern sie unter die GFP fallende Bestinde betreffen;

c) die Beobachtung der gewerblichen und der Freizeitfischerei auf See, einschlieflich

der Beifdnge von Meeresorganismen wie Meeressdugern und Meeresvogeln;

d)  wissenschaftliche Forschungsreisen auf See;
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e) die Teilnahme von Vertretern der Mitgliedstaaten sowie von Vertretern der regiona-
len Behorden an regionalen Koordinierungstreffen, an Sitzungen regionaler
Fischereiorganisationen, denen die Union als Vertragspartei angehort oder in denen
sie als Beobachter vertreten ist, oder an Sitzungen internationaler, fiir die

Ausarbeitung wissenschaftlicher Gutachten zustdndiger Gremien;

f)  die Verbesserung der Systeme der Datenerhebung und Datenverwaltung und die
Durchfiihrung von Pilotstudien zur Verbesserung der vorhandenen Systeme der

Datenerhebung und Datenverwaltung.

Kapitel VII

Technische Hilfe auf Initiative von Mitgliedstaaten

Artikel 78

Technische Hilfe auf Initiative von Mitgliedstaaten

(1) Eine Unterstilitzung aus dem EMFF kann auf Initiative eines Mitgliedstaats bis zu einer
Obergrenze von 6 % des Gesamtbetrags des operationellen Programms fiir Folgendes

gewdhrt werden:

a) die in Artikel 59 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten

Mafinahmen technischer Hilfe;

b) die Einrichtung nationaler Netze fiir die Verbreitung von Informationen, den Kapa-
zititsaufbau, den Austausch bewihrter Verfahren und die Unterstiitzung der

Zusammenarbeit zwischen den FLAG in dem Gebiet des Mitgliedstaats.

(2) Die in Absatz 1 genannte Obergrenze kann in Ausnahmefillen unter hinreichend begriin-

deten Umstinden uberschritten werden.
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Kapitel VIII

In geteilter Mittelverwaltung finanzierte Mallnahmen zur IMP

Artikel 79
Spezifische Ziele

(1) Die Unterstiitzung nach diesem Kapitel tragt zur Verwirklichung der spezifischen Ziele im
Rahmen der Prioritit der Union gemif Artikel 6 Absatz 6 bei; dies schlieBt unter anderem

Folgendes ein:

a) die integrierte Meeresiiberwachung (IMS) und insbesondere der Gemeinsame

Informationsraum (CISE) fiir die Uberwachung des maritimen Bereichs der Union;

b) die Forderung des Meeresumweltschutzes, insbesondere der Meeresbiodiversitit und
der geschiitzten Meeresgebiete wie der Natura-2000-Gebiete unbeschadet des
Artikels 37 dieser Verordnung, und die nachhaltige Nutzung von Meeres- und
Kiistenressourcen sowie die genauere Festlegung der Grenzen der Nachhaltigkeit
menschlicher Tatigkeiten mit Auswirkungen auf die Meeresumwelt, insbesondere im

Rahmen der Richtlinie 2008/56/EG.

2) Anderungen am operationellen Programm im Hinblick auf die MaBnahmen gemif

Absatz 1 flihren nicht zu einer Erhohung des Hochstbetrags nach Artikel 13 Absatz 7.
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Artikel 80
Forderfihige Vorhaben

(1) Aus dem EMFF konnen im Einklang mit den in Artikel 79 genannten Zielen unter anderem

Vorhaben unterstiitzt werden, die:

a)  zur Erreichung der Ziele der integrierten Meeresiiberwachung und insbesondere der

Ziele des CISE beitragen;

b) die Meeresumwelt schiitzen, insbesondere die Meeresbiodiversitit und die
geschiitzten Meeresgebiete wie die Natura-2000-Gebiete, im Einklang mit den in den

Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG festgelegten Verpflichtungen;

c) die Kenntnisse iiber den Zustand der Meeresumwelt im Hinblick auf die
Ausarbeitung der in der Richtlinie 2008/56/EG vorgesehenen
Uberwachungsprogramme und MaBnahmenprogramme im Einklang mit den in jener

Richtlinie festgelegten Verpflichtungen verbessern.

2) Die fiir das Personal der nationalen Verwaltungen anfallenden Lohn- und Gehaltskosten

gelten nicht als forderfahige Betriebskosten.
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TITEL VI
IN DIREKTER MITTELVERWALTUNG
FINANZIERTE MASSNAHMEN

Kapitel 1

Integrierte Meerespolitik

Artikel 81

Geografischer Anwendungsbereich

Abweichend von Artikel 2 gilt dieses Kapitel auch fiir Vorhaben, die auflerhalb des Gebiets der

Union durchgefiihrt werden.

Artikel 82

Anwendungsbereich und Ziele

Die Unterstiitzung nach Maligabe dieses Kapitels tragt zur Verbesserung der Entwicklung und

Durchfiihrung der IMP der Union bei. Sie hat Folgendes zum Ziel:

a) die Entwicklung und Umsetzung einer integrierten Entscheidungsfindung in Meeres- und

Kiistenangelegenheiten zu fordern, insbesondere durch

1)  die Férderung von Maflnahmen, mit denen die Mitgliedstaaten oder ihre Regionen
dazu ermutigt werden, eine integrierte meerespolitische Entscheidungsfindung zu

entwickeln, einzufiihren oder umzusetzen;
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ii)  die Forderung des Dialogs und der Zusammenarbeit mit und unter den zustéindigen
Behorden der Mitgliedstaaten und Interessengruppen in meeresbezogenen und
maritimen Fragen, einschlielich der Entwicklung und Umsetzung integrierter
Strategien fiir Meeresrdume, wobei ein ausgewogenes Vorgehen in allen
Meeresrdumen und die besonderen Gegebenheiten der Meeresrdaume und ihrer
Unterregionen und gegebenenfalls die einschldgigen makroregionalen Strategien

beriicksichtigt werden,;

iii)  die Forderung von sektoriibergreifenden Kooperationsplattformen und -netzen, die
Vertreter von staatlichen Stellen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, der
Wirtschaft einschlielich des Tourismussektors, von Forschungsgemeinschaften,

Biirgern, Organisationen der Zivilgesellschaft und der Sozialpartner einbeziehen;

iv)  die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch den Aus-
tausch von Informationen und bewéhrten Verfahren zwischen den zustidndigen

Behorden;

v)  die Forderung des Austauschs bewihrter Verfahren und des Dialogs auf internationa-
ler Ebene, einschlieBlich des bilateralen Dialogs mit Drittldindern unter Berticksich-
tigung des SRU und der einschligigen internationalen Ubereinkommen auf der
Grundlage des SRU, unbeschadet etwaiger anderer Abkommen und Vereinbarungen
zwischen der Union und den betreffenden Drittlandern. Ein solcher Dialog umfasst
gegebenenfalls auch eine effektive Diskussion iiber die Ratifizierung und Umsetzung

des SRU:;

vi) die Starkung der Wahrnehmbarkeit eines integrierten Konzepts fiir Meeres-
angelegenheiten und der Sensibilisierung der Behorden, der Privatwirtschaft und der

Offentlichkeit fiir ein solches Konzept;
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b) die Leistung eines Beitrags zur Entwicklung sektoriibergreifender Initiativen, die ver-
schiedenen maritimen Sektoren und/oder Politikbereichen gleichermallen zugute kommen
und die bestehende Instrumente und Initiativen beriicksichtigen und darauf aufbauen, wie
etwa
i)  die integrierte Meeresiiberwachung mit dem Ziel, die sichere, gefahrlose und nach-

haltige Nutzung des maritimen Raums zu férdern, indem insbesondere die Wirk-
samkeit und Effizienz durch einen Informationsaustausch iiber Sektoren und Grenzen
hinweg unter angemessener Berlicksichtigung bestehender und kiinftiger Koopera-
tionsmechanismen und -systeme verstarkt wird;

i1)  die Prozesse der maritimen Raumplanung und des integrierten Kiistenzonenmanage-
ments;

iii)  die schrittweise Entwicklung einer umfassenden und 6ffentlich zugénglichen hoch-
wertigen Meeresdaten- und -wissensbank, die die gemeinsame Nutzung, Wieder-
verwendung und Verbreitung dieser Daten und dieses Wissens unter zahlreichen
Nutzergruppen erleichtert und damit Doppelarbeit verhindert; zu diesem Zweck
werden bereits bestehende Programme der Union und der Mitgliedstaaten optimal
genutzt;

c) die Unterstlitzung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum, von Beschéftigung, Innovation
und neuen Technologien innerhalb neu entstehender und kiinftiger maritimer Wirtschafts-
zweige sowie in den Kiisten- und Inselregionen und den Gebieten in dullerster Randlage
der Union, ergénzend zu etablierten sektoralen oder nationalen Aktivititen;
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d) die Forderung des Meeresumweltschutzes, insbesondere der Meeresbiodiversitit und der
geschiitzten Meeresgebiete wie der Natura-2000-Gebiete, und der nachhaltigen Nutzung
von Meeres- und Kiistenressourcen sowie die genauere Festlegung der Grenzen der Nach-
haltigkeit menschlicher Tétigkeiten mit Auswirkungen auf die Meeresumwelt im Einklang
mit dem Ziel der Erreichung und Erhaltung eines guten 6kologischen Zustands im Sinne

der Richtlinie 2008/56/EG.
Artikel 83
Forderfihige Vorhaben

(1) Aus dem EMFF konnen im Einklang mit den in Artikel 82 genannten Zielen unter anderem

folgende Vorhaben unterstiitzt werden:
a)  Studien;
b)  Projekte, einschlieBlich Test-Projekte und Kooperationsprojekte;

c)  Offentlichkeitsarbeit und der Austausch bewihrter Verfahren, Sensibilisierungskam-
pagnen und damit verbundene Kommunikations- und Verbreitungstétigkeiten wie
Publizititskampagnen, Events, die Entwicklung und Pflege von Websites, und Platt-

formen einzelner Interessengruppen;
d) Konferenzen, Seminare, Foren und Workshops;

e) Koordinierungstitigkeiten einschlieBlich Netzen fiir den Informationsaustausch und

die Unterstiitzung fiir die Entwicklung von Strategien fiir einzelne Meeresrdume;
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g)

Entwicklung, Betrieb und Pflege von IT-Systemen und Netzwerken, die die Samm-
lung, Verwaltung, Validierung, Auswertung und den Austausch von Daten sowie die
Entwicklung von Stichprobenverfahren fiir solche Daten und die Verkniipfung von

sektoriibergreifenden Datenaustauschsystemen ermoglichen;

Schulungsprojekte zur Wissensentwicklung, berufliche Weiterbildung und Maf3-

nahmen zur Férderung der Beschéftigung im maritimen Sektor.

Zur Verwirklichung des spezifischen Ziels der Entwicklung von grenziiberschreitenden

und sektoriibergreifenden Vorhaben geméaf3 Artikel 82 Buchstabe b kann aus dem EMFF

Folgendes unterstiitzt werden:

a)

b)

die Entwicklung und der Einsatz technischer Instrumente fiir die integrierte Meeres-
tiberwachung insbesondere zur Unterstiitzung der Einrichtung, des Betriebs und der
Pflege des CISE mit dem Ziel, den Informationsaustausch im Rahmen sektor- und
grenziibergreifender Uberwachungstitigkeiten durch Vernetzung aller Nutzer-
gruppen zu fordern, wobei einschlagigen Entwicklungen sektorspezifischer Politiken
in Sachen Uberwachung Rechnung getragen und gegebenenfalls zu deren

erforderlicher Weiterentwicklung beigetragen wird;

Koordinierungs- und Kooperationstitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten oder
Regionen zur Entwicklung der maritimen Raumplanung und des integrierten
Kiistenzonenmanagements, einschlie8lich Ausgaben fiir Systeme und Verfahren des
Datenaustausches und der Begleitung, Bewertungstitigkeiten, die Einrichtung und
Nutzung von Expertennetzen und die Erstellung eines Programms fiir den

Kapazititsautbau in Mitgliedstaaten zur Durchfiihrung der maritimen Raumordnung;
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c) Initiativen zur Kofinanzierung, zum Erwerb und zur Unterhaltung von Meeres-
beobachtungssystemen und technischer Instrumente fiir die Konzipierung, die
Errichtung und den Betrieb eines operationellen europdischen Meeresbeobachtungs-
und Meeresdatennetzes mit dem Ziel, die Erhebung, den Erwerb, die Aggregierung,
Verarbeitung, Qualitdtskontrolle, Wiederverwendung und Verteilung von Meeres-
daten und -wissen durch die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und/oder

den betroffenen internationalen Einrichtungen zu erleichtern.

Kapitel 11
Begleitende Mafinahmen fiir die GFP und die IMP in direkter

Mittelverwaltung

Artikel 84

Geografischer Anwendungsbereich

Abweichend von Artikel 2 gilt dieses Kapitel auch fiir Vorhaben, die auBlerhalb des Gebiets der
Union durchgefiihrt werden.
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Artikel 85
Spezifische Ziele

MafBnahmen nach diesem Kapitel erleichtern die Durchfithrung der GFP und der IMP insbesondere

in Bezug auf

a) die Erhebung, Verwaltung und Verbreitung von wissenschaftlichen Empfehlungen im
Rahmen der GFP;
b) spezifische Uberwachungs- und DurchsetzungsmaBnahmen im Rahmen der GFP;
c) freiwillige Beitrdge zu internationalen Organisationen;
d) Beirite;
e) Marktuntersuchungen,;
f) Kommunikation zur GFP und IMP.
Artikel 86

Wissenschaftliche Gutachten und Erkenntnisse

(D) Fiir die Bereitstellung wissenschaftlicher Leistungen kann eine Unterstiitzung aus dem
EMFF gewéhrt werden, insbesondere fiir Projekte der angewandten Forschung in direktem
Zusammenhang mit wissenschaftlichen und sozio6konomischen Stellungnahmen und
Empfehlungen fiir fundierte und wirksame Beschliisse zur Bestandsbewirtschaftung im

Rahmen der GFP.

PE-CONS 20/1/14 REV 1 139
DE



(2) Forderfahig sind insbesondere folgende Arten von Vorhaben:

a)

b)

d)

fiir die Durchfiihrung und Weiterentwicklung der GFP erforderliche Studien und
Pilotprojekte, auch zu alternativen Fang- und Aquakulturtechniken zur nachhaltigen

Bestandsbewirtschaftung, auch innerhalb von Beiriten;

die Ausarbeitung und Vorlage von wissenschaftlichen Stellungnahmen und Emp-
fehlungen durch wissenschaftliche Stellen, einschlieBlich internationaler Beratungs-
gremien zu Bestandsabschitzungen, durch unabhingige Experten und durch For-

schungseinrichtungen;

die Teilnahme von Sachverstindigen an Sitzungen von Arbeitsgruppen zu
fischereiwissenschaftlichen und fischereitechnischen Fragen wie dem STECF sowie
an internationalen Beratungsgremien und an Sitzungen, in denen der Beitrag von

Fischerei- und Aquakultursachverstindigen benétigt wird;

wissenschaftliche Forschungsreisen auf See gemif3 Artikel 12 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 199/2008 in Gebieten, in denen Fischereifahrzeuge der Union im
Rahmen nachhaltiger partnerschaftlicher Fischereiabkommen gemil Artikel 31 der
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 einer Fangtitigkeit nachgehen;

Ausgaben der Kommission fiir Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erhe-
bung, Verwaltung und Nutzung von Daten, der Organisation und Leitung von
Fischereisachverstindigensitzungen und der Verwaltung der jéhrlichen Arbeitspro-
gramme im Zusammenhang mit fischereiwissenschaftlichem und fischereitechni-
schem Fachwissen, der Verarbeitung von Datenabrufen und Datenreihen und der
Vorbereitungsarbeit fiir die Vorlage von wissenschaftlichen Stellungnahmen und

Empfehlungen;

PE-CONS 20/1/14 REV 1 140

DE



(1

2

Kooperationstitigkeiten unter Mitgliedstaaten im Bereich der Datenerhebung,
einschlieBlich Kooperationstitigkeiten zwischen verschiedenen regionalen Akteure
und einschlieBlich Einrichtung und Betrieb regionalisierter Datenbanken fiir die
Speicherung, Verwaltung und Nutzung von Daten, die der regionalen
Zusammenarbeit zugute kommen und die Datenerhebung und -verwaltung sowie die
wissenschaftliche Fachkompetenz zur Unterstiitzung der Bestandsbewirtschaftung

verbessern.

Artikel 87

Uberwachung und Durchsetzung

Fiir die Durchfiihrung der Uberwachungs-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung der
Union gemif Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 1380/2013, ndher bestimmt in der
Verordnung (EG) Nr. 1224/2009, kann eine Unterstiitzung aus dem EMFF gewdéhrt

werden.

Forderfahig sind insbesondere folgende Arten von Vorhaben:

a)

b)

der gemeinsame Erwerb und/oder das gemeinsame Chartern von Patrouillenschiftfen,
-flugzeugen und -hubschraubern durch verschiedene Mitgliedstaaten desselben
geografischen Gebiets, sofern diese Ausriistungen mindestens 60 % ihrer auf
Jahresbasis berechneten gesamten Einsatzzeit fiir die Uberwachung der Fischerei

genutzt werden;

Ausgaben fiir die Bewertung und Entwicklung von neuen Kontrolltechnologien

sowie Verfahren zum Datenaustausch;
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3)

“4)

)

alle operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der von der Kommission vorge-
nommenen Uberwachung und Bewertung der Durchfiihrung der GFP, insbesondere
fiir Uberpriifungs-, Inspektions- und Auditreisen, Ausriistung und Schulung der
Kommissionsbeamten, Organisation von oder Teilnahme an Sitzungen einschlie8lich
des Austauschs von Informationen und bewéhrten Verfahren zwischen den
Mitgliedstaaten, Studien, IT-Dienstleistungen und -Dienstleister und das Chartern
oder der Erwerb von Inspektionsmitteln durch die Kommission gemif3 Titel IX und

X der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009.

Zur Stiarkung und Vereinheitlichung der Kontrollen kann eine Unterstiitzung aus dem

EMFF fiir die Durchfiihrung von transnationalen Projekten zur Entwicklung und

Erprobung von zwischenstaatlichen Systemen zur Kontrolle, Inspektion und Durchfiihrung
gemil Artikel 36 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013, ndher bestimmt in der Verordnung
(EG) Nr. 1224/2009, gewihrt werden.

Forderfahig sind insbesondere die nachstehenden Arten von Vorhaben:

a)

b)

internationale Programme zur Schulung des fiir die Begleitung, Kontrolle und

Uberwachung von Fangtitigkeiten zustéindigen Personals;

Initiativen, auch in Form von Seminaren und Medieninstrumenten, zur Verein-
heitlichung der Auslegung von Rechtsvorschriften und der sich daraus ergebenden

Kontrollen innerhalb der Union.

Fiir die in Absatz 2 Buchstabe a genannten Vorhaben wird nur ein betroffener

Mitgliedstaat als Begiinstigter benannt.

PE-CONS 20/1/14 REV 1 142

DE



Artikel 88

Freiwillige Finanzbeitrige an internationale Organisationen

Fiir folgende Arten von Vorhaben im Bereich der internationalen Beziehungen kann aus dem EMFF

eine Unterstlitzung gewéhrt werden:

a) Finanzbeitrdge an die Organisationen der Vereinten Nationen sowie freiwillige Beitrige zu

internationalen Organisationen, die auf dem Gebiet des Seerechts tétig sind;

b) Finanzbeitrige zu den Vorarbeiten fiir neue internationale Organisationen oder zur

Ausarbeitung neuer internationaler Vertrage, die fiir die Union von Interesse sind;

c) Finanzbeitrdge zu Arbeiten oder Programmen internationaler Organisationen, die fiir die

Union von besonderem Interesse sind;

d) Finanzbeitrage zu Tatigkeiten (einschlieBlich Arbeitssitzungen, informeller oder auf3er-
ordentlicher Sitzungen von Vertragsparteien) zur Wahrung der Interessen der Union in
internationalen Organisationen und zur Stirkung der Zusammenarbeit mit ihren Partnern in
diesen Organisationen. Ist in diesem Zusammenhang die Anwesenheit von Vertretern aus
Drittlindern bei Verhandlungen und Sitzungen in internationalen Gremien fiir die
Interessen der Union erforderlich, konnen die Kosten fiir deren Teilnahme vom EMFF

ubernommen werden.
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Artikel 89

Beirdte

(D) Fiir die Betriebskosten der mit Artikel 43 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013

eingesetzten Beirdte wird eine Unterstiitzung aus dem EMFF gewéhrt.

2) Beirdte mit Rechtspersonlichkeit konnen als Gremien, die ein Ziel von allgemeinem euro-

paischem Interesse verfolgen, eine finanzielle Unterstiitzung der Union beantragen.

Artikel 90

Marktuntersuchungen

Fiir die Gewinnung und Verbreitung von Kenntnissen und Informationen iiber den Markt fiir
Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur durch die Kommission geméal3 Artikel 42 der Verord-

nung (EU) Nr. 1379/2013 kann eine Unterstiitzung aus dem EMFF gewédhrt werden.
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Artikel 91
Kommunikationstdtigkeiten zur GFP und zur IMP

Aus dem EMFF kann Folgendes unterstiitzt werden:

a) Kosten fiir Informations- und Kommunikationstéitigkeiten in Verbindung mit der GFP und

der IMP einschlieBlich

1) Kosten fiir die Erstellung, Ubersetzung und Verbreitung von schriftlichem, audio-
visuellem und elektronischem, auf die besonderen Erfordernisse der verschiedenen

Zielgruppen zugeschnittenem Informationsmaterial;

i1)  Kosten fiir die Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen und Sitzungen
zur Unterrichtung der verschiedenen von der GFP oder der IMP betroffenen Kreise

oder zur Einholung von deren Stellungnahmen;

b) Kosten fiir Reise und Unterkunft von Sachverstindigen und Interessenvertretern, die von

der Kommission zu Sitzungen eingeladen werden,;

c) Kosten fiir die Unternehmenskommunikation iiber die politischen Prioritdten der Union,

soweit sie mit den allgemeinen Zielen dieser Verordnung zusammenhangen.

PE-CONS 20/1/14 REV 1 145
DE



Kapitel 11T
Technische Hilfe

Artikel 92

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission

Eine Unterstlitzung aus dem EMFF kann auf Initiative der Kommission bis zu einem Hochstbetrag

von 1,1 % dieses Fonds fiir folgende Mafinahmen gewihrt werden:

a)

b)

die in Artikel 58 der Verordnung (EU) Nr. (EU) Nr. 1303/2013 aufgefiihrten Ma3nahmen

der technischen Hilfe;

die Vorbereitung, Begleitung und Bewertung nachhaltiger Fischereiabkommen und die
Mitwirkung der Union in regionalen Fischereiorganisationen; zu den betreffenden
MafBnahmen zéhlen Studien, Sitzungen, Einbeziehung von Experten, Ausgaben fiir
Zeitbedienstete, Informationstitigkeiten sowie sonstige administrative Ausgaben oder

Ausgaben fiir wissenschaftliche oder technische Hilfe durch die Kommission;

die Einrichtung eines europdischen FLAG-Netzes mit dem Ziel des Kapazitéitsaufbaus, der
Verbreitung von Informationen, des Austauschs von Erfahrungen und bewihrten Verfah-
ren und der Unterstiitzung der Zusammenarbeit zwischen den FLAG. Dieses Netz arbeitet
mit den vom EFRE, ESF und ELER geschaffenen Vernetzungsstellen und Stellen fiir
technische Hilfe hinsichtlich ihrer Tétigkeiten der lokalen Entwicklung und transnationalen

Kooperation zusammen.
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TITEL VII
DURCHFUHRUNG VON MASSNAHMEN
IN GETEILTER MITTELVERWALTUNG

Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 93

Anwendungsbereich

Dieser Titel gilt fiir MaBnahmen, die geméB Titel V in geteilter Mittelverwaltung finanziert werden.
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Kapitel 11

Durchfithrungsverfahren

ABSCHNITT 1

UNTERSTUTZUNG AUS DEM EMFF

Artikel 94

Festlegung der Kofinanzierungssdtze

(1) Beim Erlass von Durchfiihrungsrechtsakten gemdf Artikel 19 zur Genehmigung eines
operationellen Programms legt die Kommission die Hochstbeteiligung des EMFF an dem

Programm fest.

(2) Die EMFF-Beteiligung wird auf der Grundlage der forderfahigen 6ffentlichen Ausgaben

berechnet.

In dem operationellen Programm wird die Hohe der EMFF-Beteiligung an den Prioritdten
der Union gemiR Artikel 6 festgesetzt. Die Hochstbeteiligung des EMFF betrigt 75 % und
die Mindestbeteiligung des EMFF betragt 20 % der forderfdhigen 6ffentlichen Ausgaben.
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3) Abweichend von Absatz 2 belduft sich die EMFF-Beteiligung auf

a) 100 % der forderfahigen 6ffentlichen Ausgaben fiir die Unterstiitzung im Rahmen
der Lagerhaltungsbeihilfe gemal Artikel 67;

b) 100 % der forderfahigen 6ffentlichen Ausgaben fiir die Ausgleichsregelung gemal
Artikel 70;

c) 50 % der forderfahigen 6ffentlichen Ausgaben fiir die Unterstiitzung gemif3
Artikel 33, Artikel 34 und Artikel 41 Absatz 2;

d) 70 % der forderfahigen 6ffentlichen Ausgaben fiir die Unterstiitzung gemal
Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe e;

e) 90 % der forderfahigen 6ffentlichen Ausgaben fiir die Unterstiitzung gemif3
Artikel 76 Absatz 2 Buchstaben a bis d und f bis I;

f) 80 % der forderfahigen Ausgaben fiir die Unterstlitzung gemal Artikel 77.

(4) Abweichend von Absatz 2 wird die Hochstbeteiligung des EMFF fiir spezifische Ziele im
Rahmen einer Prioritdt der Union um zehn Prozentpunkte angehoben, wenn die gesamte
Prioritdt der Union gemif3 Artikel 6 Absatz 4 im Rahmen von der ortlichen Bevolkerung

betriebener lokaler Entwicklung umgesetzt wird.
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Artikel 95
Intensitdt der dffentlichen Beihilfen

(D) Die Mitgliedstaaten wenden bei 6ffentlichen Beihilfen einen maximalen Beihilfesatz von

50 % der gesamten forderfahigen Ausgaben des Vorhabens an.

(2) Abweichend von Absatz 1 kdnnen die Mitgliedstaaten bei 6ffentlichen Beihilfen einen

Beihilfesatz von 100 % der forderfahigen Ausgaben des Vorhabens anwenden, wenn

a)  der Begiinstigte eine Einrichtung des 6ffentlichen Rechts oder ein Unternehmen ist,
das gemidf3 Artikel 106 Absatz 2 AEUV mit Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse betraut ist, sofern die Beihilfe fiir die Erbringung solcher

Dienstleistungen gewidhrt wird;
b)  das Vorhaben die Lagerhaltungsbeihilfe gemal3 Artikel 67 betriftt;
c) das Vorhaben die Ausgleichsregelung gemidf3 Artikel 70 betrifft;
d) das Vorhaben die Datenerhebung geméaf Artikel 77 betrifft;

e) das Vorhaben die Gewédhrung von Unterstiitzung nach Artikel 33 oder Artikel 34
oder Ausgleichszahlungen nach den Artikeln 54, 55 oder 56 betrifft;

f) das Vorhaben Maflnahmen der IMP nach Artikel 80 betrifft.
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3) Abweichend von Absatz 1 konnen die Mitgliedstaaten bei 6ffentlichen Beihilfen einen
Beihilfesatz zwischen 50 % und 100 % der gesamten forderfdhigen Ausgaben anwenden,

wenn

a)  das Vorhaben im Rahmen von Titel V Kapitel I, II oder IV durchgefiihrt wird und
alle folgenden Kriterien erfiillt:

1) es ist von kollektivem Interesse;
i1)  es hat einen kollektiven Begiinstigten;
iil) es weist, gegebenenfalls auf lokaler Ebene, innovative Aspekte auf;

b)  das Vorhaben im Rahmen von Titel V Kapitel III durchgefiihrt wird, es eines der in
Buchstabe a Ziffern i, ii oder iii genannten Kriterien erfiillt und wenn seine

Ergebnisse 6ffentlich zuginglich gemacht werden.

4) Abweichend von Absatz 1 gelten fiir bestimmte Arten von Vorhaben zusédtzliche

Prozentpunkte geméfl Anhang I.

&) Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung dessen, wie die
verschiedenen Prozentpunkte der Intensitit der 6ffentlichen Beihilfe in Fillen anzuwenden
sind, in denen mehrere Voraussetzungen des Anhangs I erfiillt werden. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden gemif dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten

Priifverfahren erlassen.
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Artikel 96

Berechnung von Mehrkosten oder Einkommensverlusten

Wird eine Beihilfe auf der Grundlage von Mehrkosten oder Einkommensverlusten gewéhrt, so
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die betreffenden Berechnungen angemessen und korrekt sind
und im Voraus auf der Grundlage einer fairen, ausgewogenen und iiberpriifbaren Berechnung fest-

gelegt werden.

Kapitel I11

Verwaltungs- und Kontrollsysteme

Artikel 97

Verwaltungsbehorde

(1) Zusétzlich zu den allgemeinen Vorschriften in Artikel 125 der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 ist es Aufgabe der Verwaltungsbehorde,

a)  der Kommission bis zum 31. Mirz jedes Jahres sachdienliche kumulierte Daten {iber
die bis Ende des vorangegangenen Kalenderjahrs zur Finanzierung ausgewéhlten
Vorhaben zu tibermitteln, einschlieBlich der Hauptmerkmale des Begiinstigten und

des Vorhabens;
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b)  fiir die Publizitit des operationellen Programms zu sorgen, indem potenzielle
Begiinstigte, Berufsverbdnde, die Wirtschafts- und Sozialpartner, die Einrichtungen
fiir die Forderung der Gleichstellung von Ménnern und Frauen sowie die
betreffenden Nichtregierungsorganisationen, einschlielich Umweltorganisationen,
iber die durch das Programm gebotenen Moglichkeiten und die Regelungen fiir die

Inanspruchnahme der Fordermittel des Programms informiert werden;

c) fiir die Publizitit des operationellen Programms zu sorgen, indem die Begiinstigten
iiber den Unionsbeitrag und die breite Offentlichkeit {iber die Rolle der Union im

Zusammenhang mit dem Programm unterrichtet werden.

2) Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte mit Vorschriften fiir die Darstellung der
Daten gemil Absatz 1 Buchstabe a. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem

Beratungsverfahren gemaf Artikel 127 Absatz 2 erlassen.

Artikel 98

Ubermittlung von Finanzdaten

(1) Bis zum 31. Januar und zum 31. Juli ibermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission auf
elektronischem Wege eine Vorausschitzung des Betrags, fiir den sie von der Einreichung

von Zahlungsantriagen im laufenden und im darauffolgenden Haushaltsjahr ausgehen.

2) Die Kommission erldsst einen Durchfiihrungsrechtsakt zur Festlegung, des fiir die
Einreichung von Finanzdaten an die Kommission zu verwendenden Modells. Dieser
Durchfiihrungsrechtsakt wird gemiB dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Priifverfahren

erlassen.
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Kapitel IV
Kontrolle durch die Mitgliedstaaten

Artikel 99

Finanzkorrekturen durch die Mitgliedstaaten

(D) Zusitzlich zu den Finanzkorrekturen nach Artikel 143 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
nehmen die Mitgliedstaaten die Finanzkorrekturen vor, wenn der Begiinstigte die

Anforderungen nach Artikel 10 Absatz 2 dieser Verordnung nicht erfiillt.

2) Fiir die Fille von Finanzkorrekturen nach Absatz 1 legen die Mitgliedstaaten den Betrag
der Finanzkorrektur fest, der in angemessenem Verhéltnis zu der Art, Schwere, Dauer und
Wiederholung des Versto3es oder der Straftat durch den Begiinstigten und dem Umfang
des EMFF-Beitrags zu der Wirtschaftstéitigkeit des Beglinstigten stehen muss.
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Kapitel V

Kontrolle durch die Kommission

ABSCHNITT 1

UNTERBRECHUNG UND AUSSETZUNG

Artikel 100
Unterbrechung der Zahlungsfrist

Zusitzlich zu den in Artikel 83 Absatz 1 Buchstaben a, b und ¢ der Verordnung (EU)

Nr. 1303/2013 aufgelisteten Kriterien fiir eine Unterbrechung kann der bevollmichtigte
Anweisungsbefugte im Sinne der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 die
Zahlungsfrist filir einen Antrag auf Zwischenzahlung unterbrechen, wenn ein Mitgliedstaat
seinen Auflagen im Rahmen der GFP nicht nachgekommen ist, die sich auf die Ausgaben
in einer bescheinigten Ausgabenerklarung auswirken konnen, fiir die eine

Zwischenzahlung beantragt wurde.

Vor Unterbrechung der in Absatz 1 genannten Zahlungsfrist fiir eine Zwischenzahlung
erldsst die Kommission Durchfiihrungsrechtsakte mit der Feststellung, dass Anhaltspunkte
fiir einen VerstoB3 gegen die Auflagen im Rahmen der GFP vorliegen. Bevor die Kommis-
sion solche Durchfithrungsrechtsakte erlésst, unterrichtet sie den betreffenden Mit-
gliedstaat unverziiglich iiber solche Anhaltspunkte oder zuverlissigen Informationen, und
dem Mitgliedstaat wird die Gelegenheit gegeben, sich innerhalb einer angemessenen Frist

zu duflern..
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3) Die Unterbrechung aller oder eines Teils der Zwischenzahlungen im Zusammenhang mit
den Ausgaben gemil3 Absatz 1, die durch den Antrag auf Zahlung abgedeckt sind muss in
angemessenem Verhéltnis zu der Art, Schwere, Dauer und Wiederholung des Verstof3es

stehen.

Artikel 101

Aussetzung von Zahlungen

(1) Zusitzlich zu Artikel 142 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 kann die Kommission
Durchfiihrungsrechtsakte erlassen, mit denen die Zwischenzahlungen fiir das operationelle
Programm ganz oder teilweise ausgesetzt werden, wenn ein Mitgliedstaat seinen Auflagen
im Rahmen der GFP in schwerwiegender Weise nicht nachgekommen ist, die sich auf die
Ausgaben in einer bescheinigten Ausgabenerkldrung auswirken konnen, fiir die eine

Zwischenzahlung beantragt wurde.

2) Vor Aussetzung der in Absatz 1 genannten Zwischenzahlung erlésst die Kommission
Durchfithrungsrechtsakte mit der Feststellung, dass ein Mitgliedstaat gegen die Auflagen
im Rahmen der GFP verstoBen hat. Bevor die Kommission einen solchen
Durchfiihrungsrechtsakt erldsst, unterrichtet sie den betreffenden Mitgliedstaat
unverziiglich tiber solche Feststellungen oder zuverladssige Informationen, und dem

Mitgliedstaat wird die Gelegenheit gegeben, sich zu der Angelegenheit zu dul3ern.

3) Die Aussetzung aller oder eines Teils der Zwischenzahlungen im Zusammenhang mit den
Ausgaben gemdll Absatz 1, die durch den Antrag auf Zahlung abgedeckt sind, muss in
angemessenem Verhdltnis zu der Art, Schwere, Dauer und Wiederholung des

schwerwiegenden Versto3es stehen.
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Artikel 102

Befugnisse der Kommission

(1) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemil Artikel 126 delegierte Rechtsakte
zu erlassen, in denen diejenigen Fille von Nichteinhaltung der Vorschriften gemif
Artikel 100 und diejenigen Fille von schwerwiegender Nichteinhaltung der Vorschriften
gemal Artikel 101 Absatz 1 festgelegt sind, die sich aus den einschldgigen Vorschriften
der GFP ergeben, die fiir die Erhaltung der biologischen Meeresschétze von

ausschlaggebender Bedeutung sind.

ABSCHNITT 2

INFORMATIONSAUSTAUSCH UND FINANZKORREKTUREN

Artikel 103

Zugang zu Informationen

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission auf deren Verlangen die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften mit, die sie zur Durchfiihrung von Unionsrechtsakten im Zusammenhang mit der GFP

erlassen haben, sofern diese Rechtsakte finanzielle Auswirkungen fiir den EMFF haben.
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Artikel 104

Vertraulichkeit

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, um die
vertrauliche Behandlung der im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen oder des
Rechnungsabschlusses nach dieser Verordnung iibermittelten oder eingeholten

Informationen zu gewihrleisten.

(2) Fiir die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen gelten die in Artikel 8 der

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates' genannten Grundsitze.

Artikel 105

Finanzkorrekturen durch die Kommission

(D) Zusétzlich zu den in Artikel 22 Absatz 7, Artikel 85 und Artikel 144 Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Fillen kann die Kommission
Durchfiihrungsrechtsakte zur Vornahme von Finanzkorrekturen erlassen, mit denen der
Unionsbeitrag zu einem operationellen Programm ganz oder teilweise gestrichen wird,

wenn sie nach der notwendigen Untersuchung zu dem Schluss gelangt, dass

a)  bei den in einer bescheinigten Ausgabenerkldrung geltend gemachten Ausgaben
Fille der Nichteinhaltung der Pflichten durch den Begiinstigten im Sinne des
Artikels 10 Absatz 2 dieser Verordnung vorliegen, die vom Mitgliedstaat nicht vor

Einleitung des Finanzkorrekturverfahrens nach diesem Absatz berichtigt wurden,

! Verordnung (EURATOM, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend
die Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der
finanziellen Interessen der Européischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen
UnregelméBigkeiten (ABI. L 292 vom 15.11.1996, S. 2).
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3)

4)

b) in einer bescheinigten Ausgabenerklarung geltend gemachte Ausgaben durch Fille
von schwerwiegenden Verstdfen gegen GFP-Vorschriften durch den Mitgliedstaat
betroffen sind, die eine Aussetzung der Zahlung nach Artikel 101 dieser Verordnung
zur Folge hatten, wobei der betroffene Mitgliedstaat nach wie vor nicht nachweisen
kann, dass er die erforderlichen AbhilfemaBnahmen getroffen hat, um kiinftig die

Einhaltung der geltenden Vorschriften und deren Durchsetzung zu gewihrleisten.

Die Kommission legt die Hohe der Finanzkorrektur unter Beriicksichtigung der Art,
Schwere, Dauer und Wiederholung des schwerwiegenden VerstoB3es gegen die GFP-Vor-
schriften durch den Mitgliedstaat oder den Beglinstigten und des Umfangs der EMFF-
Beteiligung an der Wirtschaftstitigkeit des betreffenden Begilinstigten fest.

Ist der Betrag der mit der Nichteinhaltung der GFP-Vorschriften durch den Mitgliedstaat
behafteten Ausgaben nicht genau zu quantifizieren, so kann die Kommission einen Pau-

schalsatz festlegen oder eine extrapolierte Finanzkorrektur geméf Absatz 4 vornehmen.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemal3 Artikel 126 delegierte Rechtsakte
zu erlassen, um die Kriterien zur Festsetzung der Hohe der vorzunehmenden
Finanzkorrektur und die Kriterien flir die Anwendung eines Pauschalsatzes oder einer

extrapolierten Finanzkorrektur festzulegen.

Artikel 106
Verfahren

Artikel 145 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 findet entsprechend Anwendung, wenn die

Kommission eine Finanzkorrektur geméf Artikel 105 dieser Verordnung vorschlagt.
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Kapitel VI

Begleitung, Bewertung, Information und Informationsaustausch

ABSCHNITT 1
EINRICHTUNG UND ZIELE EINES GEMEINSAMEN BEGLEIT- UND

BEWERTUNGSSYSTEMS

Artikel 107

Begleit- und Bewertungssystem

(1) Es wird ein gemeinsames Begleit- und Bewertungssystem fiir EMFF-Vorhaben mit
geteilter Mittelverwaltung eingerichtet, um die Leistung des EMFF zu messen. Um eine
wirksame Leistungsmessung zu gewihrleisten, wird die Kommission erméachtigt, dele-
gierte Rechtsakte gemal Artikel 126 zur Festlegung von Inhalt und Struktur dieses

Systems zu erlassen.

2) Die allgemeine Wirkung des EMFF wird im Verhiltnis zu den Prioritidten der Union nach

Artikel 6 betrachtet.

Die Kommission kann Durchfiihrungsrechtakte zur Festlegung einer Reihe von Indikatoren
fiir diese Prioritdten der Union erlassen. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemaf

dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Priifverfahren erlassen.
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3) Die Mitgliedstaaten iibermitteln der Kommission alle fiir die Begleitung und Bewertung
der betreffenden Maflnahmen erforderlichen Angaben. Die Kommission trigt dem
Datenbedarf und den Synergien zwischen potenziellen Datenquellen Rechnung, insbeson-
dere deren Nutzung fiir statistische Zwecke, soweit zutreffend. Die Kommission erlésst
Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften iiber die von den
Mitgliedstaaten zu libermittelnden Informationen sowie zu dem Datenbedarf und den
Synergien zwischen potenziellen Datenquellen. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden

gemil dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Priifverfahren erlassen.

(4) Die Kommission legt dem Européischen Parlament und dem Rat alle vier Jahre einen
Bericht iiber die Anwendung dieses Artikels vor. Der erste Bericht ist bis zum

31. Dezember 2017 vorzulegen.
Artikel 108
Ziele
Das gemeinsame Begleit— und Bewertungssystem zielt darauf ab,

a) die Fortschritte und das Erreichte der GFP und der IMP aufzuzeigen, die allgemeinen
Auswirkungen zu betrachten und die Wirksamkeit, Effizienz und Zweckdienlichkeit der

EMFF-Vorhaben zu bewerten;

b) einen Beitrag zu einer gezielteren Férderung der GFP und der IMP zu leisten;

c) einen gemeinsamen Lernprozess im Rahmen der Begleitung und der Bewertung zu unter-
stlitzen;

d) zuverldssige und faktenbasierte Bewertungen der EMFF-Vorhaben bereitzustellen, die in

die Entscheidungsfindung einflief3en.
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ABSCHNITT 2

TECHNISCHE BESTIMMUNGEN

Artikel 109

Gemeinsame Indikatoren

Das Begleit- und Bewertungssystem geméf Artikel 107 umfasst eine Liste gemeinsamer,
auf jedes operationelle Programm anwendbarer Indikatoren fiir die Ausgangssituation
sowie fiir die finanzielle Abwicklung, die Outputs und die Ergebnisse des operationellen

Programms, um die Aggregation von Daten auf Unionsebene zu erlauben.

Die gemeinsamen Indikatoren sind an die Etappenziele und Ziele gekniipft, die in den ope-
rationellen Programmen im Sinne der Prioritdten der Union geméaf Artikel 6 festgelegt
wurden. Diese gemeinsamen Indikatoren werden fiir die Leistungsiiberpriifung geméaf
Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 verwendet und erlauben eine
Beurteilung der Fortschritte, der Effektivitdt und der Effizienz der Politikumsetzung im

Vergleich zu den Zielen und Vorgaben auf Unions- und Programmebene.

Artikel 110

Elektronisches Informationssystem

Die wichtigsten fiir die Begleitung und Bewertung erforderlichen Angaben {iber die
Umsetzung des operationellen Programms,iiber jedes fiir eine Finanzierung ausgewéhlte
Vorhaben sowie {liber die abgeschlossenen Vorhaben, einschlieBlich der wichtigsten

Merkmale des Begiinstigten und des Projekts, werden elektronisch erfasst und gespeichert.
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(2) Die Kommission stellt sicher, dass ein angemessen gesichertes elektronisches System zur
Erfassung, Speicherung und Verwaltung der wichtigsten Angaben und zur Berichterstat-

tung tiber die Begleitung und Bewertung vorhanden ist.

Artikel 111

Bereitstellung von Informationen

Die Begiinstigten einer Unterstiitzung aus dem EMFF, einschlielich der FLAG, verpflichten sich,
der Verwaltungsbehorde und/oder den ernannten Bewertern oder anderen Stellen, auf die die
Ausiibung von Aufgaben an deren Stelle {ibertragen wurde, alle erforderlichen Daten und Angaben
zu iibermitteln, die eine Begleitung und Bewertung des operationellen Programms, insbesondere

hinsichtlich der Verwirklichung spezifischer Ziele und Prioritdten, ermdglichen.

ABSCHNITT 3

BEGLEITUNG

Artikel 112
Verfahren der Begleitung

(D) Die Verwaltungsbehorde gemial3 Artikel 97 dieser Verordnung und der Begleitausschuss
gemil Artikel 47 der Verordnung (EU) 1303/2013 begleiten die Qualitdt der Umsetzung

des Programms.

(2) Die Verwaltungsbehorde und der Begleitausschuss begleiten das operationelle Programm

anhand von Finanz-, Output- und Ergebnisindikatoren.
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Artikel 113

Aufgaben des Begleitausschusses

Zusitzlich zu den Aufgaben gemal Artikel 49 der Verordnung(EU) Nr. 1303/2013 {iberpriift der
Begleitausschuss, ob das operationelle Programm leistungsfahig ist und wirksam umgesetzt wird.

Zu diesem Zweck

a) wird er binnen sechs Monaten nach dem Beschluss iiber die Programmgenehmigung zu
den Kriterien fiir die Auswahl der finanzierten Vorhaben gehdrt und genehmigt diese; die

Auswabhlkriterien werden anhand der Erfordernisse der Programmplanung iiberpriift;

b) priift er die Tatigkeiten und den Output im Zusammenhang mit dem Bewertungsplan des
Programms;

c) priift er die Aktionen des Programms hinsichtlich der Erfiillung der spezifischen Ex-ante-
Konditionalitdten;

d) priift und genehmigt er die jahrlichen Durchfiihrungsberichte, bevor sie der Kommission

iibermittelt werden;

e) priift er die Mafinahmen zur Férderung der Gleichstellung von Ménnern und Frauen, der
Chancengleichheit und der Nichtdiskriminierung, einschlieBlich der Zugénglichkeit fiir

Personen mit einer Behinderung.

Der Begleitausschuss wird nicht zu den Arbeitspldnen fiir die Datenerhebung geméf Artikel 21
gehort.
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Artikel 114
Jéahrlicher Durchfiihrungsbericht

(D) Bis zum 31. Mai 2016 und bis zum 31. Mai jedes darauffolgenden Jahres bis einschlielich
2023 legen die Mitgliedstaat der Kommission einen jahrlichen Durchfiihrungsbericht {iber
die Durchfiihrung des operationellen Programms im vorhergehenden Kalenderjahr vor. Der
2016 vorgelegte Bericht bezieht sich auf die Kalenderjahre 2014 und 2015.

2) Zusitzlich zu den Regelungen des Artikels 50 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
enthalten die jahrlichen Durchfiihrungsberichte Folgendes:

a)  Informationen iiber finanzielle Verpflichtungen und Ausgaben je MalBnahme;

b) eine Zusammenfassung der hinsichtlich des Bewertungsplans durchgefiihrten Tétig-
keiten;

c) Informationen iiber die Malnahmen in Féllen von schweren Versto3en im Sinne des
Artikels 10 Absatz 1 dieser Verordnung und von Nichteinhaltung der Auflagen
geméil Artikel 10 Absatz 2 dieser Verordnung sowie iiber Abhilfemafnahmen,;

d) Informationen iiber ergriffene Maflnahmen zur Erfiillung von Artikel 41 Absatz 10
dieser Verordnung;

e) Informationen iiber ergriffene Mallnahmen zur Gewéhrleistung der Verdffentlichung
der Begiinstigten im Einklang mit Anhang V zu dieser Verordnung bzw. — fiir
natiirliche Personen — im Einklang mit den nationalem Recht, einschlieBlich der
anwendbaren Hochstgrenzen.
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3) Die Kommission Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften iiber das
Format und die Aufmachung der jahrlichen Durchfiihrungsberichte. Diese Durchfiihrungs-

rechtsakte werden gemél dem in Artikel 127Absatz 3 genannten Priifverfahren erlassen.

ABSCHNITT 4

BEWERTUNG

Artikel 115

Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung der Elemente, die in den
Ex-ante-Bewertungsberichten gemif Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
enthalten sein miissen, und zur Festlegung der Mindestanforderungen fiir den
Bewertungsplan gemal} Artikel 56 jener Verordnung. Diese Durchfiihrungsrechtsakte
werden gemif dem in Artikel 127 Absatz 3 dieser Verordnung genannten Priifverfahren

erlassen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Bewertungen dem geméf Artikel 107 ver-
einbarten gemeinsamen Begleit- und Bewertungssystem entsprechen, organisieren die
Erhebung und Sammlung der erforderlichen Daten und iibermitteln die verschiedenen aus

dem Begleitsystem stammenden Angaben an die Bewerter.

3) Die Bewertungsberichte werden von den Mitgliedstaaten im Internet und von der Kom-

mission auf der Website der Union zugénglich gemacht.
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Artikel 116

Ex-ante-Bewertung

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Ex-ante-Bewerter ab einem frithen Stadium an der Aus-
arbeitung des operationellen Programms, einschlieBlich der Durchfiihrung der Analyse gemél
Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a, der Ausarbeitung der Interventionslogik des Programms und der

Festlegung der Programmaziele beteiligt wird.

Artikel 117
Ex-post-Bewertung

Im Einklang mit Artikel 57 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erstellt die Kommission in enger

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einen Ex-post-Bewertungsbericht.

Artikel 118

Zusammenfassung der Bewertungen

Eine Zusammenfassung auf Unionsebene der Ex-ante- Bewertungsberichte wird unter Verant-
wortung der Kommission erstellt. Die Zusammenfassung der Bewertungsberichte muss spitestens

am 31. Dezember des Jahres fertiggestellt sein, das auf die Vorlage der Bewertungen folgt.
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ABSCHNITT 5

INFORMATION UND INFORMATIONSAUSTAUSCH

Artikel 119

Information und Publizitdt

Die Verwaltungsbehorde ist gemdf3 Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe b fiir Folgendes

zustindig:

a)

b)

d)

die Gewahrleistung der Einrichtung einer einzigen Website oder eines einzigen
Internetnetportals mit Informationen und Zugang zu dem operationellen Programm

in den Mitgliedstaaten;

die Unterrichtung potenzieller Begiinstigter iiber die Finanzierungsmoglichkeiten im

Rahmen des operationellen Programms;

die Bekanntmachung der Rolle und Leistungen des EMFF bei den Biirgerinnen und
Biirgern der Union durch Informations- und Kommunikationsmafnahmen zu den
Ergebnissen und Auswirkungen der Partnerschaftsabkommen, operationellen

Programme und Vorhaben;

die Gewdbhrleistung, dass eine Zusammenfassung der Ma3nahmen, die zur
Sicherstellung der Einhaltung der GFP-Vorschriften erstellt wurden, einschlieBlich
der Fille von Nichteinhaltung durch Mitgliedstaaten oder Begiinstigte, sowie der
erlassenen Abhilfemaflnahmen wie Finanzkorrekturen 6ffentlich verfiigbar gemacht

werden.
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(2) Zur Gewihrleistung der Transparenz in Bezug auf die Unterstiitzung aus dem EMFF
fiihren die Mitgliedstaaten eine Liste der Vorhaben im Dateiformat CSV oder XML, die
liber eine einzige Website oder ein einziges Internetportal zugénglich ist und in der alle

Vorhaben aufgefiihrt und das operationelle Programm zusammengefasst sind.
Die Liste der Vorhaben wird mindestens alle sechs Monate aktualisiert.

Die in der Liste aufzufithrenden Mindestinformationen tiber die Vorhaben, einschlieflich
der spezifischen Informationen {iber die MaBBnahmen geméal3 den Artikeln 26, 39, 47, 54
und 56, sind in Anhang V festgelegt.

3) Detaillierte Vorschriften zu den Informations- und PublizititsmaBnahmen fiir die Offent-
lichkeit und den InformationsmafBnahmen fiir Antragsteller und Begiinstigte sind in

Anhang V festgelegt.

4) Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung der technischen
Merkmale der Informations- und PublizititsmalBnahmen fiir die Vorhaben, Instruktionen
zur Erstellung des Logos und eine Definition der Standardfarben. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden gemil3 dem in Artikel 127 Absatz 2 genannten

Beratungsverfahren erlassen.
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TITEL VIII
DURCHFUHRUNG VON MASSNAHMEN IN DIREKTER
MITTELVERWALTUNG

Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 120

Geltungsbereich

Dieser Titel gilt fiir MaBnahmen, die gemaB Titel VI in direkter Mittelverwaltung finanziert

werden.
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Kapitel 11
Kontrolle

Artikel 121

Schutz der finanziellen Interessen der Europdischen Union

(D) Die Kommission ergreift die erforderlichen MaBnahmen, um sicherzustellen, dass bei der
Durchfiihrung der nach dieser Verordnung finanzierten Vorhaben die finanziellen
Interessen der Union durch geeignete PraventivmaBBnahmen gegen Betrug, Korruption und
sonstige rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und, sofern
UnregelmiBigkeiten festgestellt werden, durch Einziehung rechtsgrundlos gezahlter
Betrage sowie gegebenenfalls durch wirksame verhdltnisméfige und abschreckende

Sanktionen geschiitzt sind.

2) Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen
Begiinstigten, Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, die Unionsmittel erhalten haben,

Rechnungspriifungen sowohl anhand von Unterlagen und als auch vor Ort durchzufiihren.
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3)

(1

Das Europédische Amt fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF) kann geméf den Verfahren der
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Européischen Parlaments und des Rates' und
der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 bei allen direkt oder indirekt von
Unionsfinanzierung betroffenen Wirtschaftsteilnehmern Kontrollen und Uberpriifungen
vor Ort durchfiihren, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer
Finanzhilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder einem Vertrag in Bezug auf
Unterstiitzung durch die Union ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige

rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt.

Unbeschadet der Absétze 1 und 2 wird der Kommission, dem Rechnungshof und dem
OLAF in Kooperationsabkommen mit Drittstaaten und internationalen Organisationen, in
Finanzhilfevereinbarungen, Finanzhilfebeschliissen und Vertragen, die sich aus der
Durchfiihrung dieser Verordnung ergeben, ausdriicklich die Befugnis iibertragen,
entsprechend ihren jeweiligen Befugnissen die in diesen Absédtzen genannten

Rechnungspriifungen, Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort durchzufiihren.

Artikel 122
Priifungen

Beamte der Kommission und des Rechnungshofs oder ihre Vertreter konnen die im Rah-
men dieser Verordnung finanzierten Vorhaben jederzeit wéhrend eines Zeitraums von
maximal drei Jahren nach der Abschlusszahlung durch die Kommission einer Priifung vor
Ort unterziehen, die aufler in dringenden Féllen mindestens zehn Arbeitstage vorher anzu-

kiindigen ist.

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
11. September 2013 iiber die Untersuchungen des Europdischen Amtes fiir
Betrugsbekdmpfung (OLAF) und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des
Européischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des
Rates (ABI. L 248 vom 18.9.2013, S. 1).
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3)

4

(1

Beamte der Kommission und des Rechnungshofs oder ihre Vertreter, die ordnungsgemal
zur Durchfiihrung von Priifungen vor Ort erméchtigt sind, kdnnen die Biicher und alle
sonstigen Unterlagen, einschlieBlich der in elektronischer Form erstellten oder empfange-
nen und gespeicherten Dokumente, die sich auf die aufgrund dieser Verordnung finanzier-

ten Ausgaben beziehen, einschlieBlich der entsprechenden Metadaten, einsehen.

Die Priifbefugnisse gemil3 Absatz 2 lassen die Anwendung nationaler Bestimmungen
unberiihrt, nach denen bestimmte Amtshandlungen Bediensteten vorbehalten sind, die nach
nationalen Rechtsvorschriften hierzu eigens befugt sind. Insbesondere nehmen Beamte der
Kommission und des Rechnungshofs oder ihre Vertreter nicht an Durchsuchungen oder an
der Vernehmung von Personen im Rahmen des nationalen Rechts des betreffenden Mit-

gliedstaats teil. Sie haben jedoch Zugang zu den dabei gewonnenen Erkenntnissen.

Wird eine nach dieser Verordnung gewihrte finanzielle Unterstiitzung der Union
anschlieBend einem Dritten als Endbegiinstigtem zugewiesen, so legt der urspriingliche
Begiinstigte als Begiinstigter der finanziellen Unterstiitzung der Union der Kommission

alle einschldgigen Angaben iiber die Identitét dieses Endbegilinstigten vor.

Artikel 123

Aussetzung von Zahlungen, Kiirzung und Streichung der finanziellen Beteiligung

Gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass die Unionsmittel nicht nach den Anfor-
derungen dieser Verordnung oder eines anderen geltenden Unionsrechtsakts verwendet
wurden, so setzt sie die Begiinstigten hiervon in Kenntnis; diese verfiigen ab dem
Zeitpunkt der Unterrichtung iiber einen Monat, um der Kommission ihre Bemerkungen zu

ubermitteln.
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2

Antworten die Begiinstigten innerhalb der Frist nach Absatz 1 dieses Artikels nicht oder
werden ihre Bemerkungen als unzureichend betrachtet, so kiirzt oder streicht die
Kommission die gewiéhrte finanzielle Beteiligung oder setzt die Zahlungen aus. Alle
rechtsgrundlos gezahlten Betridge flieBen wieder in den Gesamthaushalt der Union zuriick.
Bei nicht fristgerechter Riickzahlung werden nach Mafigabe der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 966/2012 Verzugszinsen erhoben.

KAPITEL I11

Bewertung und Berichterstattung

Artikel 124

Bewertung

Die nach dieser Verordnung finanzierten Vorhaben werden regelméaBig tiberwacht, um ihre

Durchfiihrung zu verfolgen.

Die Kommission sorgt fiir eine regelméfige, unabhédngige und externe Bewertung der

finanzierten Vorhaben.

PE-CONS 20/1/14 REV 1 174

DE



Artikel 125

Berichterstattung
Die Kommission unterbreitet dem Europédischen Parlament und dem Rat

a) bis zum 31. Mérz 2017 einen Zwischenbewertungsbericht {iber die erzielten Ergebnisse
sowie die qualitativen und quantitativen Aspekte der Durchfiihrung der im Rahmen dieser

Verordnung finanzierten Vorhaben;

b) bis zum 31. August 2018 eine Mitteilung iiber die Fortsetzung der gemiR dieser Ver-

ordnung finanzierten Vorhaben.

TITEL IX
VERFAHRENSBESTIMMUNGEN

Artikel 126
Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem

Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemaf3 den Artikeln 10, 14, 32, 40, 41, 72,
102, 105, 107 und 129 wird der Kommission bis zum 31. Dezember 2020 iibertragen.
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)

(1

Die Befugnisiibertragung gemif den Artikeln 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 und 129
kann vom Européischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der
Beschluss iiber den Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem Beschluss angegebe-
nen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Verdffentlichung im Amtsblatt der Europadi-
schen Union oder zu einem in dem Beschluss iiber den Widerruf angegebenen spiteren
Zeitpunkt wirksam. Die Gtiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind,

wird von dem Beschluss tiber den Widerruf nicht bertihrt.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, libermittelt sie ihn gleichzeitig

dem Europdischen Parlament und dem Rat.

Ein delegierter Rechtsakt, der gemal3 den Artikeln 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 und
129 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Européische Parlament noch der Rat
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das
Europiische Parlament und den Rat Einwénde erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser
Frist das Européische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass
sie keine Einwénde erheben werden. Auf Initiative des Europdischen Parlaments oder des

Rates wird diese Frist um zwei Monate verléngert.

Artikel 127

Ausschussverfahren

Die Kommission wir von einem Ausschuss fiir den Europdischen Meeres- und
Fischereifonds unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der

Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.

Gibt der Ausschuss zu dem Entwurf eines gemél Artikel 95 Absatz 5 dieser Verordnung
zu erlassenden Durchfiihrungsrechtsakts keine Stellungnahme ab, so erlésst die
Kommission den im Entwurf vorgesehenen Durchfiihrungsrechtsakt nicht und Artikel 5

Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.

TITEL X
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 128
Aufhebung

(1) Unbeschadet des Artikels 129 Absatz 2 werden die Verordnungen (EG) 2328/2003, (EG)
Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006, (EG) Nr. 791/2007, (EU) Nr. 1255/2011 sowie
Artikel 103 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 mit Wirkung vom 1. Januar 2014

aufgehoben.

(2) Verweise auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Verweise auf die vorliegende
Verordnung.
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(1

2

3)

Artikel 129
Ubergangvorschriften

Um den Ubergang von den mit den Verordnungen (EG) Nr. 861/2006, (EG)

Nr. 1198/2006, (EG) Nr. 791/2007 und (EU) Nr. 1255/2011 festgelegten Stiitzungsrege-
lungen auf die mit der vorliegenden Verordnung festgelegten Regelungen zu erleichtern,
wird die Kommission erméchtigt, gemal Artikel 126 delegierte Rechtsakte zur Festlegung
der Bedingungen zu erlassen, unter denen die von der Kommission nach den genannten
Verordnungen genehmigte Unterstiitzung in die nach der vorliegenden Verordnung
gewihrte Unterstiitzung, einschlieBlich fiir technische Hilfe und die Ex-post-Bewertungen,

einbezogen werden kann.

Diese Verordnung beriihrt nicht die Fortsetzung oder Anderung, einschlieBlich vollstindi-
ger oder teilweiser Einstellung, der betroffenen Projekte bis zu ihrem Abschluss oder der
Unterstiitzung, die von der Kommission auf der Grundlage der Verordnungen (EG)

Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006, (EG) Nr. 791/2007 und (EU)
Nr. 1255/2011 sowie des Artikels 103 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 oder sonstiger
Rechtsvorschriften, die am 31. Dezember 2013 fiir eine solche Unterstiitzung galten,
genehmigt wurde; diese Rechtsgrundlagen gelten weiterhin fiir diese Projekte oder

Unterstiitzung.

Antrége, die gemél der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 gestellt wurden, bleiben giiltig.
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Artikel 130
Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union

in Kraft.

Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2014.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident
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ANHANG I

Spezifische Beihilfeintensitét

Art der Vorhaben Prozentpunkte
Bei Vorhaben im Rahmen der kleinen Kiistenfischerei mogliche Erhéhung um 30
Bei Vorhaben auf griechischen Inseln in Randlage und auf den kroatischen 35
Inseln Dugi Otok, Vis, Mljet und Lastovo mogliche Erhdhung um
Bei Vorhaben in Gebieten in dulerster Randlage mogliche Erh6hung um 35
Bei Vorhaben, die von Zusammenschliissen von Fischern oder anderen
kollektiven Begiinstigten auBBerhalb von Titel V Kapitel III durchgefiihrt werden, 10
mogliche Erhéhung um
Bei Vorhaben, die von Erzeugerorganisationen, Vereinigungen von
Erzeugerorganisationen oder Branchenverbdnden durchgefiihrt werden, mogliche 25
Erhéhung um
Bei Vorhaben gemiB Artikel 78 iiber die Uberwachung und Durchsetzung 30
mogliche Erhohung um
Bei Vorhaben gemiB Artikel 78 iiber die Uberwachung und Durchsetzung im 40
Zusammenhang mit der kleinen Kiistenfischerei mogliche Erh6hung um
Bei Vorhaben gemil3 Artikel 41 Absatz 2 beziiglich des Austauschs oder der 20
Modernisierung von Haupt- oder Hilfsmaschinen, erfolgt eine Kiirzung um
Bei Vorhaben, die von Unternehmen durchgefiihrt werden, die nicht unter die 20
Definition der KMU fallen, erfolgt eine Kiirzung um
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ANHANG 11

Jahrliche Aufteilung der Mittel fiir Verpflichtungen fiir den Zeitraum 2014-2020

Beschreibung Zeitraum 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Insgesamt
EMFF in geteilter | (2014-2020) | 788 060 689 | 798 128 031 | 805423 852 | 818478 098 | 837 523233 | 843250018 | 858 467 679 | 5749 331 600
Mittelverwaltung
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ANHANG 1T

Indikative Aufteilung der Mittel gemal3 Titel VI Kapitel I und II auf die in den Artikeln 82 und 85

aufgefithrten Ziele'

Ziele gemif Artikel 82:

1. Entwicklung und Umsetzung einer integrierten Entscheidungsfindung im Meeres- und
Kiistenbereich -5 %

2. Entwicklung sektoriibergreifender Initiativen — 33 %

3. Unterstiitzung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum, von Beschiftigung, Innovation und
neuen Technologien — 2 %

4. Forderung des Meeresumweltschutzes — 5 %

Ziele gemil Artikel 85:

1. Erhebung, Verwaltung und Verbreitung von wissenschaftlichen Empfehlungen im Rahmen
der GFP-11 %

2. Spezifische Uberwachungs- und Durchsetzungsmafinahmen im Rahmen der GFP — 19 %

3. Freiwillige Beitrige zu internationalen Organisationen —10 %

4. Beirdte und KommunikationsmaBBnahmen im Rahmen der GFP und der IMP -9 %

5. Marktuntersuchung, einschlieflich der ErschlieBung elektronischer Markte —6 %

Die Prozentpunkte finden auf den in Artikel 14 aufgefiihrten Betrag ohne die Zuweisung
nach Artikel 92 Anwendung
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ANHANG 1V

Spezifische ex-ante-Konditionalitdten

Spezifisches Ziel im Rahmen der Prioritét der
Union fiir EMFF/ Thematisches Ziel (TZ)

Ex-ante-Konditionalitét

Erflillungskriterien

EMFF-Prioritit:

1. Forderung einer 6kologisch nachhaltigen,
ressourcenschonenden, innovativen,
wettbewerbsfdahigen und wissensbasierten
Fischerei.

Spezifische Ziele: (a)-(f)

TZ3: Stiarkung der Wettbewerbsfahigkeit von
KMU, des Agrarsektors (beim ELER) und des
Fischerei- und Aquakultursektors (beim EMFF)

TZ6: Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie
Forderung der Ressourceneffizienz

TZ8: Forderung von nachhaltiger und
hochwertiger Beschiftigung und Unterstiitzung
der Mobilitét der Arbeitskrifte

Der Bericht tiber die Fangkapazitit gemif3
Artikel 22 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013
ist vorgelegt worden.

Der Bericht entspricht den von der Kommission
herausgegebenen gemeinsamen Leitlinien.

Die Fangkapazitit iibersteigt nicht die
Fangkapazititsobergrenzen geméfl Anhang I1
der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013
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Spezifisches Ziel im Rahmen der Prioritit der
Union fiir EMFF/ Thematisches Ziel (TZ)

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

EMFF-Prioritit:

2. Forderung einer dkologisch nachhaltigen,
ressourcenschonenden, innovativen,
wettbewerbsfahigen und wissensbasierten
Fischerei

Spezifische Ziele: (a), (b) und (c).

TZ3: Verbesserung der Wettbewerbstfahigkeit
von KMU, des Agrarsektors (fiir den ELER) und
des Fischerei- und Aquakultursektors (fiir den
EMFF)

TZ6: Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie
Forderung der Ressourceneffizienz

TZ8: Forderung von nachhaltiger und
hochwertiger Beschiftigung und Unterstiitzung
der Mobilitét der Arbeitskrifte

Erstellung eines mehrjdhrigen nationalen
Strategieplans fiir Aquakultur gemiB Artikel 34
der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 bis 2014.

Ein mehrjahriger nationaler Strategieplan fiir
Aquakultur wird der Kommission spétestens am
Tag der Ubermittlung des operationellen
Programms vorgelegt.

Das operationelle Programm umfasst
Informationen iiber die Komplementaritit mit
dem mehrjdhrigen nationalen Strategieplan fiir
Aquakultur.
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Spezifisches Ziel im Rahmen der Prioritit der
Union fiir EMFF/ Thematisches Ziel (TZ)

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

EMFF-Prioritit:
3. Unterstlitzung der Durchfiihrung der GFP
Spezifisches Ziel: a)

TZ6: Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie
Forderung der Ressourceneffizienz

Administrative Kapazitdt: Die administrative
Kapazitdt zur Erfiillung der Datenanforderungen
fiir das Fischereimanagement gemal Artikel 25
der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 und
Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 ist
vorhanden.

Beschreibung der administrativen Kapazitat fiir
die Ausarbeitung und Anwendung eines
mehrjihrigen Programms fiir die
Datenerhebung, vom STECF zu tiberpriifen und
von der Kommission zu genehmigen.

Beschreibung der administrativen Kapazitit fiir
die Ausarbeitung und Umsetzung eines
Arbeitsprogramms fiir die Datenerhebung, vom
STECEF zu {iberpriifen und von der Kommission
zu genehmigen.

Beschreibung der personellen Ausstattung fiir
bilaterale und multilaterale Vereinbarungen mit
anderen Mitgliedstaaten, wenn die Arbeiten zur
Erflillung der Auflagen fiir die Datenerhebung
geteilt werden.
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Spezifisches Ziel im Rahmen der Prioritit der
Union fiir EMFF/ Thematisches Ziel (TZ)

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

EMFF-Prioritit:
3. Unterstlitzung der Durchfiihrung der GFP
Spezifisches Ziel: b)

TZ6: Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie
Forderung der Ressourceneffizienz

Administrative Kapazitdt: Die administrative
Kapazitdt fiir die Umsetzung einer Kontroll-,
-Uberwachungs- und -Durchsetzungsregelung
der Union gemdl Artikel 36 der Verordnung
(EU) Nr. 1380/2013, weiter ausgefiihrt in der

Verordnung (EG) Nr. 1224/20009, ist vorhanden.

Insbesondere ist Folgendes vorgesehen:

Beschreibung der administrativen Kapazitit fiir
die Ausarbeitung und Umsetzung des
Abschnitts des operationellen Programms, der
das nationale Kontrollfinanzierungsprogramm
2014-2020 betrifft, gemil Artikel 18 Absatz 1
Buchstabe o.

Beschreibung der administrativen Kapazitit fiir
die Ausarbeitung und Umsetzung des nationalen
Kontrollprogramms flir mehrjéhrige Pléne
gemél Artikel 46 der Verordnung (EG)

Nr. 1244/2009).

Beschreibung der administrativen Kapazitat fiir
die Ausarbeitung und Umsetzung eines gemein-
samen Kontrollprogramms, das mit anderen

Mitgliedstaaten entwickelt werden kann gemal3
Artikel 94 der Verordnung (EG) Nr. 1244/2009.
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Spezifisches Ziel im Rahmen der Prioritit der
Union fiir EMFF/ Thematisches Ziel (TZ)

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

Beschreibung der administrativen Kapazitat fiir
die Ausarbeitung und Umsetzung der
spezifischen Kontroll- und
Inspektionsprogramme gemall Artikel 95 der
Verordnung (EG) Nr. 1244/2009.

Beschreibung der administrativen Kapazitit fiir
die Anwendung eines Systems wirksamer,
verhéltnisméiBiger und abschreckender
Sanktionen bei schweren Verstof3en gemal
Artikel 90 der Verordnung (EG) Nr. 1244/20009.

Beschreibung der administrativen Kapazitat fiir
die Anwendung eines Punktesystems bei
schweren VerstoB3en gemall Artikel 92 der
Verordnung (EG) Nr. 1244/20009.
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ANHANG V

Information und Kommunikation tiber die Unterstiitzung aus dem EMFF

1. Liste der Vorhaben

Die Liste der Vorhaben nach Artikel 119 soll in zumindest einer der Amtssprachen des

Mitgliedstaats Felder fiir folgende Angaben enthalten:

— Name des Begiinstigten (Nennung ausschlieBlich von juristischen Personen

und natiirlichen Personen im Einklang mit dem nationalen Recht)

— Kennnummer im Fischereiflottenregister der Gemeinschaft (CFR) gemal3
Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 26/2004 (nur auszufiillen, wenn das

Vorhaben mit einem Fischereifahrzeug verbunden ist);
— Bezeichnung des Vorhabens;
— Zusammenfassung des Vorhabens;
— Datum des Beginns des Vorhabens;

— Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtliches Datum des Abschlusses

der konkreten Arbeiten oder der vollstandigen Durchfiihrung des Vorhabens);
— Gesamtbetrag der forderfahigen Ausgaben des Vorhabens;

— Betrag der Unionsbeteiligung;
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- Postleitzahl des Vorhabens;

- Land;

— Bezeichnung der Prioritét der Union;

—  Datum der letzten Aktualisierung der Liste der Vorhaben.
2. Informations- und PublizititsmaBnahmen fiir die Offentlichkeit

(1) Der Mitgliedstaat stellt sicher, dass mit den Informations- und PublizitdtsmaBBnahmen
durch den Einsatz verschiedener Kommunikationsformen und -verfahren auf der

geeigneten Ebene eine moglichst breite Medienberichterstattung angestrebt wird.

(2) Dem Mitgliedstaat obliegt es, zumindest die nachstehenden Informations- und

PublizititsmaBBnahmen zu organisieren:

a)  eine grofere InformationsmafBnahme anldsslich des Anlaufens des opera-

tionellen Programms;

b)  mindestens zwei Mal wihrend des Programmplanungszeitraums eine grof3ere
Informationsmafinahme, durch die auf die Finanzierungsmoglichkeiten und die
verfolgten Strategien aufmerksam gemacht wird und mit der die mit dem

operationellen Programm erzielten Erfolge vorgestellt werden;
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d)

g)

h)

Prisentation der Flagge oder gegebenenfalls des Emblems der Union vor jeder
Verwaltungsbehdrde oder an einer anderen fiir die Offentlichkeit gut sichtbaren

Stelle an deren Standort;
elektronische Verdffentlichung der Liste der Vorhaben nach Abschnitt 1;

Nennung von Beispielen fiir Vorhaben fiir jedes operationelle Programm auf
der einzigen Website oder der iiber das Internetportal der einzigen Website
zuginglichen Website des operationellen Programms; die Beispiele sollten in
einer weit verbreiteten Amtssprache der Union, bei der es sich nicht um die
Amtssprache oder eine der Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats

handeln darf, gehalten sein;

Sicherstellung, dass ein Teil der einzigen Website fiir eine kurze

Zusammenfassung der Innovations- und Okoinnovationsvorhaben bestimmt ist;

Aktualisierung der Informationen, die iiber die Durchfiihrung des opera-
tionellen Programms sowie die wichtigsten damit erzielten Erfolge auf der
einzigen Website oder der {liber das Internetportal der einzigen Website

zuginglichen Website des operationellen Programms eingestellt sind;

Gewihrleistung, dass eine Zusammenfassung der Maflnahmen, mit denen die
Einhaltung der GFP-Vorschriften sichergestellt wird, einschlieBlich der Fille
der Nichteinhaltung durch Mitgliedstaaten oder Begiinstigte, sowie der
erlassenen AbhilfemaBnahmen wie Finanzkorrekturen offentlich verfligbar

gemacht wird.
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3)

Die Verwaltungsbehorde bezieht entsprechend den nationalen Rechtsvorschriften
und Gepflogenheiten die nachstehenden Stellen in die Informations- und

PublizitaitsmaBnahmen ein:
a)  diein Artikel 5 der Verordnung(EU) Nr. 1303/2013 genannten Partner;

b) Informationszentren der Union sowie Vertretungen der Kommission in den

Mitgliedstaaten;
¢)  Bildungs- und Forschungseinrichtungen.

Durch diese Stellen sollen die in Artikel 119 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten

Informationen weite Verbreitung finden.

3. Informationsmafnahmen fiir potenzielle Begiinstigte und fiir Beglinstigte

3.1.

InformationsmaBBnahmen fiir potenzielle Begiinstigte

(1) Die Verwaltungsbehorde stellt sicher, dass moglichst viele potenzielle
Begiinstigte und alle Interessentrdger liber die mit dem operationellen
Programm verfolgten Ziele und die vom EMFF gebotenen

Finanzierungsmoglichkeiten informiert werden.

(2) Die Verwaltungsbehorde stellt sicher, dass potenzielle Begiinstigte zumindest

iber Folgendes informiert werden:

a)  die Bedingungen, die zu erfiillen sind, damit Ausgaben fiir eine Forde-

rung im Rahmen eines operationellen Programms in Frage kommen;
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3.2.

b)

eine Beschreibung der Zuldssigkeitskriterien flir die Antridge, der Verfah-

ren zur Priifung der Finanzierungsantrige und der betreffenden Fristen;
die Kriterien fiir die Auswahl der zu unterstiitzenden Vorhaben;

die Ansprechpartner auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, die

iber die operationellen Programme Auskunft geben konnen;

in den Antragen sollten Kommunikationsaktivititen vorgeschlagen wer-
den, die in einem angemessenen Verhéltnis zum Umfang des Vorhabens
stehen und mit denen die Offentlichkeit iiber die mit dem Vorhaben ver-
folgten Ziele und die dafiir von der Union gewéhrte Unterstiitzung infor-

miert wird.

InformationsmafBnahmen fiir Beglinstigte

Die Verwaltungsbehorde unterrichtet die Begiinstigten dariiber, dass sie sich mit der

Annahme der Finanzierung mit der Aufnahme in die nach Artikel 119 Absatz 2

verOffentlichte Liste der Vorhaben einverstanden erklaren.
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	1. "gemeinsamer Informationsraum" (CISE) ein dezentral verwaltetes Netz von Systemen für den Informationsaustausch zwischen Nutzern zur Verbesserung des Situationsbewusstseins bei Aktivitäten auf See;
	2. "sektorübergreifende Vorhaben" diejenigen Initiativen, die verschiedenen Sektoren und/oder Politikfeldern gemeinsam zugute kommen, wie im AEUV vorgesehen, und die über Maßnahmen ausschließlich innerhalb einzelner Politikbereiche nicht vollständig ...
	3. "elektronisches Aufzeichnungs- und Meldesystem" (ERS) ein System, mit dem Daten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 elektronisch erfasst und gemeldet werden;
	4. "Europäisches Meeresbeobachtungs- und Meeresdatennetz" ein Netz, das einschlägige nationale Meeresbeobachtungs- und Meeresdatenprogramme in einem gemeinsamen, allgemein zugänglichen europäischen Fundus zusammenführt;
	5. "Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiet" ein vom Mitgliedstaat als solches ausgewiesenes Gebiet, das an einem Meeres-, Fluss- oder Seeufer liegt oder Teiche oder ein Flusseinzugsgebiet umfasst und einen hohen Grad an Beschäftigung in der Fischere...
	6. "Fischer" Personen, die vom Mitgliedstaat anerkannte kommerzielle Fangtätigkeiten ausüben;
	7. "Binnenfischerei" in Binnengewässern kommerziell betriebene Fangtätigkeiten mit Booten oder anderem Gerät, auch mit Gerät, das für die Eisfischerei eingesetzt wird;
	8. "integriertes Küstenzonenmanagement" die Strategien und Maßnahmen, wie sie in der Empfehlung 2002/413/EG des Europäischen Parlaments und des Rates18F  ausgeführt sind;
	9. "integriertes meerespolitisches Handeln" die koordinierte Gestaltung aller Politikbereiche auf Unionsebene, die Ozeane, Meere und Küstenregionen berühren;
	10. "integrierte Meerespolitik" (IMP) eine Unionspolitik mit dem Ziel, über abgestimmte meeresbezogene politische Maßnahmen und einschlägige Formen internationaler Zusammenarbeit eine koordinierte, schlüssige Entscheidungsfindung im Interesse einer op...
	11. "integrierte Meeresüberwachung" (IMS) eine Unionsinitiative zur Steigerung der Effizienz und Leistungsfähigkeit bei der Überwachung der europäischen Meere durch Informationsaustausch sowie sektoren- und grenzübergreifende Zusammenarbeit;
	12. "maritime Raumordnung" einen Prozess, bei dem die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur Verwirklichung ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Ziele menschliche Aktivitäten in Meeresgegenden analysieren und organisieren;
	13. "Maßnahme" ein Bündel von Vorhaben;
	14. "kleine Küstenfischerei" den Fischfang mit Fischereifahrzeugen mit einer Länge über alles von weniger als 12 m und ohne Schleppgerät gemäß Tabelle 3 in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 26/2004 der Kommission19F ;
	15. "ausschließlich in Binnengewässern eingesetzte Boote" Boote, mit denen kommerzieller Fischfang in Binnengewässern betrieben wird und die nicht im Fischereiflottenregister der Union geführt werden.
	a) Verringerung der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeresumwelt, einschließlich der Vermeidung und Verringerung unerwünschter Fänge, soweit dies möglich ist;
	b) Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität und der Ökosysteme;
	c) Sicherstellung eines Gleichgewichts zwischen Fangkapazitäten und verfügbaren Fangmöglichkeiten;
	d) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Fischereibetriebe, einschließlich der Flotten der kleinen Küstenfischerei, sowie Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen;
	e) Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation, einschließlich der Steigerung der Energieeffizienz, und Wissenstransfer;
	f) Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten und lebenslanges Lernen.
	a) Förderung von technologischem Fortschritt, Innovation und Wissenstransfer;
	b) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der Aquakulturbetriebe, einschließlich der Verbesserung der Sicherheit und der Arbeitsbedingungen insbesondere in KMU;
	c) Schutz und Wiederherstellung der aquatischen Biodiversität, Stärkung der aquakulturrelevanten Ökosysteme und Förderung einer ressourcenschonenden Aquakultur;
	d) Förderung einer Aquakultur mit einem hohen Grad an Umweltschutz, Förderung von Tiergesundheit und Tierschutz sowie öffentlicher Gesundheit und Sicherheit;
	e) Entwicklung der Berufsausbildung, Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten und lebenslanges Lernen.
	a) Verbesserung und Bereitstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie Verbesserung der Erhebung und Verwaltung von Daten;
	b) Unterstützung der Begleitung, Kontrolle und Durchsetzung der Vorschriften, hierdurch Ausbau der institutionellen Kapazitäten und einer effizienten öffentlichen Verwaltung, ohne dass ein größerer Verwaltungsaufwand entsteht;
	a) Verbesserung der Organisation der Märkte für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse;
	b) Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und Vermarktung;
	a) einen schweren Verstoß gemäß Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates20F  oder Artikel 90 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 begangen hat;
	b) am Betrieb, am Management oder am Besitz von Fischereifahrzeugen beteiligt ist, die auf der Unionsliste von IUU-Schiffen gemäß Artikel 40 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 geführt werden, oder am Besitz von Schiffen, die unter der Flagge e...
	c) schwere Verstöße gegen die GFP-Vorschriften im Sinne anderer Gesetzgebung des Europäischen Parlaments und des Rates begangen hat; oder
	d) eine der in Artikel 3 und 4 der Richtlinie 2008/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates21F  genannten Straftaten begangen hat, wenn der Antrag auf Unterstützung im Rahmen von Titel V Kapitel II dieser Verordnung gestellt wird.
	a) den in den Absätzen 1 und 3 dieses Artikels genannten Zeitraum in angemessenem Verhältnis zu der Art, Schwere, Dauer und Wiederholung des schwerwiegenden Verstoßes, der Straftat oder des Betruges festzulegen, der jedoch mindestens ein Jahr beträgt;
	b) Beginn und Ende des in den Absätzen 1 und 3 dieses Artikels genannten Zeitraums festzulegen.
	Für die Zwecke von Unterabsatz 1 stellt ein Mitgliedstaat auf Antrag eines anderen Mitgliedstaats die Informationen aus seiner nationalen Verstoßkartei nach Artikel 93 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zur Verfügung.
	a) 6 450 000 EUR für die Azoren und Madeira;
	b) 8 700 000 EUR für die Kanarischen Inseln;
	c) 12 350 000 EUR für die in Artikel 349 AEUV genannten französischen Gebiete in äußerster Randlage.
	a) in Bezug auf Titel V, mit Ausnahme der Artikel 76 und 77:
	i) Beschäftigungsniveau im Fischerei-, Meeres- und Süßwasseraquakultursektor, einschließlich in dem damit verbundenen Verarbeitungssektor;
	ii) Produktionsniveau im Fischerei-, Meeres- und Süßwasseraquakultursektor; einschließlich in dem damit verbundenen Verarbeitungssektor; und
	iii) Anteil der Fangflotte der kleinen Küstenfischerei an der Gesamtfischereiflotte;

	b) in Bezug auf die Artikel 76 und 77:
	i) Ausmaß der Kontrollaufgaben des betreffenden Mitgliedstaats, das unter Berücksichtigung der Größe der nationalen Fischereiflotte und der Größe des zu überwachenden Meeresgebiets, der Anlandemenge und des Werts der Einfuhren aus Drittländern festges...
	ii) verfügbare Kontrollmittel im Verhältnis zum Ausmaß der Kontrollaufgaben des Mitgliedstaats, die unter Berücksichtigung der Anzahl der Kontrollen auf See und der Inspektionen bei der Anlandung festgestellt werden;
	iii) Ausmaß der Datenerhebungsaufgaben des betreffenden Mitgliedstaats, das unter Berücksichtigung der Größe der nationalen Fischereiflotte, der Anlandemenge und des Umfangs der Aquakulturerzeugung, des Umfangs wissenschaftlicher Begleitaktivitäten au...
	iv) verfügbare Mittel zur Datenerhebung im Verhältnis zum Ausmaß der Datenerhebungsaufgaben des Mitgliedstaats, die unter Berücksichtigung der erforderlichen Humanressourcen und technischen Mittel für die Durchführung des nationalen Beprobungsprogram...

	c) in Bezug auf sämtliche Maßnahmen die historischen Mittelzuteilungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 und die historische Mittelausschöpfung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 861/2006.
	a) eine Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren der Situation und die Feststellung des Bedarfs des unter das Programm fallenden geografischen Gebiets, gegebenenfalls einschließlich der Meeresbecken.
	Die Analyse geht von den in Artikel 6 dieser Verordnung bestimmten einschlägigen Prioritäten der Union aus und steht gegebenenfalls im Einklang mit dem mehrjährigen nationalen Strategieplan für die Aquakultur gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) Nr. 1...

	b) eine Beschreibung der Strategie im Sinne des Artikels 27 der Verordnung (EU) Nr.1303/2013, aus der hervorgeht, dass
	i) für jede in dem Programm berücksichtigte Priorität der Union auf Grundlage der gemeinsamen Ergebnisindikatoren nach Artikel 109 dieser Verordnung angemessene Ziele festgelegt wurden;
	ii) sich die Auswahl der entsprechenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen der Ex-ante-Bewertung und der in Buchstabe a dieses Absatzes genannten Analyse logisch aus den einzelnen für das Programm ausgewählten Prioritäten der Uni...
	iii) die Aufteilung der Finanzmittel auf die im Programm berücksichtigten Prioritäten der Union im Hinblick auf die festgelegten Ziele gerechtfertigt und angemessenen ist;

	c) gegebenenfalls die besonderen Erfordernisse der mit der Richtlinie 92/43/EWG des Rates24F  eingerichteten Natura-2000-Gebiete und den Beitrag, den das Programm zur Einrichtung eines kohärenten Netzes von Bestandsauffüllungsgebieten nach Artikel 8 ...
	d) eine Bewertung der spezifischen Ex-ante-Konditionalitäten gemäß Artikel 9 und Anhang IV dieser Verordnung und erforderlichenfalls der Aktionen gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013;
	e) eine Beschreibung des Leistungsrahmens im Sinne des Artikels 22 und des Anhangs II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013;
	f) eine nach Prioritäten der Union geordnete Liste der ausgewählten Maßnahmen;
	g) eine Liste der Kriterien für die Auswahl der Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiete gemäß Titel V Kapitel III;
	h) eine Liste der Auswahlkriterien für die auf örtlicher Ebene betriebenen Strategien für die lokale Entwicklung gemäß Titel V Kapitel III;
	i) in Mitgliedstaaten, in denen mehr als 1 000 Schiffe als Fischereifahrzeuge der kleinen Küstenfischerei gelten, einen Aktionsplan für die Entwicklung, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der kleinen Küstenfischerei;
	j) die Bewertungsanforderungen und den Bewertungsplan gemäß Artikel 56 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sowie die Maßnahmen, die zur Deckung des festgestellten Bedarfs zu ergreifen sind;
	k) einen Finanzplan, der unter Berücksichtigung von Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und im Einklang mit dem in Artikel 16 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Durchführungsrechtsakt der Kommission erstellt wird und Folgendes ein...
	i) eine Tabelle, in der für jedes Jahr der vorgesehene Gesamtbetrag der EMFF-Beteiligung angegeben ist;
	ii) eine Tabelle, in der die Beträge der EMFF-Beteiligung und die geltenden Kofinanzierungssätze nach Maßgabe der Prioritäten der Union nach Artikel 6 dieser Verordnung und die technische Hilfe angegeben sind: Abweichend von der allgemeinen Regel nac...

	l) Angaben zur Komplementarität und Koordinierung mit dem ESI-Fonds und anderen einschlägigen Finanzierungsinstrumenten der Union und der Mitgliedstaaten;
	m) Regelungen zur Umsetzung des operationellen Programms einschließlich
	i) der Benennung der in Artikel 123 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vorgesehenen Behörden und informationshalber eine Kurzbeschreibung des Verwaltungs- und Kontrollsystems;
	ii) einer Beschreibung der Rolle, die die FLAG, die Verwaltungsbehörde oder die bezeichnete Stelle jeweils bei der Durchführung der mit der auf örtlicher Ebene betriebenen Strategie für die lokale Entwicklung verbundenen Aufgaben spielen;
	iii) einer Beschreibung der Begleit- und Bewertungsverfahren sowie der allgemeinen Zusammensetzung des Begleitausschusses gemäß Artikel 48 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013;
	iv) der Bestimmungen, die eine angemessene Publizität für das Programm gemäß Artikel 119 dieser Verordnung gewährleisten;

	n) eine Liste der in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Partner und die Ergebnisse der Konsultation dieser Partner;
	o) für die stärkere Durchsetzung der Vorschriften durch Überwachung gemäß Artikel 6 Nummer 3 Buchstabe b und im Einklang mit den von der Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 3 festgelegten konkreten Prioritäten:
	i) ein Verzeichnis der Stellen, die die Überwachung, Inspektionen und Durchsetzungsmaßnahmen durchführen, und eine kurze Beschreibung ihrer personellen und finanziellen Mittelausstattung für Fischereiüberwachungs-, Inspektions- und Durchsetzungszweck...
	ii) allgemeine Zielvorgaben für die vorgesehenen Überwachungsmaßnahmen unter Zugrundelegung gemeinsamer, nach Artikel 109 festgesetzter Indikatoren;
	iii) spezifische Ziele, die im Einklang mit den in Artikel 6 genannten Prioritäten der Union zu erreichen sind und genaue Angaben nach Art der Vorhaben für den gesamten Programmplanungszeitraum;

	p) für die Datenerhebung im Interesse eines nachhaltigen Fischereimanagements gemäß Artikel 6 Nummer 3 Buchstabe a und im Einklang mit dem mehrjährigen Programm der Union gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 199/2008:
	i) eine Beschreibung der Tätigkeiten zum Zwecke der Datenerhebung im Einklang mit Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013;
	ii) eine Beschreibung der Methoden der Datenspeicherung, der Datenverwaltung und der Datennutzung;
	iii) eine Beschreibung der Kapazität für ein effizientes Finanz- und Verwaltungsmanagement der erhobenen Daten.

	Der in Buchstabe p genannte Abschnitt des operationellen Programms wird im Einklang mit Artikel 21 dieser Verordnung ergänzt.
	a) die Genehmigung der operationellen Programme;
	b) die Vorlage und Genehmigung von Änderungen der operationellen Programme, einschließlich ihres Inkrafttretens und der Häufigkeit ihrer Vorlage während des Programmplanungszeitraums;
	c) die Vorlage und Genehmigung von Änderungen gemäß Artikel 20 Absatz 3;
	d) die Vorlage der Arbeitspläne für die Datenerhebung.
	Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.
	a) eine Übertragung von Mitteln zwischen Prioritäten der Union, vorausgesetzt, dass die übertragenen Mittel 10 % des für die betreffende Priorität der Union vorgesehenen Betrags nicht überschreiten;
	b) die Einführung oder Abschaffung von Maßnahmen oder Arten relevanter Vorhaben sowie diesbezügliche Informationen und Indikatoren;
	c) Änderungen in der Beschreibung von Maßnahmen, einschließlich Änderungen der Voraussetzungen für die Förderfähigkeit;
	d) Änderungen nach Artikel 20 Absatz 3 sowie sonstige Änderungen des in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe n genannten Abschnitts des operationellen Programms.
	a) eine Beschreibung der zu finanzierenden Aktivitäten, und die mit jeder Aktivität angestrebten Ziele, die mit den Zielen gemäß den Artikeln 82 und 85 in Einklang stehen müssen. Außerdem enthält es den für jede Aktivität veranschlagten Betrag, einen...
	b) bei Finanzhilfen und verwandten Maßnahmen die maßgeblichen Bewertungskriterien, die so festgesetzt werden, dass die Ziele der operationellen Programme und die höchstmöglichen Kofinanzierungssätze optimal erreicht werden können.
	a) 6 000 000 EUR oder
	b) 15 % der gesamten finanziellen Unterstützung der Union, die der Mitgliedstaat für die Prioritäten der Union nach Artikel 6 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 5 ausweist.
	a) Machbarkeitsstudien und Beratungsdienste zur Beurteilung der Realisierbarkeit von Projekten, die für eine Unterstützung unter diesem Kapitel in Betracht kommen könnten;
	b) fachliche Beratungsleistungen über die ökologische Nachhaltigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Beschränkung und – wenn möglich – Beseitigung der negativen Auswirkungen der Fischereitätigkeiten auf Meeres-, Land- und Süßwasserökosysteme;
	c) fachliche Beratungsleistungen zu Geschäfts- und Vermarktungsstrategien.
	a) die Einrichtung von Netzwerken, Partnerschaftsabkommen oder Vereinigungen zwischen einer oder mehreren unabhängigen wissenschaftlichen Einrichtungen und Fischern oder einem oder mehreren Zusammenschlüssen von Fischern, an denen sich technische Einr...
	b) die Arbeit im Rahmen der unter Buchstabe a genannten Netzwerke, Partnerschaftsabkommen oder Vereinigungen;
	a) berufliche Schulung, lebenslanges Lernen, gemeinsame Projekte, die Verbreitung wirtschaftlicher, technischer, regulatorischer oder wissenschaftlicher Kenntnisse und innovativer Praktiken sowie der Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten, insbesonder...
	b) Vernetzung und Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken zwischen einzelnen Akteuren, einschließlich Organisationen zur Förderung der Chancengleichheit von Männern und Frauen, die Förderung der Rolle der Frauen in von der Fischerei geprägt...
	c) der soziale Dialog auf Unions-, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene unter Einbeziehung von Fischern, Sozialpartnern und anderen einschlägigen Interessengruppen.
	a) für die Entwicklung ihrer neuen Tätigkeit einen Geschäftsplan vorlegen;
	b) über angemessene Berufsqualifikationen verfügen, die im Rahmen von gemäß Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe a finanzierten Vorhaben erworben werden können.
	a) eine Länge über alles von weniger als 24 m hat;
	b) für den Fischfang auf See ausgerüstet ist;
	c) zwischen fünf und 30 Jahre als ist und
	d) zu einem Flottensegment gehört, das nach dem Bericht über die Flottenkapazität gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 in einem ausgewogenen Verhältnis zu den verfügbaren Fangmöglichkeiten dieses Segments steht.
	a) bei Umsetzung von Kommissionmaßnahmen oder Sofortmaßnahmen der Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 12 und 13 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 oder Bestandserhaltungsmaßnahmen gemäß Artikel 7 jener Verordnung, einschließlich biologisch begründeter ...
	b) bei der Nichtverlängerung von nachhaltigen partnerschaftlichen Fischereiabkommen oder von Protokollen zu solchen Abkommen;
	c) wenn die vorübergehende Einstellung in einem Bewirtschaftungsplan gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates26F  oder einem Mehrjahresplan gemäß den Artikeln 9 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 vorgesehen ist, sofern nach wissenschaf...
	a) Eignern von Fischereifahrzeugen der Union, deren Schiffe als aktive Schiffe registriert sind und die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 120 Tage Fangtätigkeiten auf See ausgeübt haben...
	b) Fischern, die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 120 Tage auf See an Bord eines von der vorübergehenden Einstellung betroffenen Fischereifahrzeugs der Union gearbeitet haben.
	a) dieses Abwracken im operationellen Programm nach Artikel 18 festgelegt ist und
	b) die endgültige Einstellung als Instrument eines Aktionsplans gemäß Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 vorgesehen ist, der darlegt, dass kein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Flottensegment und den verfügbaren Fangmöglichkeite...
	a) Eignern von Fischereifahrzeugen der Union, deren Schiffe als aktive Schiffe registriert sind und die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 90 Tage Fangtätigkeiten auf See ausgeübt haben,...
	b) Fischern, die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 90 Tage pro Jahr auf See an Bord eines von der endgültigen Einstellung betroffenen Fischereifahrzeugs der Union gearbeitet haben.
	Zur Wahrung des maritimen Erbes kann zudem im Falle von traditionellen hölzernen Schiffen Unterstützung zur endgültigen Einstellung der Fangtätigkeit ohne Abwracken gewährt werden, wenn diese Schiffe im Rahmen der Wahrung des maritimen Erbes an Land b...
	a) von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats nach nationalem Recht zugelassen worden sein;
	b) bei den Einzahlungen in und Auszahlungen aus dem Fonds ein transparentes Vorgehen aufzeigen und
	c) klare Regeln haben für die Zuweisung der Verantwortung für etwaige Schulden.
	a) die Planung, die Entwicklung und die Begleitung der technischen und administrativen Mittel für die Entwicklung und die Durchführung der Bestandserhaltungsmaßnahmen und für die Regionalisierung;
	b) die Beteiligung interessierter Kreise sowie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten an der Planung und Durchführung von Bestandserhaltungsmaßnahmen und der Regionalisierung.
	a) Investitionen in Ausrüstungen zur Verbesserung der Größen- oder Artenselektivität von Fanggerät;
	b) Investitionen an Bord oder in Ausrüstungen für den Ausschluss von Rückwürfen durch die Vermeidung und Verringerung unerwünschter Beifänge bei kommerziellen Beständen oder für die Behandlung unerwünschter Fänge, die nach Maßgabe des Artikels 15 de...
	c) Investitionen in Ausrüstungen zur Beschränkung und, wenn möglich, zum Ausschluss der physischen und biologischen Folgen des Fischfangs auf das Ökosystem oder den Meeresboden;
	d) Investitionen in Ausrüstungen zum Schutz der Fanggeräte und der Fänge vor Säugetieren und Vögeln, die unter dem Schutz der Richtlinie 92/43/EWG des Rates oder der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates27F  stehen, sofern...
	a) Eignern von Fischereifahrzeugen der Union, deren Schiffe als aktive Schiffe registriert sind und die in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 60 Tage Fangtätigkeiten auf See ausgeübt haben;
	b) Fischern, die Eigner des zu ersetzenden Geräts sind und in den beiden letzten Kalenderjahren vor dem Tag der Stellung des Unterstützungsantrags mindestens 60 Tage an Bord eines Fischereifahrzeugs der Union gearbeitet haben;
	c) vom Mitgliedstaat anerkannten Zusammenschlüssen von Fischern.
	a) die von Fischern durchgeführte Säuberung der Meere von Abfällen, etwa durch Einsammeln von verloren gegangenem Fanggerät oder von Meeresmüll;
	b) die Konstruktion, Aufstellung oder Modernisierung von stationären oder beweglichen Anlagen zum Schutz und Aufbau der marinen Tier- und Pflanzenwelt, einschließlich der wissenschaftlichen Vorarbeiten und Bewertung;
	c) Beiträge zu einer besseren Bewirtschaftung oder Erhaltung der biologischen Meeresschätze;
	d) die Vorbereitungsarbeiten einschließlich Studien sowie Erstellung, Begleitung und Aktualisierung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für fischereibezogene Tätigkeiten, die Natura-2000-Gebiete oder besondere Schutzgebiete im Sinne der Richtlinie ...
	e) die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von Natura-2000-Gebieten im Einklang mit der Richtlinie 92/43/EWG und der Richtlinie 2009/147/EG und im Einklang mit nach der Richtlinie 92/43/EWG eingerichteten prioritären Aktionsrahmen;
	f) die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von geschützten Meeresgebieten im Hinblick auf die Durchführung der räumlichen Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Richtlinie 2008/56/EG;
	g) die Schärfung des Umweltbewusstseins im Hinblick auf den Schutz und die Wiederherstellung der Meeresbiodiversität unter Mitwirkung von Fischern;
	h) Regelungen für den Ausgleich von Schäden an Fängen, die von Säugetieren und Vögeln verursacht werden, die nach der Richtlinie 92/43/EWG und nach der Richtlinie 2009/147/EG geschützt sind;
	i) Beteiligung an anderen Aktionen zur Erhaltung und Stärkung der biologischen Vielfalt und Ökosystemleistungen, wie etwa der Wiederherstellung besonderer Lebensräume im Meer und an den Küsten, um Fischbestände nachhaltig zu schützen, einschließlic...
	a) Investitionen in Ausrüstungen oder an Bord zur Reduzierung des Schadstoff- und Treibhausgasausstoßes und zur Steigerung der Energieeffizienz von Fischereifahrzeugen. Investitionen in Fanggeräte sind ebenfalls förderfähig, sofern sie die Selektivit...
	b) Energieeffizienzüberprüfungen und -pläne;
	c) Studien über die Bewertung des Beitrags alternativer Antriebssysteme und Rumpfkonstruktionen zur Energieeffizienz von Fischereifahrzeugen;
	a) für Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von bis zu 12 m, sofern die neue oder modernisierte Maschine keine höhere in kW ausgedrückte Leistung als die derzeitige Maschine hat;
	b) für Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von 12 bis 18 m, sofern die neue oder modernisierte Maschine eine um mindestens 20 % geringere in kW ausgedrückte Leistung als die derzeitige Maschine hat;
	c) für Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von 18 bis 24 m, sofern die neue oder modernisierte Maschine eine um mindestens 30 % geringere in kW ausgedrückte Leistung als die derzeitige Maschine hat.
	a) 1 500 000 EUR oder
	b) 3 % der gesamten finanziellen Unterstützung der Union, die der Mitgliedstaat für Prioritäten der Union nach Artikel 6 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 5 ausweist.
	a) Investitionen, durch die der Mehrwert der Fischereierzeugnisse gesteigert wird, indem die Fischer insbesondere in die Lage versetzt werden, Verarbeitung, Vermarktung und Direktverkauf ihrer Fänge selbst zu übernehmen;
	b) innovative Investitionen an Bord, durch die die Qualität der Fischereierzeugnisse gesteigert wird.
	a) die Förderung von Humankapital, der Schaffung von Arbeitsplätzen und des sozialen Dialogs gemäß Artikel 29 unter den dort genannten Bedingungen;
	b) Investitionen an Bord oder in einzelne Ausrüstungen gemäß Artikel 32 unter den dort genannten Bedingungen;
	c) Investitionen in Ausrüstungen und Arten von Vorhaben gemäß Artikel 38 und 39 unter den dort genannten Bedingungen;
	d) Investitionen in die Steigerung der Energieeffizienz und Eindämmung des Klimawandels gemäß Artikel 41 unter den dort genannten Bedingungen;
	e) Investitionen zur Steigerung des Mehrwerts oder der Qualität des gefangenen Fischs gemäß Artikel 42 unter den dort genannten Bedingungen.
	f) Investitionen in Fischereihäfen, Schutzeinrichtungen und Anlandestellen gemäß Artikel 43 unter den dort genannten Bedingungen;
	a) Bezugnahmen in den Artikeln 30, 32, 38, 39, 41 und 42 auf Fischereifahrzeuge sind als Bezugnahmen auf ausschließlich in Binnengewässern eingesetzte Boote zu verstehen;
	b) Bezugnahmen in Artikel 38 auf die Meeresumwelt sind als Bezugnahmen auf die Umwelt zu verstehen, in der die Boote der Binnenfischerei operieren.
	a) die Verwaltung, Wiederherstellung und Begleitung von Natura-2000-Gebieten, die von Fangtätigkeiten und von der Sanierung von Binnengewässern gemäß der Richtlinie 2000/60/EG29F  des Europäischen Parlaments und des Rates betroffen sind, einschließlic...
	b) die Konstruktion, Modernisierung oder Installierung stationärer oder beweglicher Anlagen zum Schutz und Aufbau der aquatischen Fauna und Flora, einschließlich der wissenschaftlichen Vorarbeiten, Begleitung und Bewertung.
	a) die Entwicklung technischer, wissenschaftlicher oder organisatorischer Erkenntnisse in Aquakulturunternehmen, mit denen insbesondere die Umweltauswirkungen und die Abhängigkeit von Fischmehl und -öl verringert, eine nachhaltige Ressourcenverwendu...
	b) die Entwicklung oder Markteinführung von neuen Zuchtarten mit guten Marktaussichten, neuen oder entscheidend verbesserten Erzeugnissen, neuen oder verbesserten Verfahren oder neuen oder verbesserten Systemen der Verwaltung oder Organisation;
	c) die Prüfung der technischen Durchführbarkeit oder der Wirtschaftlichkeit von Innovationen, Erzeugnissen oder Verfahren.
	a) produktive Investitionen in der Aquakultur;
	b) die Diversifizierung der Aquakulturerzeugnisse und der gezüchteten Arten;
	c) die Modernisierung von Aquakulturanlagen einschließlich der Verbesserung der Arbeits- und Sicherheitsbedingungen für die in der Aquakultur beschäftigten Personen;
	d) Verbesserungen und die Modernisierung in Bezug auf die Tiergesundheit und den Tierschutz einschließlich des Erwerbs von Ausrüstungen zum Schutz der Zuchtanlagen gegen wild lebende Raubtiere;
	e) Investitionen zur Verringerung der negativen Auswirkungen oder zur Steigerung der positiven Auswirkungen auf die Umwelt und die Erhöhung der Ressourceneffizienz;
	f) Investitionen zur Steigerung der Qualität der Aquakulturerzeugnisse oder zur Steigerung des Mehrwerts von Aquakulturerzeugnissen;
	g) die Sanierung bestehender Fischteiche oder Lagunen durch Entschlammung oder Investitionen zur Verhinderung der Verlandung;
	h) die Diversifizierung der Einkünfte von Aquakulturunternehmen durch den Aufbau ergänzender Tätigkeiten;
	i) Investitionen, die die Auswirkungen der Aquakulturunternehmen auf den Wasserverbrauch und die Wasserqualität deutlich reduzieren, insbesondere durch Verringerung der verwendeten Mengen an Wasser oder Chemikalien, Antibiotika und anderen Arzneimi...
	j) die Förderung geschlossener Aquakultursysteme, in denen Aquakulturerzeugnisse zur Minimierung des Wasserverbrauchs in geschlossenen Kreislaufsystemen gezüchtet werden;
	k) Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Förderung der Umstellung von Aquakulturbetrieben auf erneuerbare Energiequellen.
	a) die Einrichtung von Betriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdiensten für Aquakulturunternehmen;
	b) der Erwerb von Betriebsberatungsdiensten technischer, wissenschaftlicher, rechtlicher, ökologischer oder wirtschaftlicher Art.
	a) die Betriebsführungserfordernisse, um die Aquakulturunternehmen in die Lage zu versetzen, die Umweltschutzvorschriften der Union und die nationalen Umweltschutzvorschriften sowie die Anforderungen der maritimen Raumordnung einzuhalten;
	b) Umweltverträglichkeitsprüfungen im Sinne der Richtlinien 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates30F  und der Richtlinie92/43/EWG;
	c) die Betriebsführungserfordernisse, um die Aquakulturunternehmen in die Lage zu versetzen, die Unionsvorschriften und die nationalen Vorschriften über Gesundheit und Schutz von Wassertieren und über öffentliche Gesundheit einzuhalten;
	d) Gesundheits- und Sicherheitsnormen auf der Grundlage von Rechtsvorschriften der Union und nationalen Rechtsvorschriften;
	e) Vermarktungs- und Geschäftsstrategien.
	a) berufliche Bildung, lebenslanges Lernen, die Verbreitung von wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und innovativen Verfahren, der Erwerb neuer beruflicher Fertigkeiten in der Aquakultur sowie in Bezug auf die Verringerung der Umweltbelast...
	b) die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und die Förderung der Sicherheit am Arbeitsplatz;
	c) die Vernetzung und der Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren unter Aquakulturunternehmen oder Berufsorganisationen und anderen Beteiligten, einschließlich wissenschaftlicher und technischer Stellen oder Stellen zur Förderung der Chance...
	a) die Bestimmung und Kartierung der geeignetsten Gebiete für Aquakulturvorhaben, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Raumordnungsprozessen, und die Bestimmung und Kartierung von Gebieten, die von Aquakultur ausgenommen werden sollten, um die Ro...
	b) die Verbesserung und der Ausbau der für die Steigerung des Potenzials der Aquakulturanlagen und die Verringerung der negativen Umweltauswirkungen der Aquakultur erforderlichen Unterstützungseinrichtungen und Infrastrukturen, einschließlich Invest...
	c) Maßnahmen, die von den zuständigen Behörden gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 2009/147/EG oder Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Ziel getroffen und durchgeführt werden, erheblichen Schaden von der Aquakultur abzuwenden;
	d) Maßnahmen, die von den zuständigen Behörden infolge der Feststellung erhöhter Mortalitäten oder von Krankheiten nach Artikel 10 der Richtlinie 2006/88/EG des Rates31F  getroffen und durchgeführt werden. Diese Maßnahmen können die Annahme von Schale...
	a) angemessene Berufsqualifikationen und Kompetenz besitzen;
	b) zum ersten Mal als Leiter eines solchen Unternehmens ein Aquakulturkleinst- oder -kleinunternehmen gründen; und
	c) für die Entwicklung ihrer Aquakulturtätigkeit einen Geschäftsplan vorlegen.
	a) die Umstellung von einer konventionellen Aquakulturproduktion auf ökologische/ biologische Aquakultur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates32F  sowie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 710/2009 der Kommission33F ;
	b) die Beteiligung am Unionssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS), das mit der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates34F  eingeführt wurde.
	a) der Einkommensverluste oder Mehrkosten während des Übergangs von konventioneller zu ökologischer/biologischer Produktion für die nach Absatz 1 Buchstabe a förderfähigen Vorhaben oder
	b) der Mehrkosten infolge der Anwendung und Vorbereitung der Beteiligung am EMAS für die nach Absatz 1 Buchstabe b förderfähigen Vorhaben.
	a) auf bestimmte Umwelterfordernisse abgestellte Aquakulturmethoden mit spezifischen Bewirtschaftungsauflagen aufgrund der Ausweisung von Natura-2000-Gebieten im Einklang mit der Richtlinie 92/43/EWG und der Richtlinie 2009/147/EG;
	b) die Kosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Teilnahme an der Ex-situ-Erhaltung und -Reproduktion von Wassertieren im Rahmen von Biodiversitätsprogrammen zur Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt stehen, die von öffent...
	c) Aquakulturvorhaben, die die Erhaltung und die Verbesserung der Umwelt und der biologischen Vielfalt sowie die Erhaltung der Landschaft und traditioneller Merkmale der Aquakulturgebiete einbeziehen.
	a) die Kontamination mehr als vier aufeinanderfolgende Monate andauert oder
	b) wenn der Schaden aufgrund der Aussetzung der Ernte mehr als 25 % des Jahresumsatzes des betreffenden Unternehmens ausmacht, berechnet auf der Basis des durchschnittlichen Umsatzes dieses Unternehmens in den vorangegangenen drei Kalenderjahren vor...
	Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe b können die Mitgliedstaaten Sonderregelungen für die Berechnung bei den Unternehmen aufstellen, die seit weniger als drei Jahren aktiv sind.
	a) die Kosten für die Bekämpfung und Tilgung von Krankheiten in der Aquakultur im Einklang mit der Entscheidung 2009/470/EG des Rates35F  einschließlich der Betriebskosten für die Erfüllung der Auflagen eines Tilgungsplans;
	b) die Entwicklung allgemeiner und artenspezifisch optimaler Verfahren oder Verhaltenskodizes für Biosicherheit oder Tiergesundheits- und Tierschutzerfordernisse in der Aquakultur;
	c) Initiativen zur Verringerung der Abhängigkeit von Tierarzneimitteln in Aquakulturen;
	d) veterinärmedizinische Studien oder Arzneimittelstudien sowie die Verbreitung und der Austausch von Informationen und optimalen Verfahren zu Tierkrankheiten in Aquakulturen mit dem Ziel, einen angemessenen Einsatz von Tierarzneimitteln zu fördern;
	e) die Gründung und die Arbeit von in den Mitgliedstaaten anerkannten Verbünden zur Förderung des Gesundheitsschutzes im Aquakultursektor;
	f) Ausgleichszahlungen an Muschelzüchter, die wegen außergewöhnlicher Massenmortalität ihre Tätigkeiten vorübergehend einstellen müssen, wenn die Mortalitätsrate 20 % übersteigt oder wenn die Verluste aufgrund der Einstellung der Tätigkeit 35 % des...
	a) Naturkatastrophen;
	b) widrige Witterungsverhältnisse;
	c) plötzliche Veränderungen der Wasserqualität und -quantität, für die der Betreiber nicht verantwortlich ist;
	d) Auftreten von Krankheiten im Aquakulturbereich oder Ausfall oder Zerstörung von Produktionsanlagen, für die der Betreiber nicht verantwortlich ist.
	a) Sie bewirken eine optimale Einbindung des Fischerei- und Aquakultursektors in die nachhaltige Entwicklung der Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebiete an den Küsten und im Binnenland;
	b) sie stellen sicher, dass die örtliche Bevölkerung umfassend von den Möglichkeiten profitiert und die Chancen nutzt, die die Entwicklung des maritimen Bereichs, der Küsten und der Binnengewässer bietet, und unterstützen insbesondere kleine und schr...
	a) spiegeln über eine ausgewogene Vertretung der wichtigsten Interessengruppen aus Privatsektor, öffentlichem Sektor und Zivilgesellschaft den Schwerpunkt ihrer Strategie und die sozioökonomische Zusammensetzung des Gebiets wider;
	b) gewährleisten eine maßgebliche Vertretung des Fischerei- und/oder des Aquakultursektors.
	a) vorbereitende Unterstützung;
	b) Umsetzung auf örtlicher Ebene betriebener Strategien für die lokale Entwicklung;
	c) Kooperationsmaßnahmen;
	d) laufende Kosten und Sensibilisierung.
	a) Schaffung von Mehrwert, Schaffung von Arbeitsplätzen, Steigerung der Attraktivität für junge Menschen und Förderung von Innovation auf allen Stufen der Versorgungskette für die Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse;
	b) Unterstützung der Diversifizierung in der kommerziellen oder nicht kommerziellen Fischerei, des lebenslangen Lernens und der Schaffung von Arbeitsplätzen in Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten;
	c) Stärkung und Nutzung des Umweltvermögens in Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten, einschließlich Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels;
	d) Förderung von sozialem Wohlstand und kulturellem Erbe in Fisch- und Aquakulturwirtschaftsgebieten, die Fischerei, die Aquakultur und das maritime kulturelle Erbe eingeschlossen;
	e) Stärkung der Rolle der Fischereigemeinden bei der lokalen Entwicklung und politischen Entscheidungen über lokale Fischereiressourcen und maritime Tätigkeiten.
	a) interterritoriale oder transnationale Kooperationsprojekte;
	b) vorbereitende technische Unterstützung für interterritoriale und transnationale Kooperationsprojekte, wenn FLAG nachweisen können, dass sie die Durchführung eines Projekts vorbereiten.
	Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff "interterritoriale Kooperation" die Zusammenarbeit innerhalb eines Mitgliedstaats, und der Begriff "transnationale Kooperation" die Zusammenarbeit von Gebieten in verschiedenen Mitgliedstaaten ode...
	a) Die Höhe der Lagerhaltungsbeihilfe übersteigt nicht die technischen und finanziellen Kosten der notwendigen Maßnahmen zur Haltbarmachung und Lagerung der betreffenden Erzeugnisse;
	b) die für die Lagerhaltungsbeihilfe förderfähigen Mengen übersteigen nicht 15 % der von der Erzeugerorganisation zum Verkauf angebotenen Jahresmengen der betreffenden Erzeugnisse;
	c) die jährliche finanzielle Unterstützung übersteigt nicht 2 % des jährlichen Durchschnittswerts der Produktion, die von den Mitgliedern der Erzeugerorganisation im Zeitraum 2009-2011 in Verkehr gebracht wurde.
	Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe c gilt, dass, wenn ein Mitglied der Erzeugerorganisation im Zeitraum 2009 bis 2011 keine Produktion in Verkehr gebracht hat, der jährliche Durchschnittswert der in Verkehr gebrachten Produktion in den erste...
	a) Die technischen Kosten werden jährlich auf der Grundlage der direkten Kosten für Maßnahmen zur Haltbarmachung und Lagerhaltung der fraglichen Erzeugnisse berechnet;
	b) die finanziellen Kosten werden jährlich anhand des in jedem Mitgliedstaat jährlich festgesetzten Zinssatzes berechnet;
	Diese technischen und finanziellen Kosten werden öffentlich bekanntgemacht.
	a) die Gründung von Erzeugerorganisationen, Vereinigungen von Erzeugerorganisationen oder Branchenverbänden, die gemäß Kapitel II Abschnitt II der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 anerkannt werden;
	b) die Erschließung neuer Märkte und die Verbesserung der Bedingungen für das Inverkehrbringen von Fisch- und Aquakulturerzeugnissen, einschließlich von
	i) Arten mit Vermarktungspotenzial;
	ii) unerwünschten Fängen aus kommerziell genutzten Beständen, die im Einklang mit technischen Maßnahmen, Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 und Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 angelandet werden;
	iii) mit umweltfreundlichen Methoden gewonnenen Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen oder Erzeugnissen ökologischer/biologischer Aquakultur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 834/2007;

	c) die Förderung der Qualität und des Mehrwerts durch Erleichterung
	i) von Anträgen auf Eintragung eines bestimmten Erzeugnisses und der Anpassung der betroffenen Betreiber an die einschlägigen Anforderungen in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften und die Zertifizierung nach der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des...
	ii) der Zertifizierung und die Förderung von nachhaltigen Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen, einschließlich Erzeugnissen aus der kleinen Küstenfischerei, sowie von umweltfreundlichen Verarbeitungsmethoden;
	iii) der direkten Vermarktung von Fischereierzeugnissen durch Küstenfischer oder durch ohne Boot tätige Fischer;
	iv) der Aufmachung und Verpackung der Erzeugnisse;

	d) Beiträge zur Transparenz von Erzeugung und Märkten und Durchführung von Marktstudien und von Studien zur Einfuhrabhängigkeit der Union;
	e) Beiträge zur Rückverfolgbarkeit von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen und gegebenenfalls die Entwicklung eines Umweltzeichens der Union für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013;
	f) Ausarbeitung von Standardverträgen für KMU, die mit dem Unionsrecht vereinbar sind;
	g) Organisation regionaler, nationaler oder transnationaler Kommunikations- und Absatzförderungskampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit hinsichtlich nachhaltiger Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse.
	Die Vorhaben nach Absatz 1 Buchstabe g dürfen nicht auf Handelsmarken ausgerichtet sein.
	a) zu Energieeinsparungen beitragen oder die Umweltbelastung verringern, Abfallbehandlung eingeschlossen;
	b) die Sicherheit, die Hygiene, die Gesundheit und die Arbeitsbedingungen verbessern;
	c) die Verarbeitung von Fängen aus kommerziell genutzten Beständen fördern, die nicht für den menschlichen Verzehr nutzbar sind;
	d) der Verarbeitung von Nebenerzeugnissen dienen, die bei der Hauptverarbeitung anfallen;
	e) der Verarbeitung von ökologischen/biologischen Aquakulturerzeugnissen gemäß den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 dienen;
	f) zu neuen oder verbesserten Erzeugnissen, neuen oder verbesserten Verfahren oder neuen oder verbesserten Systemen der Verwaltung oder Organisation führen.
	a) von Drittlandschiffen gefangen wurden, mit Ausnahme der Fischereifahrzeuge, die die Flagge Venezuelas führen und in Unionsgewässern fischen;
	b) von Fischereifahrzeugen der Union gefangen wurden, die nicht in einem Hafen eines der in Absatz 1 genannten Gebiete registriert sind;
	c) aus Drittländern eingeführt wurden.
	a) natürliche oder juristische Personen, welche Produktionsmittel einsetzen, mit denen Fischerei- oder Aquakulturerzeugnisse im Hinblick auf das Inverkehrbringen gewonnen werden;
	b) Eigner oder Betreiber von Fischereifahrzeugen, die in den Häfen der in Absatz 1 genannten Gebiete registriert sind und in diesen Gebieten ihrer Tätigkeit nachgehen, oder Zusammenschlüsse solcher Eigner oder Betreiber;
	c) Unternehmer des Verarbeitungs- und Vermarktungssektors oder deren Zusammenschlüsse.
	a) der Erwerb, die Installation und die Entwicklung von Technologien, einschließlich Computer-Hardware und -Software, Schiffsortungssystemen (VDS), Videoüberwachungssystemen (CCTV-Systemen) und IT-Netzen, die die Sammlung, Verwaltung, Validierung un...
	b) die Entwicklung, der Erwerb und die Installation der erforderlichen Komponenten, einschließlich Computer-Hardware und -Software, um die Datenübertragung von Akteuren im Fangsektor und in der Vermarktung von Fischereierzeugnissen an die einschlägig...
	c) die Entwicklung, der Erwerb und die Installation der erforderlichen Komponenten, einschließlich Computer-Hardware und -Software, um die Rückverfolgbarkeit von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen gemäß Artikel 58 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 ...
	d) die Durchführung von Programmen zum Austausch von Daten zwischen Mitgliedstaaten und zu deren Analyse;
	e) die Modernisierung und der Erwerb von Patrouillenschiffen, -flugzeugen und -hubschraubern, sofern sie zu mindestens 60 % ihrer auf Jahresbasis berechneten gesamten Einsatzzeit für die Überwachung der Fischerei genutzt werden;
	f) der Erwerb sonstiger Kontrollmittel, einschließlich Geräten zur Messung der Maschinenleistung und Wiegeausrüstungen;
	g) die Entwicklung innovativer Überwachungs- und Begleitsysteme und die Durchführung von Pilotprojekten in der Fischereiüberwachung, einschließlich Fisch-DNA-Analysen oder der Entwicklung überwachungsrelevanter Websites;
	h) Schulungs- und Austauschprogramme, auch zwischen Mitgliedstaaten, für die verantwortlichen Mitarbeiter im Bereich der Begleitung, Überwachung und Beaufsichtigung von Fischereitätigkeiten;
	i) Kosten-Nutzen-Analysen sowie die Bewertung durchgeführter Prüfungen und getätigter Ausgaben der zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung von Begleit-, Überwachungs- und Aufsichtsaufgaben;
	j) Initiativen, einschließlich Seminaren und Multimedia-Instrumenten, zur Sensibilisierung sowohl von Fischern als auch von anderen Akteuren wie Inspektoren, Staatsanwälten und Richtern und der allgemeinen Öffentlichkeit für die Notwendigkeit, illeg...
	k) Betriebskosten im Zuge der verschärften Überwachung von Beständen, für die nach Artikel 95 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 festgelegte spezifische Kontroll- und Inspektionsprogramme gelten und bei denen eine Koordinierung der Kontrollen im Eink...
	l) Programme in Verbindung mit der Durchführung eines gemäß Artikel 102 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgestellten Aktionsplans, einschließlich aller anfallenden Betriebskosten.
	a) die Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten für wissenschaftliche Analysen und die Durchführung der GFP;
	b) nationale, transnationale und subnationale mehrjährige Beprobungsprogramme, sofern sie unter die GFP fallende Bestände betreffen;
	c) die Beobachtung der gewerblichen und der Freizeitfischerei auf See, einschließlich der Beifänge von Meeresorganismen wie Meeressäugern und Meeresvögeln;
	d) wissenschaftliche Forschungsreisen auf See;
	e) die Teilnahme von Vertretern der Mitgliedstaaten sowie von Vertretern der regionalen Behörden an regionalen Koordinierungstreffen, an Sitzungen regionaler Fischereiorganisationen, denen die Union als Vertragspartei angehört oder in denen sie als ...
	f) die Verbesserung der Systeme der Datenerhebung und Datenverwaltung und die Durchführung von Pilotstudien zur Verbesserung der vorhandenen Systeme der Datenerhebung und Datenverwaltung.
	a) die in Artikel 59 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Maßnahmen technischer Hilfe;
	b) die Einrichtung nationaler Netze für die Verbreitung von Informationen, den Kapazitätsaufbau, den Austausch bewährter Verfahren und die Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen den FLAG in dem Gebiet des Mitgliedstaats.
	a) die integrierte Meeresüberwachung (IMS) und insbesondere der Gemeinsame Informationsraum (CISE) für die Überwachung des maritimen Bereichs der Union;
	b) die Förderung des Meeresumweltschutzes, insbesondere der Meeresbiodiversität und der geschützten Meeresgebiete wie der Natura-2000-Gebiete unbeschadet des Artikels 37 dieser Verordnung, und die nachhaltige Nutzung von Meeres- und Küstenressourcen s...
	a) zur Erreichung der Ziele der integrierten Meeresüberwachung und insbesondere der Ziele des CISE beitragen;
	b) die Meeresumwelt schützen, insbesondere die Meeresbiodiversität und die geschützten Meeresgebiete wie die Natura-2000-Gebiete, im Einklang mit den in den Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG festgelegten Verpflichtungen;
	c) die Kenntnisse über den Zustand der Meeresumwelt im Hinblick auf die Ausarbeitung der in der Richtlinie 2008/56/EG vorgesehenen Überwachungsprogramme und Maßnahmenprogramme im Einklang mit den in jener Richtlinie festgelegten Verpflichtungen verbes...
	i) die Förderung von Maßnahmen, mit denen die Mitgliedstaaten oder ihre Regionen dazu ermutigt werden, eine integrierte meerespolitische Entscheidungsfindung zu entwickeln, einzuführen oder umzusetzen;
	ii) die Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit mit und unter den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und Interessengruppen in meeresbezogenen und maritimen Fragen, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung integrierter Strategien für Me...
	iii) die Förderung von sektorübergreifenden Kooperationsplattformen und -netzen, die Vertreter von staatlichen Stellen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, der Wirtschaft einschließlich des Tourismussektors, von Forschungsgemeinschaften, Bür...
	iv) die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch den Aus-tausch von Informationen und bewährten Verfahren zwischen den zuständigen Behörden;
	v) die Förderung des Austauschs bewährter Verfahren und des Dialogs auf internationaler Ebene, einschließlich des bilateralen Dialogs mit Drittländern unter Berücksichtigung des SRÜ und der einschlägigen internationalen Übereinkommen auf der Grundla...
	vi) die Stärkung der Wahrnehmbarkeit eines integrierten Konzepts für Meeresangelegenheiten und der Sensibilisierung der Behörden, der Privatwirtschaft und der Öffentlichkeit für ein solches Konzept;
	i) die integrierte Meeresüberwachung mit dem Ziel, die sichere, gefahrlose und nachhaltige Nutzung des maritimen Raums zu fördern, indem insbesondere die Wirksamkeit und Effizienz durch einen Informationsaustausch über Sektoren und Grenzen hinweg un...
	ii) die Prozesse der maritimen Raumplanung und des integrierten Küstenzonenmanagements;
	iii) die schrittweise Entwicklung einer umfassenden und öffentlich zugänglichen hochwertigen Meeresdaten- und -wissensbank, die die gemeinsame Nutzung, Wiederverwendung und Verbreitung dieser Daten und dieses Wissens unter zahlreichen Nutzergruppen ...
	a) Studien;
	b) Projekte, einschließlich Test-Projekte und Kooperationsprojekte;
	c) Öffentlichkeitsarbeit und der Austausch bewährter Verfahren, Sensibilisierungskampagnen und damit verbundene Kommunikations- und Verbreitungstätigkeiten wie Publizitätskampagnen, Events, die Entwicklung und Pflege von Websites, und Plattformen ei...
	d) Konferenzen, Seminare, Foren und Workshops;
	e) Koordinierungstätigkeiten einschließlich Netzen für den Informationsaustausch und die Unterstützung für die Entwicklung von Strategien für einzelne Meeresräume;
	f) Entwicklung, Betrieb und Pflege von IT-Systemen und Netzwerken, die die Sammlung, Verwaltung, Validierung, Auswertung und den Austausch von Daten sowie die Entwicklung von Stichprobenverfahren für solche Daten und die Verknüpfung von sektorübergr...
	g) Schulungsprojekte zur Wissensentwicklung, berufliche Weiterbildung und Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung im maritimen Sektor.
	a) die Entwicklung und der Einsatz technischer Instrumente für die integrierte Meeresüberwachung insbesondere zur Unterstützung der Einrichtung, des Betriebs und der Pflege des CISE mit dem Ziel, den Informationsaustausch im Rahmen sektor- und grenzü...
	b) Koordinierungs- und Kooperationstätigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten oder Regionen zur Entwicklung der maritimen Raumplanung und des integrierten Küstenzonenmanagements, einschließlich Ausgaben für Systeme und Verfahren des Datenaustausches ...
	c) Initiativen zur Kofinanzierung, zum Erwerb und zur Unterhaltung von Meeresbeobachtungssystemen und technischer Instrumente für die Konzipierung, die Errichtung und den Betrieb eines operationellen europäischen Meeresbeobachtungs- und Meeresdatenn...
	a) für die Durchführung und Weiterentwicklung der GFP erforderliche Studien und Pilotprojekte, auch zu alternativen Fang- und Aquakulturtechniken zur nachhaltigen Bestandsbewirtschaftung, auch innerhalb von Beiräten;
	b) die Ausarbeitung und Vorlage von wissenschaftlichen Stellungnahmen und Empfehlungen durch wissenschaftliche Stellen, einschließlich internationaler Beratungsgremien zu Bestandsabschätzungen, durch unabhängige Experten und durch Forschungseinrich...
	c) die Teilnahme von Sachverständigen an Sitzungen von Arbeitsgruppen zu fischereiwissenschaftlichen und fischereitechnischen Fragen wie dem STECF sowie an internationalen Beratungsgremien und an Sitzungen, in denen der Beitrag von Fischerei- und Aqua...
	d) wissenschaftliche Forschungsreisen auf See gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 in Gebieten, in denen Fischereifahrzeuge der Union im Rahmen nachhaltiger partnerschaftlicher Fischereiabkommen gemäß Artikel 31 der Verordnung ...
	e) Ausgaben der Kommission für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten, der Organisation und Leitung von Fischereisachverständigensitzungen und der Verwaltung der jährlichen Arbeitsprogramme im Zusammenhan...
	f) Kooperationstätigkeiten unter Mitgliedstaaten im Bereich der Datenerhebung, einschließlich Kooperationstätigkeiten zwischen verschiedenen regionalen Akteure und einschließlich Einrichtung und Betrieb regionalisierter Datenbanken für die Speicheru...
	a) der gemeinsame Erwerb und/oder das gemeinsame Chartern von Patrouillenschiffen, -flugzeugen und -hubschraubern durch verschiedene Mitgliedstaaten desselben geografischen Gebiets, sofern diese Ausrüstungen mindestens 60 % ihrer auf Jahresbasis bere...
	b) Ausgaben für die Bewertung und Entwicklung von neuen Kontrolltechnologien sowie Verfahren zum Datenaustausch;
	c) alle operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der von der Kommission vorgenommenen Überwachung und Bewertung der Durchführung der GFP, insbesondere für Überprüfungs-, Inspektions- und Auditreisen, Ausrüstung und Schulung der Kommissionsbeamten, O...
	a) internationale Programme zur Schulung des für die Begleitung, Kontrolle und Überwachung von Fangtätigkeiten zuständigen Personals;
	b) Initiativen, auch in Form von Seminaren und Medieninstrumenten, zur Vereinheitlichung der Auslegung von Rechtsvorschriften und der sich daraus ergebenden Kontrollen innerhalb der Union.
	i) Kosten für die Erstellung, Übersetzung und Verbreitung von schriftlichem, audiovisuellem und elektronischem, auf die besonderen Erfordernisse der verschiedenen Zielgruppen zugeschnittenem Informationsmaterial;
	ii) Kosten für die Vorbereitung und Organisation von Veranstaltungen und Sitzungen zur Unterrichtung der verschiedenen von der GFP oder der IMP betroffenen Kreise oder zur Einholung von deren Stellungnahmen;
	In dem operationellen Programm wird die Höhe der EMFF-Beteiligung an den Prioritäten der Union gemäß Artikel 6 festgesetzt. Die Höchstbeteiligung des EMFF beträgt 75 % und die Mindestbeteiligung des EMFF beträgt 20 % der förderfähigen öffentlichen Aus...
	a) 100 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für die Unterstützung im Rahmen der Lagerhaltungsbeihilfe gemäß Artikel 67;
	b) 100 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für die Ausgleichsregelung gemäß Artikel 70;
	c) 50 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für die Unterstützung gemäß Artikel 33, Artikel 34 und Artikel 41 Absatz 2;
	d) 70 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für die Unterstützung gemäß Artikel 76 Absatz 2 Buchstabe e;
	e) 90 % der förderfähigen öffentlichen Ausgaben für die Unterstützung gemäß Artikel 76 Absatz 2 Buchstaben a bis d und f bis l;
	f) 80 % der förderfähigen Ausgaben für die Unterstützung gemäß Artikel 77.
	a) der Begünstigte eine Einrichtung des öffentlichen Rechts oder ein Unternehmen ist, das gemäß Artikel 106 Absatz 2 AEUV mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut ist, sofern die Beihilfe für die Erbringung solcher Dien...
	b) das Vorhaben die Lagerhaltungsbeihilfe gemäß Artikel 67 betrifft;
	c) das Vorhaben die Ausgleichsregelung gemäß Artikel 70 betrifft;
	d) das Vorhaben die Datenerhebung gemäß Artikel 77 betrifft;
	e) das Vorhaben die Gewährung von Unterstützung nach Artikel 33 oder Artikel 34 oder Ausgleichszahlungen nach den Artikeln 54, 55 oder 56 betrifft;
	f) das Vorhaben Maßnahmen der IMP nach Artikel 80 betrifft.
	a) das Vorhaben im Rahmen von Titel V Kapitel I, II oder IV durchgeführt wird und alle folgenden Kriterien erfüllt:
	i) es ist von kollektivem Interesse;
	ii) es hat einen kollektiven Begünstigten;
	iii) es weist, gegebenenfalls auf lokaler Ebene, innovative Aspekte auf;

	b) das Vorhaben im Rahmen von Titel V Kapitel III durchgeführt wird, es eines der in Buchstabe a Ziffern i, ii oder iii genannten Kriterien erfüllt und wenn seine Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden.
	a) der Kommission bis zum 31. März jedes Jahres sachdienliche kumulierte Daten über die bis Ende des vorangegangenen Kalenderjahrs zur Finanzierung ausgewählten Vorhaben zu übermitteln, einschließlich der Hauptmerkmale des Begünstigten und des Vorhab...
	b) für die Publizität des operationellen Programms zu sorgen, indem potenzielle Begünstigte, Berufsverbände, die Wirtschafts- und Sozialpartner, die Einrichtungen für die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen sowie die betreffenden Nic...
	c) für die Publizität des operationellen Programms zu sorgen, indem die Begünstigten über den Unionsbeitrag und die breite Öffentlichkeit über die Rolle der Union im Zusammenhang mit dem Programm unterrichtet werden.
	a) bei den in einer bescheinigten Ausgabenerklärung geltend gemachten Ausgaben Fälle der Nichteinhaltung der Pflichten durch den Begünstigten im Sinne des Artikels 10 Absatz 2 dieser Verordnung vorliegen, die vom Mitgliedstaat nicht vor Einleitung des...
	b) in einer bescheinigten Ausgabenerklärung geltend gemachte Ausgaben durch Fälle von schwerwiegenden Verstößen gegen GFP-Vorschriften durch den Mitgliedstaat betroffen sind, die eine Aussetzung der Zahlung nach Artikel 101 dieser Verordnung zur Folg...
	Die Kommission kann Durchführungsrechtakte zur Festlegung einer Reihe von Indikatoren für diese Prioritäten der Union erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.
	a) Informationen über finanzielle Verpflichtungen und Ausgaben je Maßnahme;
	b) eine Zusammenfassung der hinsichtlich des Bewertungsplans durchgeführten Tätigkeiten;
	c) Informationen über die Maßnahmen in Fällen von schweren Verstößen im Sinne des Artikels 10 Absatz 1 dieser Verordnung und von Nichteinhaltung der Auflagen gemäß Artikel 10 Absatz 2 dieser Verordnung sowie über Abhilfemaßnahmen;
	d) Informationen über ergriffene Maßnahmen zur Erfüllung von Artikel 41 Absatz 10 dieser Verordnung;
	e) Informationen über ergriffene Maßnahmen zur Gewährleistung der Veröffentlichung der Begünstigten im Einklang mit Anhang V zu dieser Verordnung bzw. – für natürliche Personen – im Einklang mit den nationalem Recht, einschließlich der anwendbaren H...
	a) die Gewährleistung der Einrichtung einer einzigen Website oder eines einzigen Internetnetportals mit Informationen und Zugang zu dem operationellen Programm in den Mitgliedstaaten;
	b) die Unterrichtung potenzieller Begünstigter über die Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen des operationellen Programms;
	c) die Bekanntmachung der Rolle und Leistungen des EMFF bei den Bürgerinnen und Bürgern der Union durch Informations- und Kommunikationsmaßnahmen zu den Ergebnissen und Auswirkungen der Partnerschaftsabkommen, operationellen Programme und Vorhaben;
	d) die Gewährleistung, dass eine Zusammenfassung der Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Einhaltung der GFP-Vorschriften erstellt wurden, einschließlich der Fälle von Nichteinhaltung durch Mitgliedstaaten oder Begünstigte, sowie der erlassenen Abhil...
	Die Liste der Vorhaben wird mindestens alle sechs Monate aktualisiert.
	Die in der Liste aufzuführenden Mindestinformationen über die Vorhaben, einschließlich der spezifischen Informationen über die Maßnahmen gemäß den Artikeln 26, 39, 47, 54 und 56, sind in Anhang V festgelegt.
	Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) kann gemäß den Verfahren der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates39F  und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 bei allen direkt oder indirekt von Unionsfi...
	Gibt der Ausschuss zu dem Entwurf eines gemäß Artikel 95 Absatz 5 dieser Verordnung zu erlassenden Durchführungsrechtsakts keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den im Entwurf vorgesehenen Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz...
	Die Liste der Vorhaben nach Artikel 119 soll in zumindest einer der Amtssprachen des Mitgliedstaats Felder für folgende Angaben enthalten:
	– Name des Begünstigten (Nennung ausschließlich von juristischen Personen und natürlichen Personen im Einklang mit dem nationalen Recht)
	– Kennnummer im Fischereiflottenregister der Gemeinschaft (CFR) gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 26/2004 (nur auszufüllen, wenn das Vorhaben mit einem Fischereifahrzeug verbunden ist);
	– Bezeichnung des Vorhabens;
	– Zusammenfassung des Vorhabens;
	– Datum des Beginns des Vorhabens;
	– Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtliches Datum des Abschlusses der konkreten Arbeiten oder der vollständigen Durchführung des Vorhabens);
	– Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben des Vorhabens;
	– Betrag der Unionsbeteiligung;
	–  Postleitzahl des Vorhabens;
	– Land;
	– Bezeichnung der Priorität der Union;
	– Datum der letzten Aktualisierung der Liste der Vorhaben.

	(1) Der Mitgliedstaat stellt sicher, dass mit den Informations- und Publizitätsmaßnahmen durch den Einsatz verschiedener Kommunikationsformen und -verfahren auf der geeigneten Ebene eine möglichst breite Medienberichterstattung angestrebt wird.
	(2) Dem Mitgliedstaat obliegt es, zumindest die nachstehenden Informations- und Publizitätsmaßnahmen zu organisieren:
	a) eine größere Informationsmaßnahme anlässlich des Anlaufens des operationellen Programms;
	b) mindestens zwei Mal während des Programmplanungszeitraums eine größere Informationsmaßnahme, durch die auf die Finanzierungsmöglichkeiten und die verfolgten Strategien aufmerksam gemacht wird und mit der die mit dem operationellen Programm erzielt...
	c) Präsentation der Flagge oder gegebenenfalls des Emblems der Union vor jeder Verwaltungsbehörde oder an einer anderen für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle an deren Standort;
	d) elektronische Veröffentlichung der Liste der Vorhaben nach Abschnitt 1;
	e) Nennung von Beispielen für Vorhaben für jedes operationelle Programm auf der einzigen Website oder der über das Internetportal der einzigen Website zugänglichen Website des operationellen Programms; die Beispiele sollten in einer weit verbreiteten...
	f) Sicherstellung, dass ein Teil der einzigen Website für eine kurze Zusammenfassung der Innovations- und Ökoinnovationsvorhaben bestimmt ist;
	g) Aktualisierung der Informationen, die über die Durchführung des operationellen Programms sowie die wichtigsten damit erzielten Erfolge auf der einzigen Website oder der über das Internetportal der einzigen Website zugänglichen Website des operatio...
	h) Gewährleistung, dass eine Zusammenfassung der Maßnahmen, mit denen die Einhaltung der GFP-Vorschriften sichergestellt wird, einschließlich der Fälle der Nichteinhaltung durch Mitgliedstaaten oder Begünstigte, sowie der erlassenen Abhilfemaßnahmen ...

	(3) Die Verwaltungsbehörde bezieht entsprechend den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten die nachstehenden Stellen in die Informations- und Publizitätsmaßnahmen ein:
	a) die in Artikel 5 der Verordnung(EU) Nr. 1303/2013 genannten Partner;
	b) Informationszentren der Union sowie Vertretungen der Kommission in den Mitgliedstaaten;
	c) Bildungs- und Forschungseinrichtungen.
	Durch diese Stellen sollen die in Artikel 119 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Informationen weite Verbreitung finden.

	3.1. Informationsmaßnahmen für potenzielle Begünstigte
	(1) Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass möglichst viele potenzielle Begünstigte und alle Interessenträger über die mit dem operationellen Programm verfolgten Ziele und die vom EMFF gebotenen Finanzierungsmöglichkeiten informiert werden.
	(2) Die Verwaltungsbehörde stellt sicher, dass potenzielle Begünstigte zumindest über Folgendes informiert werden:
	a) die Bedingungen, die zu erfüllen sind, damit Ausgaben für eine Förderung im Rahmen eines operationellen Programms in Frage kommen;
	b) eine Beschreibung der Zulässigkeitskriterien für die Anträge, der Verfahren zur Prüfung der Finanzierungsanträge und der betreffenden Fristen;
	c) die Kriterien für die Auswahl der zu unterstützenden Vorhaben;
	d) die Ansprechpartner auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, die über die operationellen Programme Auskunft geben können;
	e) in den Anträgen sollten Kommunikationsaktivitäten vorgeschlagen werden, die in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang des Vorhabens stehen und mit denen die Öffentlichkeit über die mit dem Vorhaben verfolgten Ziele und die dafür von der Union g...


	3.2. Informationsmaßnahmen für Begünstigte
	Die Verwaltungsbehörde unterrichtet die Begünstigten darüber, dass sie sich mit der Annahme der Finanzierung mit der Aufnahme in die nach Artikel 119 Absatz 2 veröffentlichte Liste der Vorhaben einverstanden erklären.


